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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in einer globalisierten Welt können wir die Heraus-
forderungen der Zeit nur international und gemein-
schaftlich lösen. Das gilt in diesem Jahr ganz beson-
ders. Kein Staat der Welt kann die Unterstützung der 
Ukraine, die Bekämpfung der Inflation und das Ab-
wenden einer globalen Rezession allein bewältigen – 
all das ist nur in Zusammenarbeit mit unseren inter-
nationalen Partnern möglich.

Die Jahrestagung des Internationalen Währungs-
fonds sowie der Weltbank, die im Oktober in Wash-
ington, D.C. stattfand, war deshalb von besonderer 
Bedeutung. Das BMF hat dabei wichtige Gespräche 
mit unseren Partnerinnen und Partnern geführt  – 
über die weltwirtschaftliche Entwicklung einer-
seits und Finanzhilfen für die Ukraine andererseits. 
Mit afrikanischen Staaten hat es außerdem das Ge-
spräch über die dortige Schuldensituation gesucht. 
Unser Ziel dabei war und ist, humanitäre Not zu ver-
hindern und gleichzeitig die internationale Finanz-
stabilität zu sichern. In einer Zeit wie dieser ist es 
umso wichtiger, dass jene, denen Demokratie, Völ-
kerrecht und Freiheit elementare Anliegen sind, en-
ger zusammenrücken. Das ist uns in Washington, 
D.C. gelungen.

Auch national stehen wir vor großen Aufgaben. 
Wir haben uns in den vergangenen Jahrzehnten zu 
selbstverständlich auf günstige fossile Energie verlas-
sen. Deswegen trifft uns der Energiekrieg Wladimir 
Putins besonders hart. Diese Herausforderung 

werden wir mit der Strom- und Gaspreisbremse be-
wältigen: einem umfassenden Abwehrschirm, der 
Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Wirtschaft 
vor ruinösen Energiepreisen schützt. Dafür haben 
wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) reak-
tiviert. In ihm stehen bis 2024 bis zu 200 Mrd. Euro 
zur Verfügung, um private und wirtschaftliche Exis-
tenzen zu sichern. Durch die zweckgebundene 
Nutzung des WSF bleibt diese Krisenreaktion klar 
abgetrennt vom regulären Bundeshaushalt. Die Fi-
nanzierung parteipolitischer Vorhaben ist durch den 
WSF nicht möglich. Das sendet ein klares Signal an 
die internationalen Finanzmärkte: Deutschlands Fi-
nanzen bleiben solide.

Auch in anderen Bereichen reagieren wir konse-
quent. Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz  II 
verbessern wir die Umsetzung der gegen Russland 
verhängten Sanktionen. Dazu bündeln wir Kom-
petenzen bei einer neuen Zentralstelle für Sankti-
onsdurchsetzung, erweitern die Möglichkeiten zur 
Aufklärung von Eigentumsverhältnissen sowie Ver-
mögenswerten und nutzen die Chancen digita-
ler Datenbanken. Das ist nicht nur eine Botschaft 
an all jene, die Wladimir Putins System unterstüt-
zen. Es zeigt zugleich: Wir machen den Staat auch 
in einer sich dynamisch wandelnden Gemengelage 
effizienter.

Wir alle, in Deutschland, in Europa und der Welt, 
sind Putins Angriffskrieg nicht schicksalhaft aus-
geliefert. Wir stärken die Sanktionsdurchsetzung, 
schaffen Entlastungen und stellen uns international 
den Herausforderungen der Zeit.

Diese Ausgabe unseres Monatsberichts bietet Ihnen 
zu all diesen Themen, wie gewohnt, Information 
und Orientierung.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr  
 
 
  
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Mehrbelastungen vermeiden: das 
Inflationsausgleichsgesetz

 ● Der Deutsche Bundestag hat am 10. November 2022 das Gesetz zum Ausgleich der Inflation 
durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelun-
gen (Inflationsausgleichsgesetz) beschlossen. Gegenüber dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung vom 14. September 2022 wurden die Entlastungen für die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler und Familien deutlich ausgeweitet. Grund ist die neue Datenlage aufgrund der weiter 
gestiegenen Inflationsrate, die aus den am 2. November 2022 vom Bundeskabinett verabschie-
deten Berichten zum Ausgleich der kalten Progression (5. Steuerprogressionsbericht) und zur 
Freistellung des Existenzminimums (14. Existenzminimumbericht) hervorgeht.

 ● Das Inflationsausgleichsgesetz stärkt Kaufkraft und sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und 
Fairness. Durch die Verschiebung der Tarifeckwerte werden 48 Millionen steuerpflichtige Perso-
nen entlastet. Der Effekt der kalten Progression wird ausgeglichen. Besonders Familien profitie-
ren, die ab dem 1. Januar 2023 ein für alle Kinder einheitliches Kindergeld in Höhe von 250 Euro 
pro Monat erhalten werden.

Inflationsausgleich: Schutz vor 
Mehrbelastungen

Der Staat soll nicht zum Inflationsgewinner wer-
den. Das ist ein Gebot der Fairness. Die Bundesre-
gierung will verhindern, dass der Staat an der ra-
santen Preisentwicklung mitverdient. Dies zu 
verhindern, war bereits Ziel des Entwurfs für ein 
Inflationsausgleichsgesetz, das am 14.  Septem-
ber  2022 durch einen Beschluss des Bundeskabi-
netts auf den Weg gebracht worden war und auf 
den Daten der Frühjahrsprojektion der Bundes-
regierung basiert hatte. Diese hatte eine durch-
schnittliche Inflationsrate von 6,1  Prozent für das 
Jahr 2022 vorausgesagt und im Jahr 2023 einen po-
tenziellen Rückgang auf 2,8 Prozent. Im parlamen-
tarischen Verfahren ist der Gesetzesentwurf nun an 
die neue Datenlage angepasst worden, die aus den 
Projektionen des 14.  Existenzminimumberichts1 

1 Siehe Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221101

und des 5.  Steuerprogressionsberichts2 hervor-
geht. Die Berichte wurden am 2.  November  2022 
vom Bundeskabinett verabschiedet und bestäti-
gen die Erwartung, dass die zuvor im Entwurf des 
Inflationsausgleichsgesetzes vorgesehenen Anpas-
sungen der Freibeträge und des Einkommensteu-
ertarifs nicht ausgereicht hätten, um den Preisstei-
gerungen ausreichend entgegenzuwirken. Für die 
Preisentwicklung der Konsumausgaben der priva-
ten Haushalte werden nun Steigerungsraten von 
7,2  Prozent für das Jahr  2022 und 6,3  Prozent für 
das Jahr 2023 angenommen. Damit geht erhebliche 
Kaufkraft verloren, denn der Anstieg der durch-
schnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeit-
nehmer beziehungsweise Arbeitnehmerin wird im 
Jahr 2022 auf lediglich 4,5 Prozent geschätzt, für das 
Jahr 2023 auf 5,0 Prozent. Somit sind nach Anpas-
sung des Inflationsausgleichsgesetzes höhere Steu-
erentlastungen für die 48  Millionen betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger notwendig.

2 Siehe Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221102
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Mehrbelastungen vermeiden: das Inflationsausgleichsgesetz

Mit dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
Gesetz werden der Grundfreibetrag, die übrigen 
Tarifeckwerte, die Freigrenze beim Solidaritätszu-
schlag, der Unterhaltshöchstbetrag sowie das Kin-
dergeld und der Kinderfreibetrag angehoben, um 
die Folgen der Inflation auszugleichen.

Im Einzelnen bedeutet das:

● Der Einkommensteuertarif für die Jahre 2023 
und 2024 wird angepasst.

● Der Grundfreibetrag wird erhöht: Für 2023 
wird gegenüber 2022 eine Anhebung um
561 Euro auf 10.908 Euro vorgenommen. 
Für 2024 ist eine weitere Anhebung um
696 Euro auf 11.604 Euro vorgesehen.

● Die Effekte der kalten Progression werden 
durch eine Verschiebung des 
Einkommensteu-ertarifs ausgeglichen, sodass 
die Proportio-nalzone mit einem Steuersatz 
von 42 Prozent erst ab einem zu 
versteuernden Einkommen von 62.810 Euro 
(2023) beziehungsweise 66.761 Euro (2024) 
erreicht wird.

● Die Entlastungen durch die Einkommensteu-
er-Tarifsenkung betragen im Jahr 2023 ma-
ximal 637 Euro. Dieser Entlastungsbetrag steigt

bei Einkommen von mehr als 62.810 Euro nicht 
mehr an, da auf eine Verschiebung der Pro-
portionalzone mit dem Reichensteuersatz von 
45 Prozent verzichtet wurde. Dies führt zu dem 
Ergebnis, dass auch für sehr hohe Einkommen 
die Steuerentlastung auf maximal 637 Euro be-
grenzt ist.

● Beim Solidaritätszuschlag wird die Freigrenze
von bisher 16.956 Euro auf 17.543 Euro (2023)
und 18.130 Euro (2024) angehoben.

● Der Kinderfreibetrag (einschließlich des Frei-
betrags für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf des Kindes) wird rück-
wirkend zum 1. Januar 2022 um 160 Euro auf
8.548 Euro erhöht. Zum 1. Januar 2023 wird
er um weitere 404 Euro auf 8.952 Euro und
zum 1. Januar 2024 um weitere 360 Euro auf
9.312 Euro erhöht.

● Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug
von Unterhaltsleistungen, dessen Höhe an die
des Grundfreibetrags angelehnt ist, wird eben-
falls ab dem Jahr 2022 angehoben.

● Das monatliche Kindergeld wird ab 1. Ja-
nuar 2023 einheitlich auf jeweils 250 Euro pro
Kind erhöht.

Entlastungen durch das Inflationsausgleichsgesetz in den Jahren 2023 und 2024

Beispielfälle Entlastung 2023 Entlastung 2024

Single, Bruttoarbeitslohn
28.800 Euro jährlich

196 Euro 405 Euro (gegenüber geltendem Recht)
209 Euro (gegenüber 2023)

Familie mit 2 Kindern (Alleinverdienende), 
Bruttoarbeitslohn 31.200 Euro

934 Euro 1.148 Euro (gegenüber geltendem Recht)
214 Euro (gegenüber 2023)

Familie mit 2 Kindern (Doppelverdienende), 
gemeinsamer Bruttoarbeitslohn 56.004 Euro

1.130 Euro 1.540 Euro (gegenüber geltendem Recht)
410 Euro (gegenüber 2023)

Familie mit 2 Kindern (Doppelverdienende), 
gemeinsamer Bruttoarbeitslohn 66.072 Euro

1.184 Euro 1.640 Euro (gegenüber geltendem Recht)
456 Euro (gegenüber 2023)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Allein im Jahr  2023 unterstützen diese Anpas-
sungen durch das Inflationsausgleichsgesetz die 
Bürgerinnen und Bürger mit insgesamt über 
18,6 Mrd. Euro. Im Jahr 2024 beträgt die Entlastung 
weitere 31,8 Mrd. Euro.

Fazit

Im Bereich der Besteuerung arbeitet die Bundes-
regierung an Maßnahmen, die die vielen hart ar-
beitenden Menschen in diesem Land vor weiteren 
Mehrbelastungen schützen, die in Zeiten der Infla-
tion nicht zumutbar wären. Mit dem Ausgleich der 
kalten Progression wird Leistungsgerechtigkeit in 
Deutschland garantiert. Denn durch die Anpassung 
des Einkommensteuertarifs wird eine zusätzliche 
Belastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
verhindert; Lohnsteigerungen zum Ausgleich der 
Inflation können auch tatsächlich bei den Bürge-
rinnen und Bürgern ankommen.

10
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Staatssekretär Steffen Saebisch 
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Im Interview: Staatssekretär Steffen Saebisch

In ein paar Tagen, also im 
Dezember, wird die Bundes
regierung auf ein volles Jahr im 
Amt zurückblicken. Wie lautet 
Ihr persönliches Zwischen
fazit – insbesondere mit Blick 
auf die Themen des BMF?

Das ist eine aufregende, spannende, aber auch sehr 
fordernde Zeit gewesen. Als wir in die Regierungs-
verantwortung gekommen sind, hatten wir einen 
ausverhandelten Koalitionsvertrag mit sehr vie-
len ambitionierten Themen zur Modernisierung 
und Transformation Deutschlands. Nach kaum 
zwei Monaten kam der Angriff Russlands auf die 

Ukraine. Damit war die Situation eine komplett 
andere. Wir waren in der Bundesregierung plötz-
lich in einem Krisenmodus. Es haben sich viele 
Dinge überlagert: die starken Nachwirkungen der 
Corona-Pandemie, die schnelle Unterstützung der 
Ukraine und die große, sicherlich auch historische 
Aufgabe, mit dem Sondervermögen Bundeswehr 
die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu stär-
ken und eine langfristige Modernisierung der 
Streitkräfte zu erreichen. Zeitgleich mussten wir 
auf den Energiekrieg Putins reagieren: Mit dem 
Abwehrschirm, den wir im letzten Quartal auf-
gelegt haben, haben wir massive staatliche Mit-
tel eingesetzt, um die Kosten für Strom und Gas in 
Deutschland auf einem Niveau zu halten, das un-
sere Wettbewerbsfähigkeit und die Existenz klei-
ner und mittlerer Betriebe sicherstellt.
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Die Inflation wird uns jetzt wohl länger begleiten. 
Ich erinnere mich noch an die Prognosen des Jah-
reswirtschaftsberichts 2022 mit einer Inflationser-
wartung von 3,3 Prozent für das Jahr 2022. Jetzt ist 
sie laut Herbstprojektion der Bundesregierung bei 
8,0  Prozent. Die Inflationsrate wieder zu dämp-
fen, ist ganz zentral bei den angebotsausweiten-
den Unterstützungsmaßnahmen, die wir jetzt im 
Bereich des BMF umsetzen.

Insgesamt waren wir an allen Fronten im BMF so-
wie bei der gemeinsamen Arbeit mit dem Bundes-
kanzleramt und dem Bundeswirtschaftsministe-
rium (BMWK) zur unterstützenden Stabilisierung 
der deutschen Wirtschaft über das Jahr gefordert. 
Man hat das Gefühl, dass in diesem Jahr Dinge pas-
siert sind, wie sie normalerweise in sieben Jahren 
passieren. Das BMF hat dankenswerterweise schon 
einiges an Erfahrung, wenn es um Krisenbewälti-
gung geht. 

Der russische Angriff auf 
die Ukraine hat die Lage in 
Deutschland und der Welt 
grundlegend verändert. 
Was bleibt vom Koalitions
vertrag, gerade bei den finanz
politischen Themen?

Für uns war ganz wichtig, dass wir nach den Coro-
na-Jahren auf einen Pfad zurück zur Einhaltung der 
regulären Grenze der Schuldenbremse kommen. 
Solide Staatsfinanzen erfordern, dass wir grund-
sätzlich mit dem auskommen, was wir einneh-
men, und uns eben nur moderat verschulden. Der 
zweite Entwurf für den Bundeshaushalt 2022 war 
schon ein Kraftakt. Für den Haushalt  2023 haben 
wir nun einen wesentlichen Teil unseres Verspre-
chens eingehalten, im Bundeshaushalt die regu-
läre Kreditobergrenze der Schuldenbremse wieder 
einzuhalten. Es wird gerne von Schattenhaushalten 
gesprochen. Ich kann keinen Schatten erkennen. 
Wenn wir z.  B. die Finanzierung der vielfältigen 
Maßnahmen des wirtschaftlichen Abwehrschirms 

im Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds (WSF) bündeln, dann dient dies gerade der 
Sichtbarkeit und Transparenz. Zudem stellen wir 
sicher, dass der Kernhaushalt von krisenbedingten 
Maßnahmen getrennt ist und dort die Schulden-
bremse greift.

Und es bleibt dabei, dass wir mit Rekordinvestiti-
onen im Bundeshaushalt unser Land zukunftsfest 
machen. Darüber hinaus haben wir uns sehr darum 
bemüht, mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz die 
Rahmenbedingungen im Bereich Aktienkultur zu 
verbessern. Wir haben gemeinsam mit dem BMWK 
eine Start-Up-Strategie vorgelegt und auch im Be-
reich der Sustainable Finance gute Rahmenbedin-
gungen geschaffen.

Und man muss natürlich auch sehen: Wir ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger im ersten Regie-
rungsjahr massiv entlastet, nicht nur mit den drei 
Entlastungspaketen, aber auch mit dem Steuer-
entlastungsgesetz  2022. Zusammen mit dem In-
flationsausgleichsgesetz ist das wahrscheinlich 
die größte Steuerentlastung in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat über 
das BMF von einem Ermöglichungsministerium 
gesprochen, und dem Anspruch sind wir im ersten 
Jahr gerecht geworden. 

Sie haben gerade das 
Inflations ausgleichsgesetz 
angesprochen, das der 
Deutsche Bundes tag kürzlich 
beschlossen hat. Warum 
ist Ihnen dieses Gesetz so 
wichtig?

Das Inflationsausgleichsgesetz ist ein Gerech-
tigkeitsgesetz. Wir haben eine zu hohe Inflation, 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ver-
ursacht durch den Ukrainekrieg, aber auch durch 
die Null-Covid-Strategie Chinas, die gestörten 
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Im Interview: Staatssekretär Steffen Saebisch

Lieferketten und die hohe Nachfrage nach der Pan-
demie. Die steuerliche Belastung der Bürgerinnen 
und Bürger steigt durch die Inflation deutlich, was 
man auch an den erwarteten Steuermehreinnah-
men sieht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass 
der Staat von der Inflation nicht von immer höhe-
ren Steuereinnahmen profitiert. Wir müssen die 
zusätzliche inflationsbedingte Belastung der Men-
schen zurückgeben. Es profitieren davon die Men-
schen mit sehr niedrigen Steuern, weil wir das Exis-
tenzminimum stark anheben und das Kindergeld 
erhöhen. Andererseits nehmen wir auch der Mit-
telschicht eine starke Belastung. Wir schaffen da-
mit soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche 
Balance in Deutschland, damit insbesondere die 
Mittelschicht, die unser Land stützt und trägt, nicht 
zusätzlich belastet wird.

Die jüngste Steuerschätzung 
sagt weiterhin steigende 
Steuereinnahmen für Bund, 
Länder und Kommunen voraus. 
Gibt es damit im Bundes
haushalt neue Spielräume?

Die Steuerschätzung berücksichtigt nicht unsere 
gerade erst beschlossenen steuerlichen Entlas-
tungen, da sie nur geltendes Recht zugrunde legt. 
Wenn die neuen Entlastungen mit eingerechnet 
werden, können die für die nächsten beiden Jahre 
zu erwartenden Steuereinnahmen gegenüber der 
Steuerschätzung noch im Mai 2023 sinken. Es gibt 
daher keine neuen Verteilungsspielräume. Wir ha-
ben zudem seit einigen Monaten eine Zinswende, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Steffen Saebisch 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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die zwar lange erwartet wurde, sich aber nun tat-
sächlich im Haushalt mit voller Wucht nieder-
schlägt. Das führt dazu, dass wir unsere Vorsorge 
bei den Zinsaufwendungen im Haushalt in einem 
unglaublichen, im historischen Vergleich nicht da-
gewesenen Umfang steigern müssen. Im Jahr 2022 
musste der Bund rund 4  Mrd.  Euro an Zins-
ausgaben aufwenden, für das nächste Jahr müssen 
wir knapp 40 Mrd. Euro vorsehen – eine Verzehnfa-
chung im Vergleich zu 2021. Es ist nicht so, dass der 
Staat durch Inflation in irgendeiner Form Möglich-
keiten der Ausgabenerweiterung hätte. Das Gegen-
teil ist der Fall. Die Dynamik bei der Inflation lässt 
sich aus geldpolitischer Sicht richtigerweise durch 
höhere Zinsen dämpfen. Daher brauchen wir eine 
Beschränkung auf der Ausgabeseite. Wir müssen 
unsere angebotsorientierte Politik stärken  – und 
nicht noch nachfragefördernde konsumtive Politik 
betreiben, die die Inflation weiter anheizen würde. 
Trotz Inflation besteht weiterhin Konsolidierungs-
bedarf in den öffentlichen Haushalten.

Wie schauen Sie angesichts 
der vielen Krisen auf die 
Zukunft Deutschlands? Was 
sind die Grundlagen unseres 
zukünftigen Wohlstands in 
Deutschland?

Wir haben weiterhin aufgrund unseres guten Bil-
dungssystems und unserer dynamischen Hoch-
schul- und Forschungslandschaft hohes Poten-
zial für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. 
Wenn man sieht, welch hohe Zahl an Patenten wir 
weiterhin haben und wie viel Innovationskraft im 
deutschen Mittelstand – den mittelständischen Fa-
milienbetrieben, den „hidden champions“ – steckt, 
ist das einmalig in der Welt. Wichtig ist, dass wir 
diesen innovativen Mittelstand bewahren. Das sind 
die Leistungsträger unserer Gesellschaft, die wir 
nicht durch immer höhere Steuern und Abgaben 
überfordern dürfen. Wir müssen uns im BMF an-
schauen, wie wir unsere steuerliche Förderung von 
Forschung und Entwicklung optimieren können. 
Bei der Regulierung müssen wir die richtigen Rah-
menbedingungen schaffen, gerade im Bereich der 
Energiewende. Wir haben bei den Unternehmen 
der Chemie, der Pharmazie und des Automobilbaus 
Riesenpotenziale, die wir nutzen können und müs-
sen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese deutschen 
Firmen hier in Deutschland investieren – und nicht 
in den USA, in Frankreich, in anderen Teilen Euro-
pas oder in Asien. Wir müssen schauen, dass die 
Energiepreise hier bezahlbar sind und dass kom-
petente, gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen, dass die Innovationsdynamik zwi-
schen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
der Wirtschaft weiter bestehen bleibt. Dazu gehört 
auch, dass wir vermehrt auf qualitativ hochwertige 
Einwanderung in Deutschland achten. Wenn uns 
das alles gelingt, haben wir eine gute Ausgangslage, 
um unseren Wohlstand zu sichern.
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Bundespolitik und Kommunalfinanzen in 
Krisenzeiten

 ● Die deutschen Kommunen sind in den vergangenen Jahren finanziell insgesamt gut durch die 
Corona-Krise gekommen. In den Jahren 2020 und 2021 hat die kommunale Ebene Finanzie-
rungsüberschüsse von 2,7 Mrd. Euro und 3,0 Mrd. Euro in ihren Kernhaushalten erzielt. 2020 
war dieses Ergebnis im Wesentlichen auf die hohen Unterstützungsleistungen von Bund und 
Ländern zurückzuführen, 2021 – neben den Bundeshilfen – vor allem auf den hohen Anstieg bei 
den Steuereinnahmen. Das Investitionsniveau stieg 2020 trotz Pandemie weiter deutlich und 
blieb 2021 auf diesem hohen Niveau nominal annähernd konstant.

 ● Auch im Jahr 2022 übernimmt der Bund finanzielle Mitverantwortung und unterstützt die 
Kommunen in vielen Bereichen mit zusätzlichen Mitteln, z. B. bei der Flüchtlingsfinanzierung 
oder dem öffentlichen Personennahverkehr. Die aktuell vom Bund ergriffenen Maßnahmen zur 
Bewältigung der Energiekrise, insbesondere die Entlastungspakete und der wirtschaftliche Ab-
wehrschirm, dürften auch erheblich zur Stabilisierung der kommunalen Finanzlage beitragen.

 ● Gemäß der Projektion des BMF vom 28. September 2022 zur Deutschen Haushaltsplanung 
(Draft Budgetary Plan) trüben sich die Aussichten für die kommunalen Haushalte im Zuge 
der aktuellen Krisen ein: Für 2022 rechnet das BMF mit einem Defizit von rund 1 ½ Mrd. Euro 
und 2023 von rund 3 Mrd. Euro. Hierbei sind die finanziellen Auswirkungen des Entlastungs-
pakets III bereits berücksichtigt. Mit Blick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 27. Ok-
tober 2022 und die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens vom 2. November 2022 dürfte sich die 
kommunale Finanzsituation besser darstellen.

 ● Es gibt viele Kommunen mit hohen Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser 
Situation befreien können. Durch die steigenden Zinsen geraten die Haushalte dieser Kommu-
nen nun erheblich unter Druck. Der Bund ist unverändert bereit, gemeinsam mit den betrof-
fenen Ländern diese Kommunen von den Altschulden zu befreien, wofür es allerdings einer 
Änderung des Grundgesetzes bedarf.

Einleitung
Seit mehr als zwei Jahren erfüllen die Kommunen 
zentrale Aufgaben bei der Bewältigung von Krisen 
vor Ort. Während der COVID-19-Pandemie  2020 
und 2021 betraf dies insbesondere die Bereiche Bil-
dung, Gesundheit und öffentlicher Nahverkehr. 
Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukra-
ine ist auch die Unterbringung, Versorgung und 
Integration geflüchteter Menschen wieder in den 

Vordergrund gerückt. Zugleich belasten die stark 
gestiegenen Energie- und Verbraucherpreise in-
folge des Kriegs die kommunalen Haushalte er-
heblich. Es besteht deshalb die Sorge, dass die 
Kommunen ihre Aufgabenerfüllung und Investi-
tionstätigkeit deutlich einschränken müssen. Fol-
gender Beitrag beleuchtet die Auswirkungen der 
aktuellen Krisen auf die Finanzlage der Kommu-
nen und die Rolle des Bundes hierbei.
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Bundespolitik und Kommunalfinanzen in Krisenzeiten

Die kommunale Finanzlage

Die kommunale Haushaltslage in 
den Pandemiejahren

Die Finanzlage der kommunalen Ebene insge-
samt war in den vergangenen Jahren  – trotz der 
COVID-19-Pandemie – weiter positiv. Im Jahr 2020 
betrug der Finanzierungssaldo in den Kernhaus-
halten der Kommunen bundesweit +2,7 Mrd. Euro. 
2021  erzielten die Kommunen einen Finanzie-
rungssaldo von +3,0  Mrd.  Euro und wiesen damit 
zum zehnten Jahr in Folge einen größtenteils deut-
lichen Finanzierungsüberschuss auf. Kumuliert be-
trachtet wurde damit im Zeitraum  2012 bis  2021 
auf kommunaler Ebene ein Finanzierungsüber-
schuss von 41,6 Mrd. Euro realisiert.

Für das positive Ergebnis im Jahr  2020 waren vor 
allem die massiven Unterstützungsleistungen von 
Bund und Ländern zur Abfederung der wirtschaft-
lichen Folgen der COVID-19-Pandemie verant-
wortlich. 2020 stiegen die laufenden Zuweisungen 
der Länder an die Kommunen stark an (+21,0 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr) und beliefen sich auf 
113,9  Mrd.  Euro. Da der Bund die staatsorganisa-
tionsrechtlich zu ihren jeweiligen Ländern gehö-
renden Kommunen grundsätzlich nicht direkt fi-
nanziell unterstützen kann, erfolgen finanzielle 
Entlastungen der Kommunen durch den Bund in 
der Regel über die Länder. Hinter einem großen 
Teil der oben dargestellten Zuwächse der laufen-
den Zuweisungen der Länder stecken daher finan-
zielle Mittel des Bundes. Beispielsweise erhielten 
Städte und Gemeinden im Jahr  2020 von Bund 
und Ländern einen pauschalen Ausgleich für die 
erwarteten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 
rund 11,8  Mrd.  Euro. Der Bund finanzierte hier-
von 6,1  Mrd.  Euro. Zudem wurden im Zuge der 
Corona-Krise Leistungen des Bundes weiter aus-
geweitet – z. B. bei den Sozialausgaben durch eine 
dauerhaft höhere Beteiligung an den Kosten der 
Unterkunft nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). 
Im Jahr  2021 waren die laufenden Zuweisungen 
mit 107,3 Mrd. Euro geringer als im Jahr 2020, wie-
sen aber weiterhin ein hohes Niveau im Vergleich 

zu den Vorkrisenjahren (in  2019: 94,1  Mrd.  Euro) 
auf.

Anders als im Jahr  2020 war der Überschuss im 
Jahr  2021 vor allem auf die positive Entwick-
lung bei den Steuereinnahmen zurückzuführen. 
Diese erholten sich 2021 nach einem Einbruch um 
5,7 Prozent im Jahr 2020 wieder stark und stiegen 
um 15,2  Prozent auf 113,4  Mrd.  Euro an. Im Zeit-
raum von 2012 bis 2021 stiegen damit die gemeind-
lichen Steuereinnahmen pro Jahr durchschnittlich 
um 4,8 Prozent. Unter den gemeindlichen Steuer-
einnahmen stellt die Gewerbesteuer mit einem 
Einnahmevolumen von netto (d. h. nach Abzug der 
an Bund und Länder fließenden Gewerbesteuer-
umlage) 50,7 Mrd. Euro im Jahr 2021 die wichtigste 
Steuer dar. Da die Gewerbesteuer stark von der Er-
tragslage der Unternehmen abhängt, verzeichne-
ten die Gemeinden im Jahr 2020 hier einen Rück-
gang des Aufkommens von 8,9 Mrd. Euro (brutto), 
der durch das Auslaufen der erhöhten Gewerbe-
steuerumlage („Solidarpaktumlage“) teilweise auf-
gefangen wurde. Die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer sanken im Jahr 2020 netto um 4,9 Mrd. Euro 
gegenüber dem Jahr  2019. 2021  nahmen sie um 
13,0  Mrd. Euro (+34,6  Prozent) auf 50,7  Mrd. Euro 
wieder zu und lagen damit über den Erwartun-
gen der letzten Steuerschätzung vor der Pandemie. 
Weitestgehend robust blieb eine weitere wichtige 
Einnahmequelle der Gemeinden, die Steuerein-
nahmen der Gemeinden aus den Gemeinschafts-
steuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer. 
Diese reduzierten sich  2020 nur um 2,1  Prozent. 
2021 lagen auch sie mit 48,2  Mrd.  Euro über dem 
Vorkrisenniveau von 2019.

Ausgabenseitig blieben die Kommunen insgesamt 
von deutlichen Mehrbelastungen infolge der Pan-
demie weitgehend verschont. Einen großen Anteil 
an den Gesamtausgaben (2021: 286,0  Mrd.  Euro) 
stellten die kommunalen Sozialausgaben (2021: 
64,4 Mrd. Euro) dar. Sie nahmen 2020 um 2,7 Pro-
zent (+1,6 Mrd. Euro) und 2021 um weitere 3,4 Pro-
zent (+2,1 Mrd. Euro) gegenüber dem Vorjahr zu – 
und damit etwas stärker als vor der Krise (in 2019: 
+2,2 Prozent). Die höhere Zunahme im Jahr 2021 im 
Vergleich zu 2020 lässt sich auch dadurch erklären, 
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dass die Auswirkungen von Krisen auf die Sozial-
ausgaben mit zeitlicher Verzögerung in den öf-
fentlichen Haushalten sichtbar werden. Den ent-
standenen Mehrausgaben wirken aber die oben 
genannten Mehreinnahmen durch die erhöhte Be-
teiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft 
von jährlich 4 Mrd. Euro entgegen.

Trotz Pandemie wurde die kommunale Investiti-
onstätigkeit  2020 weiter gesteigert und  2021 no-
minal auf hohem Niveau weitestgehend stabili-
siert. So stiegen die Sachinvestitionen im Jahr 2020 
wie schon die Jahre zuvor (2018: +12,7  Prozent, 
2019: 15,0  Prozent) weiter um 12,1  Prozent auf 
35,4 Mrd. Euro deutlich an. 2021 gingen diese leicht 
auf 34,6 Mrd. Euro zurück. Im Jahr 2020 wurden die 
Investitionszuweisungen an die Kommunen deut-
lich ausgeweitet (+20,4 Prozent) auf 11,8 Mrd. Euro 
und sie lagen auch im Jahr 2021 weiterhin auf die-
sem hohen Niveau. Einen wesentlichen Beitrag 
zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kom-
munen leistete dabei die umfangreiche Unter-
stützung durch den Bund z.  B. in den Bereichen 
Ganztagsschule, Schulinfrastruktur, sozialer Woh-
nungsbau, öffentlicher Personennahverkehr und 
Kommunalinvestitionen.

Die kommunalen Schulden

Die gute Finanzlage der Kommunen in den Pan-
demiejahren  2020 und  2021 spiegelt sich auch in 
der Entwicklung der kommunalen Schulden wie-
der (s.  a. Abbildung  1). Seit  2017 war die kommu-
nale Gesamtverschuldung mit Ausnahme von 2020 
in jedem Jahr rückläufig. Zum Jahresende 2021 be-
lief sich der kommunale Schuldenstand der Kern-
haushalte  – bestehend aus investiven Krediten, 
Kassenkrediten und Wertpapierschulden  – beim 
nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich auf 
122,4 Mrd. Euro.

Investive Kredite 
sind Kredite oder Darlehen, die nur für In
vestitionen und unter der Voraussetzung 
aufgenommen werden dürfen, dass eine an
dere Finanzierung nicht möglich oder un
zweckmäßig wäre.

Kassenkredite 
(auch: Kassenverstärkungskredite) sind Kre
dite mit kurzen Laufzeiten, die zur Deckung 
kurzfristiger Liquiditätsengpässe dienen. Sie 
entsprechen etwa dem Überziehungskredit 
(Dispokredit) von Haushalten oder Unter
nehmen und sind zeitnah – häufig unterjäh
rig – zu tilgen. Hohe Kassenkreditbestän
de gelten als Indikator für eine strukturelle 
Unterfinanzierung einer Gemeinde. Finanz
schwache Kommunen nutzen häufig dieses 
kurzfristige Instrument zur dauerhaften Fi
nanzierung ihrer laufenden Aufgaben.

Wertpapierschulden 
sind Kapitalmarktpapiere, u. a. Anleihen, die 
nur vereinzelt und tendenziell von größeren 
Kommunen am Kapitalmarkt aufgelegt wer
den. Für die wirtschaftliche Nutzung dieses 
Instruments werden große Volumina benö
tigt, die von den meisten Kommunen nicht 
erreicht werden.
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Der Rückgang beim Schuldenstand war durch den 
Abbau bei den Kassenkrediten bedingt. So sank der 
Kassenkreditbestand 2020 und 2021 jeweils um circa 
5 Prozent auf ein Niveau von rund 32,0 Mrd. Euro 
im Jahr  2021. Er lag damit 36  Prozent unter dem 
Höchststand des Jahres  2014. Am aktuellen Rand 
steigen die Kassenkredite wieder leicht an (Stand 
30. Juni 2022: 32,4 Mrd. Euro). Allerdings sind diese 
unterjährigen Zahlen nur von begrenzter Aussage-
kraft. Der stetige Rückgang der kommunalen Kas-
senkredite in den vergangenen Jahren ist im We-
sentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: die 
positive kommunale Finanzlage und die Wirkung 
der kommunalen Entschuldungsprogramme ins-
besondere des Landes Hessen („Hessenkasse“) und 
des Saarlandes („Saarlandpakt“). Durch die Hessen-
kasse verringerte sich der Bestand an kommunalen 
Kassenkrediten im Jahr  2018 um 5  Mrd.  Euro. Im 
Rahmen des Saarlandpaktes wurden Kassenkredite 
in Höhe von 1 Mrd. Euro vom Land übernommen.

Nach Hessen und dem Saarland will  2023 nun 
auch Rheinland-Pfalz damit beginnen, seine Kom-
munen durch eine Altschuldenhilfe im Umfang 
von 3  Mrd.  Euro zu entschulden. Die hierfür not-
wendigen gesetzlichen Grundlagen werden der-
zeit geschaffen. Die Regierungsparteien in Nord-
rhein-Westfalen haben im Koalitionsvertrag 
ebenfalls eine Altschuldenlösung in Aussicht ge-
stellt. Trotz der Konsolidierungsanstrengungen 
vieler Kommunen bei den Altschulden ist eine 
Vielzahl weiterhin mit hohen Kassenkrediten be-
lastet, insbesondere Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und das Saarland. Während bundesweit 
der Durchschnitt der kommunalen Kassenkredite 
zum 31. Dezember 2021 bei 416 Euro je Einwohner 
lag, betrug er in diesen drei Ländern jeweils über 
1.000 Euro.

Kommunale Schulden beim nicht-öffentlichen 
und öffentlichen Bereich , Kernhaushalte
in Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schuldenstatistik
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Die kommunale Finanzlage in der 
aktuellen Krise

Neben den andauernden Folgen der Pandemie hat 
die russische Invasion in der Ukraine eine neue 
Krise hervorgerufen, die alle föderalen Ebenen in 
vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen 
stellt: die Energieknappheit, massive Preissteige-
rungen vor allem bei Gas und Strom sowie die hohe 
Flüchtlingszuwanderung aus der Ukraine. Die Be-
wältigung dieser Herausforderungen stellt eine er-
hebliche finanzielle Belastung für alle föderalen 
Ebenen dar – auch für die Kommunen.

Die Projektion des BMF vom 28.  September  2022 
für die gesamtstaatliche Haushaltsplanung  2023 
(Draft Budgetary Plan)1 erwartet für die Kernhaus-
halte der Kommunen in den Jahren 2022 bis 2025 
Finanzierungsdefizite von rund 1  ½  Mrd.  Euro 
(2022), rund 3 Mrd. Euro (2023), rund 3 ½ Mrd. Euro 
(2024) und rund 1 ½ Mrd. Euro (2025). Zum Ende 
des Finanzplanungszeitraums  2026 wird wieder 
mit einem Finanzierungsüberschuss für die kom-
munale Ebene gerechnet. Die Ausgaben dürften vor 
allem im Jahr 2022 überdurchschnittlich stark zu-
nehmen (+7  ½  Prozent gegenüber  2021). Ab  2023 
wird dagegen ein moderates Ausgabenwachstum 
von jährlich +3 Prozent erwartet. Einen starken Zu-
wachs zeigt im Jahr 2022 der laufende Sachaufwand 
mit +7  Prozent, der u.  a. durch die Mehraufwen-
dungen im Zuge des Online-Zugangsgesetzes und 
durch die allgemeinen Preissteigerungen zu erklä-
ren ist. Daneben dürften auch die Zuschüsse an an-
dere Bereiche  – die insbesondere die Sozialausga-
ben der Kommunen beinhalten – mit +6 ½ Prozent 
insbesondere infolge der Flüchtlingszuwanderung 
stark ansteigen. Die prognostizierten Ausgaben 
für Soziales nehmen hierbei um rund 6  Prozent 
(2023:+1  ½  Prozent) zu. Deutliche Zuwächse wer-
den auch bei den Personalausgaben mit +6 Prozent 
im Jahr 2022 und +4 Prozent im Jahr 2023 geschätzt. 
Trotz der aktuellen Unsicherheiten über den wei-
teren Verlauf der Krisen wird mit einer weiterhin 
hohen Investitionstätigkeit  – angeregt durch die 

1 Vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221111

unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen des 
Bundes – gerechnet. So könnten die Investitionen 
im Jahr 2022 um rund 9 Prozent und im Jahr 2023 
um rund 7 Prozent zunehmen.

Bei den Einnahmen wird in der Projektion für das 
aktuelle Jahr eine deutliche Zunahme in Höhe von 
+5 ½ Prozent (+2 ½ Prozent im Jahr 2023) geschätzt. 
Begründet ist dies durch den Anstieg bei den lau-
fenden Zuweisungen der Länder an die Gemeinden 
um rund 10  Mrd.  Euro (+9  Prozent). Hier wirken 
sich vor allem die höheren finanziellen Leistungen 
des Bundes, z.  B. bei den Kosten der Unterkunft, 
bei den Erstattungen der Grundsicherung und bei 
der Flüchtlingsfinanzierung, sowie die gestiegenen 
Steuereinnahmen der Länder aus. Daneben dürf-
ten die Investitionszuweisungen, die auch investive 
Mittel des Bundes beinhalten, vor allem durch den 
verstärkten Mittelabruf aus dem Aufbauhilfefonds 
im Jahr 2022 um 5 ½ Mrd. Euro (+44 ½ Prozent) ge-
genüber dem Vorjahr ansteigen (2023: +5  ½  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr). Bei den Steuern wird 
demgegenüber im laufenden Jahr von Stagnation 
ausgegangen; 2023 wird mit einem Zuwachs von 
+3 ½ Prozent gerechnet.

Die Projektion umfasst die Maßnahmen des drit-
ten Entlastungspakets der Bundesregierung vom 
3. September 2022 (im Umfang von 65 Mrd. Euro), 
nicht jedoch den von der Bundesregierung am 
29.  September  2022 beschlossenen wirtschaftli-
chen Abwehrschirm gegen die Folgen des russi-
schen Angriffskriegs in einem Umfang von bis zu 
200 Mrd. Euro.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der aktuel-
len Steuerschätzung vom 25. Oktober 2022 könn-
ten sich die Einschätzungen zu den kommunalen 
Finanzierungssalden gegenüber der oben darge-
stellten Prognose verbessern. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Ergebnisse der Projektion aufgrund 
unterschiedlicher Abgrenzungen und der unter-
schiedlichen Berücksichtigung geplanter Steuer-
rechtsänderungen mit den Ergebnissen der Steu-
erschätzung nur bedingt vergleichbar sind. Nach 
der aktuellen Steuerschätzung fallen die Steuer-
einnahmen des Staates  – insbesondere die der 
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Gemeinden – für die nächsten Jahre deutlich höher 
aus als noch im Mai erwartet (siehe hierzu den Ar-
tikel „Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 
27. Oktober 2022“ in diesem Monatsbericht). Die 
geschätzten Wachstumsraten der gemeindlichen 
Steuereinnahmen  – einschließlich die der Stadt-
staaten – betragen +4,9 Prozent (2022), +5,6 Prozent 
(2023), +5,7  Prozent (2024, 2025) und +4,0  Prozent 
(2026). Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steu-
erschätzung ergeben sich vor allem bei der Gewer-
besteuer (+6,3 Mrd. Euro 2022, +5,9 Mrd. Euro 2023). 
Dies ist zum einen auf die weiterhin kräftige Aus-
gangsbasis aus den laufenden Steuereinnahmen 
zurückzuführen. Zum anderen liegt der Steuer-
schätzung eine überwiegend höhere Projektion 
der nominalen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 
und Bemessungsgrundlagen zugrunde als noch im 
Frühjahr. Im Gegensatz zur Projektion für die ge-
samtstaatliche Haushaltsplanung sind in der Steu-
erschätzung allerdings einige von der Bundes-
regierung beschlossene Maßnahmen des dritten 
Entlastungspakets, die sich noch in parlamentari-
schen Beratungen befinden, nicht berücksichtigt, 
insbesondere das Jahressteuergesetz  2022 sowie 
das Inflationsausgleichsgesetz. Ersteres ist vollstän-
dig, Letzteres mit Stand des Gesetzentwurfs vom 
15. September 2022 in der Projektion abgebildet.

Auch die Ergebnisse der Besprechung des Bundes-
kanzlers Olaf Scholz mit den Ministerpräsiden-
tinnen und -präsidenten am 2.  November  2022 
dürften sich positiv auf die Kommunalfinanzen 
auswirken. Deutliche Entlastungen für die Kom-
munen ergeben sich insbesondere  – wie im fol-
genden Abschnitt näher beschrieben  – durch die 
zusätzlichen Bundesmittel im Flüchtlingsbereich 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 
Auf der Ausgabenseite dürften sich hingegen ge-
änderte Einschätzungen aufgrund der mit der 
Herbstprognose der Bundesregierung stark nach 
oben revidierten Erwartung bezüglich der Inflati-
onsentwicklung ergeben. Eine aktuelle Projektion 
der Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte, die die Ergebnisse der Herbstprognose, 
der Steuerschätzung und der aktuellen Bund-Län-
der-Beschlüsse abbildet, wird dem Stabilitätsrat am 
16. Dezember 2022 vorgelegt.

Krisenunterstützung der 
Kommunen durch den Bund

Finanzielle Entlastungen durch den 
Bund

Zur positiven Finanzlage der Kommunen in den 
Pandemiejahren  2020 und  2021 haben vor allem 
die umfangreichen Entlastungen durch den Bund 
in mehrstelliger Milliardenhöhe beigetragen. Nen-
nenswerte Maßnahmen des Bundes zugunsten der 
Kommunen sind – neben der oben genannten Be-
teiligung des Bundes an der Kompensation der er-
warteten Gewerbesteuermindereinnahmen  2020 
in Höhe von 6,1 Mrd. Euro – insbesondere die hälf-
tige Kompensation pandemiebedingter Mehrbelas-
tungen im ÖPNV von 3,5 Mrd. Euro, 4 Mrd. Euro im 
Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst sowie weitere 1,5  Mrd.  Euro im Rah-
men des DigitalPaktes Schule. Für die Stärkung der 
kommunalen Finanzkraft von herausgehobener fi-
nanzieller Bedeutung ist die dauerhafte Erhöhung 
der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unter-
kunft nach SGB II um 25 Prozentpunkte auf bis zu 
75 Prozent seit 2020 (4 Mrd. Euro p. a.), die vor allem 
die Kommunen mit hohen Sozialausgaben deutlich 
entlasten sollte. Eine umfassende Darstellung der 
finanziellen Unterstützungsleistungen des Bundes 
für die Kommunen in den Jahren  2020 und  2021 
findet sich im Monatsbericht vom September 2021.2

Auch in diesem Jahr stellt die Bundesregierung 
weitere umfangreiche Bundesmittel zugunsten der 
Länder und ihrer Kommunen bereit, z. B. in den Be-
reichen ÖPNV und Flüchtlingsfinanzierung. So be-
teiligt sich der Bund nicht nur hälftig an den pan-
demiebedingten Einnahmeausfällen im ÖPNV des 
Jahres 2022 (1,2 Mrd. Euro). Bei der Besprechung des 
Bundeskanzlers Olaf Scholz mit den Regierungs-
chefinnen und -chefs der Länder am 2.  Novem-
ber 2022 wurde u. a. entschieden, dass der Bund ab 
dem Jahr 2022 zusätzliche Regionalisierungsmittel 
von 1  Mrd.  Euro jährlich zur Verfügung stellt, die 

2 Vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221112
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mit 3 Prozent (statt vorher 1,8 Prozent) dynamisiert 
werden.

Gemäß Bund-Länder-Beschluss vom 7. April 2022 
unterstützt der Bund Länder und Kommunen bei 
der Unterbringung, Verpflegung und Betreuung 
der Geflüchteten aus der Ukraine  – insbesondere 
durch die Anhebung des Umsatzsteueranteils für 
die Länder um 2 Mrd. Euro im Jahr 2022 zulasten 
des Bundes sowie durch die beschleunigte Über-
führung der Geflüchteten aus dem Asylbewerber-
leistungsgesetz in den Geltungsbereich des SGB II/
XII. Leistungen im SGB  II/XII finanziert überwie-
gend der Bund.

Beim Bund-Länder-Treffen am 2.  November  2022 
wurden weitere finanzielle Unterstützungsleistun-
gen des Bundes beschlossen, die auch den Kommu-
nen zugutekommen sollen: Danach erhalten die 
Länder vom Bund für die Jahre 2022 und 2023 je-
weils weitere 1,5  Mrd.  Euro für ihre Ausgaben für 
die Geflüchteten aus der Ukraine. Zudem gewährt 
der Bund den Ländern für die Kosten im Zusam-
menhang mit denjenigen Geflüchteten, die aus an-
deren Staaten nach Deutschland kommen, ab dem 
Jahr  2023 eine allgemeine flüchtlingsbezogene 
Pauschale in Höhe von 1,25 Mrd. Euro (anstatt der 
bisherigen Pauschale für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. Euro).

Die Kommunen und ihre Unternehmen profitie-
ren mittel- wie unmittelbar von den umfangrei-
chen Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung 
der negativen Folgen des russischen Angriffskriegs. 
Hierzu gehören die drei Entlastungspakete mit ei-
nem Volumen von insgesamt 95  Mrd.  Euro, die 
u.  a. die Abschaffung der EEG-Umlage, Heizkos-
tenzuschüsse, Zuschüsse für energieintensive Un-
ternehmen, steuerliche Erleichterungen und die 
Wohngeldreform umfassen. Mit der Einrichtung 
eines Abwehrschirms sollen zusätzlich Finanzmit-
tel von bis zu 200 Mrd. Euro für die Abfederung von 
Preissteigerungen beim Bezug von Gas und Strom 
(u.  a. Gas- und Strompreisbremse) und für wei-
tere Stützungsmaßnahmen für Unternehmen und 

Gasimporteure zur Verfügung gestellt werden. All 
diese Maßnahmen dienen dazu, Verbraucher und 
Unternehmen von den steigenden Energiepreisen 
zu entlasten, die Energieversorgung aufrechtzuer-
halten, strukturelle wirtschaftliche Schäden zu ver-
hindern und Arbeitsplätze zu erhalten. Kommu-
nen kommt dies in vielerlei Hinsicht zugute. Sie 
werden insbesondere vor hohen Einnahmeausfäl-
len bewahrt, z. B. bei der Gewerbesteuer, und dras-
tischen Mehrausgaben, z. B. in der Verwaltung und 
im Sozialbereich. Beim Bund-Länder-Gespräch am 
2.  November  2022 wurde außerdem beschlossen, 
dass Stadtwerken bei Liquiditätsbedarfen über die 
eingerichteten Systeme der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, anderen Förderbanken oder vergleich-
baren Einrichtungen mit geeigneten Instrumenten 
Hilfen geleistet werden können. Zudem sollen aus 
den Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
auch Härtefallhilfen u. a. für Krankenhäuser, Uni-
versitätskliniken und Pflegeeinrichtungen finan-
ziert werden.

Die finanziellen Belastungen der Entlastungspa-
kete und des Abwehrschirms trägt  – wie bereits 
beim Konjunktur- und Krisenbewältigungspa-
ket 2020 – zum allergrößten Teil der Bund selbst.

Die Rolle des Bundes bei 
der Stabilisierung der 
Kommunalfinanzen

Der Bund schultert nicht nur die finanzielle Haupt-
last zur Bewältigung der Krisen. Er finanziert zu-
dem über investive Finanzhilfen, soziale Geldleis-
tungen oder die Abgabe seiner Umsatzsteueranteile 
an Länder und Kommunen in erheblichem Um-
fang Aufgaben mit, die verfassungsrechtlich in die 
originäre Zuständigkeit von Ländern und Kommu-
nen fallen – z. B. in den Bereichen soziale Sicherung, 
Kinderbetreuung, Bildung und Regionalverkehr.

Dies hat zur Folge, dass die relative Finanzlage 
zwischen dem Bund und den Ländern (mit ihren 
Kommunen) aus dem Gleichgewicht geraten ist. 
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Während Länder und Kommunen im Jahr  2021 
einschließlich ihrer Extrahaushalte wieder Fi-
nanzierungsüberschüsse generierten, realisierte 
der Bund ein Finanzierungsdefizit von rund 
132 Mrd. Euro. Finanzielle Schieflagen zulasten des 
Bundes dürften auch in den folgenden Jahren wei-
ter fortbestehen.

Die oben genannten Hilfspakete und finanziellen 
Leistungen des Bundes an die Länder und Kom-
munen werden auf lange Sicht erhebliche Mittel 
im Bundeshaushalt binden. Der Bund braucht je-
doch finanzielle Spielräume für seine Zukunftsauf-
gaben, z.  B. für den überregionalen Klimaschutz, 
die Energiewende, die digitale Transformation und 
die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels. Zudem muss er für künftige Krisenzeiten ge-
rüstet sein, um das Land wirtschaftlich zu stützen 
und die Bevölkerung und Unternehmen – so weit 
wie möglich – gegen die negativen Folgen abzusi-
chern. Hierfür wird der Bund im Jahr 2023 wieder 
zur Einhaltung der Regelgrenze der zulässigen Net-
tokreditaufnahme gemäß der verfassungsrechtli-
chen Schuldenbremse zurückkehren.

Der Bund muss daher verstärkt Prioritäten setzen 
und die ihm zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel auf seine originären Aufgaben und im Krisenfall 
auf die Problemlagen mit hoher Systemrelevanz 
konzentrieren. Dies hat auch Implikationen für 
die Rolle des Bundes bei der Mitfinanzierung kom-
munaler Aufgaben. Weitere Finanzhilfen oder die 
Abgabe von Steuereinnahmen an die Länder und 
Kommunen zulasten des Bundes sind mit Blick auf 
dessen Haushaltslage nicht geboten. Vielmehr sind 
die Länder gefordert, ihrer vorrangigen Verantwor-
tung für eine ausreichende Finanzausstattung ih-
rer Kommunen gerecht zu werden. Dies beinhaltet, 
ihre Kommunen bei der Bewältigung der krisenbe-
dingten Mehrbelastungen zu unterstützen.

Die COVID-19-Pandemie hat die hohe Konjunk-
turreagibilität der kommunalen Steuereinnah-
men offenbart. Oftmals hängt zudem gerade in 

kleineren Gemeinden die Finanzlage an der Er-
tragslage einiger weniger (Gewerbe-)Steuerzah-
lerinnen und -zahler vor Ort. Dies erschwert die 
mittel- bis langfristige Haushaltsplanung und In-
vestitionsentscheidungen der Kommunen erheb-
lich. Die kommunale Einnahmestruktur sollte des-
halb insgesamt krisenresilienter werden. Bund, 
Länder und Kommunen könnten prüfen, ob Wege 
zur strukturellen Verbesserung im kommunalen 
Finanzierungssystem zu finden sind.

Altschuldenhilfe des Bundes

Mit Blick auf die aktuell steigenden Zinsen stehen 
vor allem die von hohen Altschulden betroffenen 
Kommunen erheblich unter Druck. Ein wesentli-
cher Teil ihrer kommunalen Kassenkredite hat nur 
sehr kurze Laufzeiten und muss kurzfristig um-
geschichtet werden. Dies dürfte die bereits beste-
henden haushalterischen Engpässe der mit hohen 
Altschulden belasteten Kommunen noch weiter 
verschärfen. Es ist zu befürchten, dass gerade diese 
dann wieder vermehrt auf zusätzliche Kassenkre-
dite zur Finanzierung ihrer Aufgaben zurückgrei-
fen müssen.

Die Bundesregierung ist – wie im Koalitionsvertrag 
vereinbart  – dazu bereit, sich an einer Entschul-
dung der Kommunen zu beteiligen, die sich nicht 
mehr aus eigener Kraft von ihren hohen Schul-
den befreien können. Für den Bund ist ein solcher 
Schritt nur einmalig denkbar. Damit er nachhaltig 
wirkt, müssen die Länder eine aufgabengerechte 
Finanzierung ihrer Kommunen garantieren. Zu-
dem müssen entsprechende haushalts- und auf-
sichtsrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die einem erneuten Aufwuchs der Ver-
schuldung effektiv entgegenwirken.

Prämisse für die Beteiligung des Bundes an ei-
ner Altschuldenhilfe ist ein übergreifender Kon-
sens. Unabhängig von der Wahl des Entschul-
dungsmodells besteht die Erfordernis einer 
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Grundgesetzänderung bei der Teilübernahme der 
Altschulden durch den Bund. Für diese Grundge-
setzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten im 
Bundesrat und im Deutschen Bundestag nötig. 
Eine rasche Entscheidung bei der Altschuldenfrage 
ist aufgrund der steigenden Zinsen dringend ge-
boten. Es soll deshalb nun zügig Klarheit geschaf-
fen werden, ob es die verfassungsändernden Mehr-
heiten für eine Altschuldenhilfe unter Beteiligung 
des Bundes im Deutschen Bundestag und Bundes-
rat gibt.

Erfordernis einer Grundgesetzänderung bei 
der Teilübernahme der Altschulden durch 
den Bund 
Die Aufnahme von Schulden und die Schul
denverwaltung sind Teil der grundgesetz
lich geschützten selbständigen und unab
hängigen Haushaltswirtschaft von Bund 
und Ländern inklusive ihrer Kommunen 
(Art. 109 Abs. 1 Grundgesetz (GG)). Auf der 
Ausgabenseite ergänzt der Konnexitäts
grundsatz die selbstständige und unab
hängige Haushaltswirtschaft von Bund und 
Ländern. Demnach tragen Bund und Län
der gesondert die Ausgaben, die sich aus der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, so
weit das Grundgesetz nichts anderes be
stimmt (Art. 104a Abs. 1 GG). Damit tragen 
Bund und Länder inklusive ihrer Kommunen 
auch getrennt die Zins und Tilgungsausga
ben für ihre jeweiligen Schulden. Übernäh
me der Bund die Schulden der Länder (oder 
unmittelbar der Kommunen), übernähme 
er die Verwaltung dieser Schulden aus der 
Haushaltswirtschaft des betroffenen Lan
des in seine Haushaltswirtschaft und trüge 
die damit verbundenen Zins und Tilgungs
lasten. Die Schuldenübernahme durchbrä
che damit sowohl die grundsätzliche Tren
nung der Haushalte von Bund und Ländern 
als auch die autonome Wahrnehmung der 
Haushaltswirtschaft und die Lastenvertei
lung. Durch die Übernahme (sei es durch 
hoheitlichen Akt oder durch Vertrag) griffe 

der Bund in die grundgesetzlich geschützte 
Haushaltswirtschaft der Länder ein, die auch 
die Eigenverantwortung für die Folgen der 
autonomen haushaltswirtschaftlichen Ent
scheidung einer Kreditaufnahme umfasst, 
und übernähme finanzielle Lasten der Län
der. Unabhängig vom konkreten Entschul
dungsmodell wäre daher eine ausdrückliche 
Ermächtigung im Grundgesetz erforderlich, 
die erst geschaffen werden müsste.

Fazit

Für die Bewältigung der aktuellen Krisen vor Ort 
und für die kommunale Aufgabenerfüllung be-
darf es handlungsfähiger Kommunen. Der Bund 
hat die Kommunen daher enorm unterstützt und 
wird auch in Zukunft an ihrer Seite stehen. Er ist 
bereit, sich an einer Altschuldenlösung der Länder, 
deren Kommunen von hohen Altschulden betrof-
fen sind, zu beteiligen und gemeinsam mit Ländern 
und Kommunen Möglichkeiten zur Stabilisierung 
der Kommunalfinanzen zu eruieren.

Mit Blick auf die enormen krisenbedingten Mehr-
belastungen und die großen Finanzierungsbedarfe 
bei den Zukunftsaufgaben in den Bereichen Digi-
talisierung, Klimaschutz und Sozialsysteme stößt 
der Bund an die Grenzen der finanziellen Belast-
barkeit. Der Abbau der Defizite des Bundes und die 
Einhaltung der Regelgrenze der Schuldenbremse 
ab 2023 haben oberste Priorität. Der Bund braucht 
zudem finanzielle Spielräume, um für künftige Kri-
senzeiten handlungsfähig zu bleiben. Daher muss 
nicht nur stärker auf eine ausgewogenere Balance 
der krisenbedingten Belastungen zwischen Bund 
und Ländern geachtet werden. Der Bund muss 
sich auch verstärkt auf seine originären Aufgaben 
konzentrieren. Dies bedeutet, dass die Länder ent-
sprechend den grundgesetzlichen Regelungen der 
Finanzverantwortung für ihre Kommunen nach-
kommen und für deren angemessene Finanzaus-
stattung Sorge tragen müssen.
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 
27. Oktober 2022

 ● Vor dem Hintergrund der kräftigen Aufkommensentwicklung in den ersten drei Quartalen die-
ses Jahres fallen die erwarteten Steuereinnahmen besser aus als noch im Mai angenommen. Im 
Vergleich zum Ergebnis vom Mai 2022 wurden die Schätzansätze für das gesamtstaatliche Steu-
eraufkommen für die Jahre 2022 bis 2026 durchschnittlich um rund 25 Mrd. Euro p. a. erhöht.

 ● Die fiskalischen Auswirkungen der angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise beschlos-
senen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen sind allerdings teilweise noch nicht 
in den Schätzergebnissen enthalten, da die Steuerschätzung vom zum Schätzzeitpunkt gelten-
den Steuerrecht ausgeht. Insbesondere der mit dem Inflationsausgleichsgesetz geplante Aus-
gleich der kalten Progression ist noch nicht enthalten.

 ● Der Staat ist kein „Inflationsgewinner“. Die durch die kalte Progression verursachten Mehrein-
nahmen bei Lohn- und Einkommensteuer werden den Bürgerinnen und Bürgern mit dem 
Inflationsausgleichsgesetz zurückgegeben. Hohe Einnahmezuwächse bei der Umsatzsteuer im 
1. Halbjahr 2022 stehen nicht im Zusammenhang mit der Inflation.

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand die 163. Sitzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vor-
ausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die 
Jahre 2022 bis 2027.

Der unabhängige Arbeitskreis 
„Steuerschätzungen“

erstellt in Deutschland die Vorausschätzung 
für die Steuereinnahmen für Bund, Länder 
und Gemeinden. Dem seit 1955 bestehen
den Gremium gehören Expertinnen und Ex
perten der 16 Länder, von fünf führenden 
Wirtschaftsforschungsinstituten (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung, ifo Insti
tut, Institut für Weltwirtschaft, RWI – Leib
nitzInstitut für Wirtschaftsforschung, In
stitut für Wirtschaftsforschung Halle), des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der 
Deutschen Bundesbank, des Statistischen 

Bundesamts, des Deutschen Städtetags, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli
maschutz und des BMF, welches den Vor
sitz führt, an. In der Regel finden zwei Sit
zungen im Jahr statt: im Frühjahr und im 
Herbst. Auf der Grundlage der Schätzvor
schläge verschiedener im Arbeitskreis ver
tretener Institutionen werden einvernehm
lich Vorausschätzungen für jede einzelne 
Steuerart erstellt.

Berücksichtigte 
Steuerrechtsänderungen

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuer-
recht aus. In Tabelle  1 sind die finanziellen Aus-
wirkungen von Gesetzen und sonstigen Regelun-
gen enthalten, die gegenüber der vorangegangenen 
Schätzung vom Mai 2022 neu einzubeziehen waren.
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Auswirkungen der neu in die Steuerschätzung einbezogenen Rechtsänderungen
Mehr (+)/Mindereinnahmen () in Mrd. Euro

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bund 18,0 8,6 6,2 2,9 1,9 1,5

Länder 3,2 8,6 4,8 2,8 1,8 1,5

Gemeinden 3,2 2,4 2,7 1,7 0,4 0,0

Zusammen -24,4 -19,6 -13,7 -7,4 -4,1 -3,1

Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Die neu einbezogenen Rechtsänderungen sind im 
Einzelnen in der Anlage 2 zur Pressemitteilung des 
BMF Nr. 25/2022 vom 27. Oktober 2022 aufgeführt.1

Umfangreiche  – angesichts der deutlich gestiege-
nen Energiepreise – vom Bundeskabinett beschlos-
sene steuerliche Entlastungsmaßnahmen befan-
den sich zum Zeitpunkt der Schätzung noch im 
Gesetzgebungsverfahren. Deren fiskalische Aus-
wirkungen wurden daher nicht in die Steuerschät-
zung einbezogen (s. a. Tabelle 2).

1 Die Pressemitteilung ist über folgenden Shortlink auf 
der Internetseite des BMF zu finden: https://www.
bundesfinanzministerium.de/mb/20221121

Gesamtwirtschaftliche 
Annahmen

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirt-
schaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion  2022 
der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor 
allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach 
Deutschland und der in der Folge noch einmal 
massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die 
gesamtwirtschaftlichen Aussichten gegenüber den 
Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der 
Steuerschätzung im Mai zugrunde lag, deutlich ein-
getrübt. Insbesondere der private Konsum wird in 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bund 1,8 11,9 16,3 14,9 15,3 15,8

Länder 1,8 5,9 11,7 14,3 14,7 15,1

Gemeinden 0,0 2,8 4,8 5,0 5,2 5,3

Zusammen 0,0 -20,7 -32,8 -34,2 -35,2 -36,3

1 Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze, Zweites Gesetz zur Weiter
entwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTAQualitätsgesetz), Jahressteuergesetz 2022, Inflations
ausgleichsgesetz; Spitzenausgleichsverlängerungsgesetz.

Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Stand für die Berechnung der finanziellen Auswirkungen: 27. Oktober 2022; im weiteren Verlauf der Gesetzgebungsverfahren können 
sich Änderungen ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Auswirkungen von nicht in die Steuerschätzung einbezogenen, zum Zeitpunkt der Schätzung 
noch laufenden Gesetzgebungsvorhaben1

geschätzte Mehr (+)/Mindereinnahmen () in Mrd. Euro

Tabelle 2
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preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preis-
anstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich 
gedämpft, auch die Industrieproduktion ist nega-
tiv betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird da-
her von einem leicht rückläufigen realen Brutto-
inlandsprodukt (BIP) und damit einer technischen 
Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insge-
samt ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Ak-
tivität erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Er-
wartungen bezüglich der Entwicklung des preis-
bereinigten BIP dürften sich allerdings die für die 
Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Be-
zugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne 
und -gehälter und die Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen besser entwickeln als noch 
im Frühjahr projiziert. So dürften die Preisstei-
gerungen insgesamt infolge der durch den russi-
schen Gaslieferstopp bedingten weiteren Energie-
preisanstiege noch einmal stärker ausfallen als in 
der Frühjahrsprojektion angenommen. Zudem hat 

das Statistische Bundesamt bei der turnusmäßigen 
Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen im August das Niveau der einschlägi-
gen Bezugsgrößen, wie das BIP, für die vergange-
nen Jahre nach oben revidiert, sodass auf einem 
höheren Ausgangsniveau als im Frühjahr aufge-
setzt wird. Für das Jahr  2024 wird in der Herbst-
projektion davon ausgegangen, dass sich die Wirt-
schaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad 
zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von 
einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der 
Frühjahrsprojektion angenommen (2027 wird erst-
mals vorausgeschätzt).

Insgesamt ergibt sich so für den gesamten Schätz-
zeitraum ein Niveau der für die Steuerschätzung 
relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Be-
messungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen 
etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuer-
schätzung (außer den Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen, die in den Jahren 2023 und 2024 
leicht niedriger liegen).

Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung November 2022 
im Vergleich zur vorangegangenen Steuerschätzung 
Veränderungsraten der Kenngrößen in Prozent gegenüber Vorjahr

Schätzjahr 2022 2023 2024

Steuerschätzung Mai 2022 November 2022 Mai 2022 November 2022 Mai 2022 November 2022

BIP nominal +6,3 +7,0 +5,2 +5,3 +2,6 +4,7

BIP real +2,2 +1,4 +2,5 0,4 +0,8 +2,3

Bruttolohn und gehaltsumme +5,3 +6,0 +4,0 +5,4 +2,6 +5,0

Unternehmens und 
Vermögenseinkommen

+4,5 +5,3 +7,8 +4,8 +3,0 +2,1

Private Konsumausgaben +9,7 +11,8 +4,8 +5,3 +2,7 +4,3

Schätzjahr 2025 2026 2027

Steuerschätzung Mai 2022 November 2022 Mai 2022 November 2022 Mai 2022 November 2022

BIP nominal +2,6 +2,7 +2,6 +2,7  +2,7

BIP real +0,8 +0,8 +0,8 +0,8  +0,8

Bruttolohn und gehaltsumme +2,6 +2,6 +2,6 +2,6  +2,6

Unternehmens und 
Vermögenseinkommen

+2,6 +2,9 +3,0 +2,3  +2,9

Private Konsumausgaben +2,7 +2,7 +2,7 +2,7  +2,7

Quelle: Bundesregierung

Tabelle 3
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Schätzergebnisse

Entwicklung der Einnahmen im 
Schätzzeitraum

Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen steigen im 
Schätzzeitraum bis zum Jahr 2027 nach dem Ergeb-
nis der Schätzung auf 1.114,8 Mrd. Euro an (s. a. Ta-
belle 4).2 Ausgehend vom vergangenen Ist-Jahr 2021 
mit einem Aufkommen von 833,2  Mrd.  Euro be-
deutet dies einen Zuwachs im Schätzzeitraum um 
durchschnittlich 5,0 Prozent pro Jahr.

Entwicklung der Steuereinnahmen 
nach Gebietskörperschaften

Die Gebietskörperschaften partizipieren in un-
terschiedlichem Ausmaß am erwarteten An-
stieg der Steuereinnahmen. In den Jahren  2022 
und  2023 werden die Steuereinnahmen des Bun-
des im Verhältnis zu den Steuereinnahmen insge-
samt gemäß Schätzergebnis stärker zunehmen (s. a. 
Abbildung 1). Dies ist vor dem Hintergrund zu se-
hen, dass sich die Steuereinnahmen des Bundes 

2 Die ausführlichen Ergebnistabellen der 163. Sitzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sind 
im Internet abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221122

aufgrund der Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs ab dem Jahr  2020 sowie der zeitweiligen 
Übertragung von Anteilen vom Umsatzsteuerauf-
kommen (sogenannte Festbeträge) an Länder und 
Gemeinden im Rahmen der steuerlichen Maßnah-
men zur Dämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 
erheblich schwächer entwickelt hatten als die Steu-
ereinnahmen insgesamt und die Anteile von Län-
dern und Gemeinden. Weiterhin profitiert der 
Bund aufgrund des höheren Anteils am Umsatz-
steueraufkommen in stärkerem Ausmaß von dem 
im Jahr  2022 erwarteten kräftigen Wachstum der 
Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz. Dage-
gen legen die Steuereinnahmen der Länder und 
insbesondere der Gemeinden in den Jahren  2022 
und  2023 voraussichtlich etwas schwächer zu als 
die Steuereinnahmen insgesamt.

Diese Unterschiede in der erwarteten Einnahme-
entwicklung werden vor allem durch Veränderun-
gen in der Aufteilung des Aufkommens der Steuern 
vom Umsatz verursacht. In diesen Jahren verrin-
gern sich die vom Bund im Rahmen des bundes-
staatlichen Finanzausgleichs an Länder und Ge-
meinden zu übertragenden Festbeträge gegenüber 
den Vorjahren, nachdem diese infolge der oben 
genannten steuerlichen Maßnahmen in Verbin-
dung mit der Corona-Pandemie stark erhöht ge-
wesen waren. Allerdings kann der Bund  – ausge-
hend vom Vorpandemiejahr  2019  – die günstige 

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Gebietskörperschaften 
in Mrd. Euro

Tabelle 4

Ist
2019

Ist
2020

Ist
2021

Schätzung
2022

Schätzung
2023

Schätzung
2024

Schätzung
2025

Schätzung
2026

Schätzung
2027

Steuereinnahmen 
insgesamt

799,3 739,7 833,2 887,7 937,3 993,0 1.041,9 1.078,5 1.114,8

Bund 329,1 283,1 313,7 338,0 369,7 390,3 410,0 424,1 438,2

Länder 324,5 316,3 355,1 378,0 387,4 411,9 431,1 446,3 461,9

Gemeinden 114,8 107,5 126,2 132,4 139,8 147,8 156,3 162,6 168,4

EU 30,9 32,8 38,2 39,3 40,4 43,0 44,5 45,6 46,3

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022

Einnahmeentwicklung bei Ländern und Gemein-
den seitdem nicht mehr aufholen und bleibt bis 
zum Ende des Schätzzeitraums unterhalb des Zu-
wachses von Ländern und Gemeinden.

In den Jahren 2024 bis 2027 wird für Bund und Län-
der  - ausgehend von den im Jahr  2023 erreichten 
unterschiedlichen Niveaus – eine weitgehend ähn-
liche Wachstumsdynamik wie für die Steuerein-
nahmen insgesamt erwartet. Die Steuereinnahmen 
der Gemeinden werden voraussichtlich vor allem 
aufgrund der erwarteten kräftigen Entwicklung 
des Gewerbesteueraufkommens im gleichen Zeit-
raum etwas dynamischer als die Steuereinnahmen 
insgesamt wachsen.

Der Anteil der Einnahmen des Bundes an den ge-
samten Steuereinnahmen liegt im Durchschnitt 
der Schätzjahre 2022 bis 2027 bei rund 39 Prozent 

(Länder rund 42 Prozent; Gemeinden rund 15 Pro-
zent; EU  rund 4  Prozent) und bleibt damit un-
ter dem Anteil im letzten Jahr vor der Coro-
na-Krise 2019 (rund 41 Prozent).

An den Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steu-
erschätzung im Zeitraum  2022 bis  2026 partizi-
pieren der Bund mit rund 38  Prozent, die Länder 
mit rund 34 Prozent und die Gemeinden mit rund 
32  Prozent, während die Abführungen an die Eu-
ropäische Union zurückgehen (um rund 3 Prozent 
bezogen auf die Mehreinnahmen). Die noch im Ge-
setzgebungsverfahren befindlichen Steuerrecht-
sänderungen (s. a. Tabelle 2) haben erhebliche Min-
dereinnahmen zur Folge, die den Bund mit einem 
Anteil von rund 49  Prozent (Länder rund 36  Pro-
zent; Gemeinden rund 14 Prozent) überproportio-
nal belasten.

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt 
und der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden seit 2019
Index, Basis 2019 = 100

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Ergebnissen des Arbeitskreises  „Steuerschätzungen“ 
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Entwicklung der Steuerquote

Die Steuereinnahmen insgesamt stiegen im 
Jahr 2021 mit 12,6 Prozent sehr kräftig – auch kräfti-
ger als das nominale BIP (+5,8 Prozent). Damit stieg 
die Steuerquote wieder deutlich an, nachdem sie 
im Jahr 2020 aufgrund der wirtschaftlichen Belas-
tungen durch die Corona-Pandemie und der in der 
Folge ergriffenen steuerlichen Maßnahmen merk-
lich zurückgegangen war. Mit 23,13 Prozent lag sie 
im Jahr 2021 leicht höher als vor der Pandemie im 
Jahr 2019 (23,01 Prozent). Für 2022 wird – ohne Be-
rücksichtigung der noch im Gesetzgebungsverfah-
ren befindlichen Steuerrechtsänderungen (s.  o.)  – 
ein Rückgang der Steuerquote auf 23,02  Prozent 
erwartet. Im weiteren Verlauf des Schätzzeit-
raums findet voraussichtlich ein sukzessiver An-
stieg bis auf 24,20 Prozent im Jahr 2027 statt. Durch 
die Nichtberücksichtigung der noch im Gesetzge-
bungsverfahren befindlichen Steuerrechtsände-
rungen wird die auf Basis der November-Schät-
zung erwartete Entwicklung der Steuerquoten in 
den Jahren ab  2022 allerdings überzeichnet. Bei 
Einbeziehung der Auswirkungen aus den im Ge-
setzgebungsverfahren befindlichen Steuerrecht-
sänderungen würde die Steuerquote im Jahr 2027 
hingegen 23,41 Prozent betragen.

Aufkommensentwicklung einzelner 
Steuerarten

Grundsätzlich wird die erwartete Entwicklung des 
Steueraufkommens im Schätzzeitraum von der er-
warteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung be-
stimmt. Der Zusammenhang der unterschiedli-
chen Steuerarten mit der Konjunkturentwicklung 
beziehungsweise mit bestimmten volkswirtschaft-
lichen Kenngrößen ist jedoch unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Neben der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung haben in den vergangenen beiden Jah-
ren insbesondere die umfangreichen steuerlichen 
Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 
die Einnahmeentwicklung beeinflusst. In den Jah-
ren  2022 bis  2024 verringern die angesichts der 
stark gestiegenen Preise bereits beschlossenen 
Entlastungsmaßnahmen das Aufkommen einiger 
Steuerarten erheblich. All dies spiegelt sich auch in 
den Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschät-
zungen“ für einige aufkommensstarke Steuerarten 
im Vergleich zur Entwicklung des nominalen BIP 
und der Steuern insgesamt wider (s. a. Tabelle 5).

Entwicklung der Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten und des nominalen BIP 
Index, Basis 2021 = 100 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Nominales BIP 107,0 112,7 117,9 121,2 124,5 127,9

Steuern insgesamt 106,5 112,5 119,2 125,0 129,4 133,8

Steuern vom Umsatz 113,0 115,6 124,0 129,4 133,0 136,7

Lohnsteuer 103,4 118,3 129,0 137,1 143,6 150,9

Veranlagte Einkommensteuer 104,5 109,7 116,4 123,6 130,2 136,1

Kapitalertragsteuern1 106,1 105,7 105,0 109,8 111,3 113,0

Körperschaftsteuer 105,2 104,6 108,3 115,3 120,5 124,5

Gewerbesteuer 110,1 113,0 118,6 126,8 132,2 136,5

Übrige Steuern 100,3 104,0 105,2 106,9 108,6 109,7

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins und Veräußerungserträge.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 5
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022

Lohnsteuer

Das Aufkommen der Lohnsteuer wird im Jahr 2022 
voraussichtlich nur um 3,4  Prozent wachsen. Die 
Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes 2022 
(Energiepreispauschale, Tarifanpassung, Erhö-
hung Arbeitnehmerpauschale sowie Kinderbo-
nus) mindern das Aufkommen in diesem Jahr um 
circa 13,7 Mrd. Euro. Die einmalige Minderung des 
Aufkommens  2022 durch die Energiepreispau-
schale trägt auch dazu bei, dass die Zuwachsrate 
im Jahr 2023 – ausgehend von der niedrigen Basis – 
mit 14,4 Prozent sehr hoch ausfällt. Zudem werden 
für die Jahre  2022 bis  2024 angesichts der starken 
Teuerung relativ hohe Zuwächse der Bruttolohn- 
und -gehaltssumme erwartet. Dies führt voraus-
sichtlich auch 2024 noch zu einem vergleichsweise 
hohen Zuwachs des Lohnsteueraufkommens um 
9,0 Prozent. In den übrigen Jahren des Schätzzeit-
raums fallen die geschätzten Zuwächse dann wie-
der geringer aus.

Bei der Lohnsteuer ist zu berücksichtigen, dass die 
zu erwartenden beträchtlichen Mindereinnahmen 
aus dem Inflationsausgleichsgesetz und dem Jah-
ressteuergesetz 2022 bei der Steuerschätzung noch 
nicht einbezogen worden sind.

Einkommensteuer, Körper schaft
steuer und Gewerbesteuer

Für die gewinnabhängigen Steuern werden in die-
sem Jahr – trotz der für das Winterhalbjahr unter-
stellten Rezession und einer sehr starken Vorjah-
resbasis  – weitere Einnahmezuwächse erwartet. 
Während sich die kräftigen Einnahmezuwächse bei 
der veranlagten Einkommensteuer voraussichtlich 
in den folgenden Schätzjahren fortsetzen, wird für 
die Körperschaftsteuer im Jahr  2023  – ausgehend 
von dem  2022 erreichten hohen Niveau  – ein et-
was schwächerer Einnahmezuwachs erwartet, der 
aufgrund der für  2023 angenommenen Zunahme 

der an körperschaftsteuerpflichtige Unternehmen 
auszuzahlenden Forschungszulage kassenmäßig 
zu einem leichten Rückgang der Einnahmen um 
0,6  Prozent führt. Ab dem Jahr  2024 steigen dann 
die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer wie-
der an. Für die den Gemeinden zufließende Ge-
werbesteuer wird in diesem Jahr eine zweistellige 
Zuwachsrate erwartet (+10,1  Prozent). Nach ei-
nem  – analog zur unterstellen Entwicklung der 
Körperschaftsteuer – abgeschwächten Zuwachs im 
Jahr 2023 wird in den Folgejahren das Aufkommen 
voraussichtlich parallel mit dem Aufkommen von 
veranlagter Einkommensteuer und Körperschaft-
steuer wachsen.

Wie bei der Lohnsteuer wurden auch bei der ver-
anlagten Einkommensteuer die zu erwartenden 
beträchtlichen Mindereinnahmen aus dem In-
flationsausgleichsgesetz und dem Jahressteuer-
gesetz  2022 bei der Steuerschätzung noch nicht 
einbezogen.

Steuern vom Umsatz

Der für das Jahr  2022 bei den Steuern vom Um-
satz erwartete Einnahmeanstieg um 13,0  Prozent 
ist zum überwiegenden Teil nicht – wie in den Me-
dien häufiger dargestellt  – auf die hohe Inflation 
zurückzuführen. Der starke Anstieg liegt vielmehr 
in der schwachen Vorjahresbasis begründet. In den 
ersten Monaten des Jahres  2021 waren zum ei-
nen noch Einnahmeausfälle aufgrund von Steuer-
rechtsänderungen (Verschiebung der Fälligkeit der 
Einfuhrumsatzsteuer und Steuersatzsenkung im 
2.  Halbjahr  2020) in Höhe von circa 14  Mrd.  Euro 
zu verzeichnen. Wird die Vergleichsbasis um die-
sen Betrag erhöht, beträgt der Zuwachs im Gesamt-
jahr  2022 nur noch circa 7  Prozent. Zum anderen 
war die Vorjahresbasis im 1.  Halbjahr auch noch 
durch die Auswirkungen der Corona-Krise beein-
trächtigt (insbesondere durch den Lockdown).
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Zwar würde höhere Inflation für sich genommen zu 
Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer führen. Al-
lerdings reagieren Verbraucherinnen und Verbrau-
cher durch Wechsel zu günstigeren Produkten und 
auch mit Konsumverzicht. Die hohe Unsicherheit 
hat das Konsumklima bereits deutlich eingetrübt. 
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet da-
her für die Steuern vom Umsatz für die verbleiben-
den Monate des Jahres, d. h. für das 4. Quartal 2022, 
nur noch eine Zuwachsrate von 3,0 Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

In der Herbstprojektion wird mit einem Rückgang 
des privaten Konsums in realer Rechnung im kom-
menden Jahr gerechnet, was für sich genommen 
dämpfend auf die Entwicklung der Umsatzsteuer 
wirkt. Zudem mindern die in die Steuerschät-
zung einbezogenen steuerrechtlichen Entlastun-
gen (Steuersatzsenkung auf Gas und Wärme sowie 
die Verlängerung der Anwendung des ermäßig-
ten Steuersatzes für die Gastronomie) das Aufkom-
men, sodass die Einnahmen aus den Steuern vom 
Umsatz im nächsten Jahr voraussichtlich nur um 
2,3  Prozent zunehmen werden. Ab dem Jahr  2024 
wird dann wieder mit einer kräftigeren Aufkom-
mensentwicklung gerechnet.

Energiesteuer

Die Energiesteuersatzsenkung für Kraftstoffe in 
den Monaten Juni bis August 2022 hat das Aufkom-
men aus der Energiesteuer erheblich gemindert. 
Insgesamt erwartet der Arbeitskreis daher einen 
Einnahmerückgang im Jahr  2022 um 8,1  Prozent. 
Aufgrund der stark gestiegenen Preise für Ener-
gieträger, die sich bei Verbraucherinnen und Ver-
brauchern vielfach erst sukzessive zeigen, ist mit 
erheblichen Verbrauchseinschränkungen ab dem 
Jahr 2023 zu rechnen. Der für das Jahr 2023 erwar-
tete Zuwachs der Einnahmen um 8,4 Prozent resul-
tiert allein aus der durch die Steuersenkung redu-
zierten Vorjahresbasis. Aufgrund der unterstellten 
Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe 
werden in den Folgejahren wieder Einnahmerück-
gänge erwartet.

Vergleich mit der 
vorangegangenen Schätzung 
vom Mai 2022

Abweichungen der 
Steuereinnahmen insgesamt 
und der Einnahmen der 
Gebietskörperschaften

Im Vergleich zum Ergebnis der Mai-Steuerschät-
zung ergibt sich insbesondere für die Jahre ab 2024 
ein deutlich höheres erwartetes Aufkommen (s.  a. 
Abbildung  2). Dies ist zum einen auf die kräftige 
Ausgangsbasis aus den laufenden Steuereinnah-
men zurückzuführen. Zudem wurden die nomi-
nalen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Be-
messungsgrundlagen für die Ist-Jahre nach oben 
revidiert, sodass die Projektionsjahre ebenfalls auf 
einem höheren Niveau als noch im Frühjahr ange-
nommen liegen.

Gegenüber der Mai-Schätzung wurden in die ak-
tuelle Prognose steuerrechtliche Änderungen des 
laufenden Jahres einbezogen, insbesondere die da-
mals noch nicht rechtskräftigen Maßnahmen aus 
den ersten beiden Entlastungspaketen. Die finan-
ziellen Auswirkungen dieser Änderungen mindern 
das erwartete Aufkommen insbesondere in diesem 
und im kommenden Jahr deutlich.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich ei-
nige der vom Bundeskabinett beschlossenen um-
fangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen 
(drittes Entlastungspaket) noch im Gesetzgebungs-
verfahren befinden und daher nicht in der Steu-
erschätzung berücksichtigt wurden. Deren Um-
setzung wird die Steuereinnahmen in den Jahren 
ab  2023 gegenüber den vorgelegten Ergebnissen 
erheblich mindern. Diese Mindereinnahmen sind 
entsprechend im Bundeshaushalt zu berücksich-
tigen. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung er-
warteten Mehreinnahmen (in den Jahren  2022 
bis 2026 kumuliert 126,5 Mrd. Euro) werden durch 
die noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 
Rechtsänderungen (geschätzte Auswirkungen mit 
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022

Stand 27. Oktober 2022: in den Jahren 2022 bis 2026 
kumuliert -122,8 Mrd. Euro) nahezu egalisiert.

Abweichungen nach Steuerarten

Die Abweichungen im Schätzansatz Novem-
ber 2022 gegenüber dem Ansatz vom Mai 2022 las-
sen sich bei den einzelnen Steuerarten maßgeblich 
auf geänderte Erwartungen zur weiteren Einnah-
meentwicklung aufgrund der bisherigen Kassen-
entwicklung zurückführen. Bei einigen Steuerar-
ten wurde allerdings das Aufkommen beträchtlich 
durch die Auswirkungen der neu in die Steuer-
schätzung einbezogenen Steuerrechtsänderungen 
gemindert.

Dies betrifft insbesondere die Lohnsteuer, bei der 
die mit dem Steuerentlastungsgesetz  2022 be-
schlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnah-
men (Energiepreispauschale, Absenkung Grund-
freibetrag, Erhöhung der Arbeitnehmerpauschale 
und Kinderbonus) im Jahr  2022 die grundsätzlich 
erwarteten Mehreinnahmen deutlich übersteigen 
und im Saldo zu einer Absenkung der Einnahmeer-
wartungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 
um über 10 Mrd. Euro geführt haben. In den Jahren 
ab  2023 werden hier dann wiederum hohe Mehr-
einnahmen erwartet. Dies berücksichtigt jedoch 
nicht die mit den noch nicht in die Steuerschätzung 
einbezogenen Maßnahmen (Inflationsausgleichs-
gesetz und Jahressteuergesetz  2022) einhergehen-
den Steuermindereinnahmen. Die hieraus resultie-
renden Mindereinnahmen werden voraussichtlich 
die in den Jahren  2023 bis  2026 in der aktuellen 

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2022
vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022

in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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Steuerschätzung erwarteten Mehreinnahmen ge-
genüber der Mai-Steuerschätzung (kumuliert 
rund 67 Mrd. Euro) weit übersteigen (gemäß Stand 
27. Oktober 2022 um rund 28 Mrd. Euro).

Bei den Steuern vom Umsatz mindern die Auswir-
kungen des in die Schätzung einbezogenen Ge-
setzes zur temporären Senkung des Umsatzsteu-
ersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz 
die Mehreinnahmen in den Jahren  2022 bis  2024. 
Im Jahr  2023 werden hierdurch sogar  – sal-
diert mit den ohne dieses Gesetz erwarteten 

Mehreinnahmen  – Mindereinnahmen in Höhe 
von 6  Mrd.  Euro gegenüber der Mai-Steuerschät-
zung erwartet. Die Einnahmeausfälle aufgrund der 
temporären Absenkung der Energiesteuersätze in 
den Monaten Juni bis August (Energiesteuersen-
kungsgesetz) führten zu einer Rücknahme der Ein-
nahmeerwartungen bei der Energiesteuer für das 
Jahr 2022 gegenüber der Mai-Steuerschätzung um 
über 3 Mrd. Euro.

Eine Übersicht zu den Abweichungen bei den wich-
tigsten Steuerarten bietet Tabelle 6.

Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2022 
vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022 nach Steuerarten
in Mio. Euro

2022 2023 2024 2025 2026

Lohnsteuer 10.250 +6.200 +16.250 +22.350 +21.750

Veranlagte Einkommensteuer +5.500 +4.950 +5.150 +5.950 +6.650

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag +450 +700 1.400 100 150

Abgeltungsteuer auf Zins und Veräußerungserträge 1.600 1.450 1.350 1.350 1.300

Körperschaftsteuer +2.550 +1.500 +1.100 +1.550 +2.150

Steuern vom Umsatz +200 6.000 +6.550 +12.450 +13.650

Gewerbesteuer +6.310 +5.890 +5.000 +6.200 +7.100

Bundessteuern zusammen 3.612 90 168 151 254

Energiesteuer 3.400 835 735 645 500

Stromsteuer 0 100 150 150 150

Tabaksteuer 870 170 460 660 910

Versicherungsteuer 0 +120 +120 +120 +120

Solidaritätszuschlag +650 +900 +1.000 +1.200 +1.350

Kraftfahrzeugsteuer 90 60 40 15 95

Übrige Bundessteuern +98 +55 +97 1 69

Ländersteuern zusammen 2.072 3.612 3.567 3.522 3.477

Gemeindesteuern (ohne Gewerbesteuer) +102 +32 +12 8 28

Zölle +750 +750 +750 +750 +750

Steuereinnahmen insgesamt -1.672 +8.870 +28.327 +44.119 +46.841

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 6
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022

Fazit

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in 
den Jahren  2022 bis  2027  – trotz prognostizierter 
Rezession für das kommende Winterhalbjahr – wei-
ter ansteigende Steuereinnahmen. Diese Erwartun-
gen werden getragen von einer soliden Ausgangs-
basis mit einem robusten Arbeitsmarkt und in der 
Summe weiter steigenden Unternehmensgewin-
nen. Die gemäß Herbstprojektion unterstellte wie-
der einsetzende konjunkturelle Erholung ab dem 
2.  Quartal  2023 wirkt sich entsprechend positiv 
auch auf die weitere Entwicklung der Steuerein-
nahmen aus.

Allerdings sind die Ergebnisse der Steuerschätzung 
sowie die ihr zugrunde liegende Herbstprojektion 
mit hoher Unsicherheit behaftet. Aufgrund der 
geopolitisch schwierigen Lage bestehen Abwärts-
risiken hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwick-
lung mit entsprechenden negativen Auswirkungen 
auf das Steueraufkommen.

Zudem geht die Steuerschätzung grundsätzlich 
vom geltenden Recht aus. Daher wurden einige 
derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche 

Steuerrechtsänderungen  – insbesondere das In-
flationsausgleichsgesetz  – bei der Schätzung noch 
nicht berücksichtigt. Hieraus werden beträchtliche 
Mindereinnahmen resultieren, die entsprechend 
im Bundeshaushalt zu berücksichtigen sind.

Unter Berücksichtigung der noch nicht in die 
Steuerschätzung einbezogenen Entlastungsmaß-
nahmen ergeben sich aus der aktuellen Steuer-
schätzung keine finanziellen Spielräume für neue 
Vorhaben. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die 
verfassungsgemäß gebotene Einhaltung der Regel-
obergrenze der Schuldenbremse.

Der Staat ist kein „Inflationsgewinner“ – wie oft un-
terstellt. Die durch die kalte Progression verursach-
ten Mehreinnahmen bei Lohn- und Einkommen-
steuer werden den Bürgerinnen und Bürgern mit 
dem Inflationsausgleichsgesetz zurückgegeben. 
Die angeblichen Inflationsgewinne bei der Umsatz-
steuer im Jahr 2022 sind nicht entstanden: Durch-
weg hohe Einnahmezuwächse gab es lediglich im 
1. Halbjahr. Grund hierfür war aber nicht die hohe 
Inflation, sondern die  – infolge der Corona-Krise 
und der zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Maßnah-
men – geminderte Vorjahresbasis.
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Jahrestagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 10. bis 16. Oktober 2022 fanden in Washington, D.C. anlässlich der Jahrestagung des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe u. a. Treffen der G7- und G20-Fi-
nanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure und 
des Lenkungsausschusses des IWF (International Monetary and Financial Committee) statt. Seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie war dies die erste Tagung dieser Art in voller Präsenz.

 ● Im Zentrum der Diskussion stand die in vielen Ländern andauernde hohe Inflation und die 
Frage, wie dieser geld- und finanzpolitisch am besten entgegengewirkt werden kann. Der IWF 
hat direkt vor der Tagung seine Prognose für das erwartete reale weltweite Wirtschaftswachs-
tum für 2023 auf nunmehr 2,7 Prozent abgesenkt. Die sofortige Beendigung des Kriegs durch 
Russland wäre die wirksamste Maßnahme, um den düsteren Ausblick auf die Weltwirtschaft zu 
verbessern – dies hat auch Deutschland immer wieder deutlich betont.

 ● Die G7, bei denen Deutschland im Jahr 2022 die Präsidentschaft innehat, besprach u. a. die drin-
gend notwendige finanzielle Unterstützung für die Ukraine und tauschte sich zu den makroöko-
nomischen Auswirkungen des Klimawandels aus. Ein weiteres Schwerpunktthema der Tagung – 
die hohe Verschuldung vieler Entwicklungs- und Schwellenländer – spielte auch eine wichtige 
Rolle beim in diesem Format erstmaligen Treffen der G7-Finanzministerinnen und -minister 
mit ihren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen.

 ● In Reaktion auf die weltweit hohen Nahrungsmittelpreise hat der IWF im Rahmen seiner beste-
henden Notfallhilfen eine zusätzliche Kreditlinie geschaffen. Besonders von der „Nahrungskrise“ 
betroffene Länder können so rasch zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten. Die Ukraine 
ist der erste Anwendungsfall. Der neu ins Leben gerufene sogenannte Resilience and Sustaina-
bility Trust des IWF, der längerfristige Strukturanpassungen vor allem in den Bereichen Klima 
und Pandemievorsorge unterstützen soll, wurde während der Jahrestagung offiziell in Betrieb 
genommen. Deutschland steuert ein Darlehen in Höhe von 6,3 Mrd. Euro bei.

Treffen der G20

Das Treffen der G20-Finanzministerinnen und -mi-
nister und -Notenbankgouverneurinnen und -gou-
verneure fand am 13. Oktober 2022 statt. Die füh-
renden Industrie- und Schwellenländer (19 Staaten 
und die Europäische Union (EU)) stimmten sich 
bei den G20 zu globalen Themen ab; im Finanz-
strang, dem sogenannten Finance Track, vor allem 
zu wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen. 
Es war das letzte Treffen im Finance Track unter 

indonesischer Präsidentschaft; im nächsten Jahr 
übernimmt Indien die Präsidentschaft.

Sehr herausfordernd war schon wie im Frühjahr 
der Umgang mit dem G20-Mitglied Russland, der 
auch seit Beginn des russischen Angriffskriegs die 
Konsensfindung innerhalb der G20 insgesamt er-
schwert. Deutschland hat beim G20-Treffen  – wie 
auch bei allen anderen Treffen in Washington, 
D.C.  – in enger Abstimmung mit seinen Partnern 
den Krieg Russlands gegen die Ukraine auf das 
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Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

Schärfste verurteilt und immer wieder klar kom-
muniziert, dass Russland die volle Verantwortung 
für die weltwirtschaftlichen Auswirkungen des 
Kriegs trägt, die gerade auch zulasten der armen 
und ärmsten Länder gehen.

Es konnte, wie schon im Frühjahr, anders als bisher 
üblich kein gemeinsames Kommuniqué beschlos-
sen werden. Die indonesische Präsidentschaft legte 
stattdessen eine Zusammenfassung („Chair’s Sum-
mary“) vor, in der dennoch wichtige Ergebnisse der 
Arbeit des G20 Finance Track in diesem Jahr festge-
halten worden waren, beispielsweise zu internatio-
naler Steuerpolitik oder Fortschritten bei der Schul-
denerleichterung für Niedrigeinkommensländer.

Treffen der G7

Am Rande der Jahrestagung von IWF und Welt-
bankgruppe (WBG) fanden auch zwei Treffen der 
G7-Finanzministerinnen und -minister und -No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure un-
ter Leitung von Bundesfinanzminister Christian 
Lindner und Bundesbankpräsident Joachim Nagel 
statt. In der Gruppe der Sieben, kurz G7, stimmen 
die sieben führenden Wirtschaftsstaaten (Deutsch-
land, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Ja-
pan, Kanada und USA) und die EU gemeinsame Po-
sitionen zu globalen politischen Themen ab; im 
sogenannten Finance Track zu Wirtschafts -und Fi-
nanzthemen. Die G7 besprach die durch den Krieg 
notwendig gewordene kurzfristige und mittelfris-
tige finanzielle Unterstützung für die Ukraine so-
wie die aktuellen Herausforderungen für Geld- 
und Fiskalpolitik mit Blick auf die durch mehrere 
sich gleichzeitig entfaltende Krisen komplizierte 
Lage der Weltwirtschaft. Außerdem tauschte sie 
sich zu den zunehmenden makroökonomischen 
Auswirkungen und Risiken des Klimawandels aus. 
Die  G7 diskutierte, wie die Finanz- und Geldpoli-
tik die nötige Transformation hin zu Klimaneutra-
lität unterstützen können, u. a. durch verstärkte in-
ternationale Kooperation, z. B. in einem Klimaclub. 
Lord Nicholas Stern stellte hierzu einen unabhän-
gigen Bericht vor, den er zusammen mit weiteren 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 

London School of Economics im Auftrag des BMF 
erstellt hatte.

Deutschland nutzte seinen G7-Vorsitz auch, um 
am 12. Oktober 2022 mit Finanzministerinnen und 
-ministern aus der G7, ausgewählten afrikanischen 
Staaten und den sogenannten neuen Gläubigerlän-
dern über eine noch wirksamere Implementierung 
des Rahmenwerks für Umschuldungen „Common 
Framework“ zu beraten. 

Rahmenwerk für Umschuldungen „Common 
Framework“ 
Um Solvenzproblemen der ärmsten Länder 
angemessen zu begegnen, hat die G20 im No
vember 2020 dem sogenannten Common 
Framework als Rahmenwerk für Schulden
restrukturierungen von 73 Ländern zuge
stimmt. Das Rahmenwerk soll fallweise 
Schuldenre strukturierungen erleichtern und 
bei Bedarf Erlasse von Schulden ermöglichen. 
Damit die Schulden eines Schuldnerlands be
handelt werden können, muss das Land zur 
nachhaltigen, wirtschaftlichen Stabilisierung 
ein Reformprogramm mit dem IWF vereinba
ren. Außerdem ist von hoher Bedeutung, dass 
sich die privaten Gläubiger mindestens zu ver
gleichbaren Konditionen wie die staatlichen 
Gläubiger an der Schuldenerleichterung be
teiligen. Bisher haben allerdings nur drei Län
der (Tschad, Sambia und Äthiopien) Anträge 
auf Schuldenrestrukturierungen im Common 
Framework gestellt. Obwohl es weiterhin im
mer wieder Fortschritte gibt, konnte bisher 
keine Schuldenbehandlung final vereinbart 
werden. Es bleibt von größter Wichtigkeit, 
dass alle Gläubigerländer und insbesondere 
China als insgesamt größter bilateraler Gläu
biger der ärmsten Länder an der Umsetzung 
des Common Framework aktiv mitwirken.

Darüber hinaus ging es in dem Treffen um Re-
formen zur Stärkung des Privatsektors in afrika-
nischen Ländern, insbesondere im Rahmen der 
G20-Initiative „Compact with Africa“, und um 
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nationale Anstrengungen zur Verbesserung der in-
ländischen Einnahmebasis und der Bekämpfung 
von illegalen Finanztransaktionen. Die Veranstal-
tung hat erstmalig viele der entscheidenden inter-
nationalen Partner für eine nachhaltige finanzpo-
litische Entwicklung in Afrika zusammengeführt 
und wichtige Impulse für eine engere multilaterale 
Abstimmung in diesem Bereich gesetzt. 

Zu den G7-Treffen wurden insgesamt zwei G7-
State ments sowie eine Chair’s Summary des Tref-
fens im erweiterten Kreis veröffentlicht.

Treffen des IWF
Lenkungsausschusses

Am 13. Oktober 2022 fanden die Treffen des Len-
kungsausschusses des IWF (International Mon-
etary and Financial Committee (IMFC)) statt, an 
denen für Deutschland ebenfalls Bundesfinanzmi-
nister Christian Lindner und Bundesbankpräsident 
Joachim Nagel teilnahmen. Zentrale Themen wa-
ren die weltwirtschaftlichen Folgen des russischen 
Angriffskriegs, die weltweit hohen Inflationsraten 

und mögliche Risiken im Finanzsektor vor dem 
Hintergrund, dass die Energie- und Lebensmittel-
krise sowie steigende Zinsen das Wachstum dämp-
fen und die Verschuldungssituation vieler Entwick-
lungs- und Schwellenländer verschärfen.

Nach den Sitzungen wurde wegen der fehlenden 
Zustimmung einer Reihe von Mitgliedsländern zu 
einer deutlichen Verurteilung des russischen An-
griffskriegs nicht wie üblich ein IMFC-Kommu-
niqué verabschiedet, sondern eine Zusammen-
fassung des Vorsitzes. Dem IMFC-Vorsitz Spanien 
gelang es allerdings, zu den inhaltlichen Themen – 
z. B. zur IWF-Geschäftspolitik und zu internationa-
len Schuldenfragen  – weitgehende Einigung zwi-
schen allen Mitgliedern herzustellen. Dies ist ein 
wichtiges Signal der multilateralen Handlungsfä-
higkeit auch über die G7 hinaus.

Lage der Weltwirtschaft

In seinem World Economic Outlook stellte der 
IWF am 11.  Oktober  2022 seine jüngste Prog-
nose zur Lage der Weltwirtschaft vor. Nach einem 

 
 
Abbildung 1: G7Treffen im Rahmen der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe. 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

postpandemischen Wachstumsschub im Jahr 2021 
sind das laufende und kommende Jahr demnach 
global gesehen von langsamem Wachstum nebst 
hoher Inflation geprägt. Als die zentralen negativen 
Faktoren für die aktuelle Lage der Weltwirtschaft 
nennt der IWF

 ● die weltweit höher als erwartete Inflation und 
damit einhergehende geldpolitische Straffung,

 ● die negativen Auswirkungen des russischen 
Angriffskriegs und

 ● die weiterhin spürbaren Auswirkungen von 
COVID-19-bedingten Lockdowns und Liefer-
kettenproblemen.

Für das Gesamtjahr  2022 prognostiziert der IWF 
wie schon im Juli ein globales Wirtschaftswachs-
tum von 3,2 Prozent. Für das kommende Jahr 2023 
senkte der IWF seine Prognose auf nunmehr 
2,7 Prozent. Die Wachstumsprognose für die Bun-
desrepublik Deutschland wurde für das laufende 
Jahr geringfügig auf 1,5  Prozent angehoben, aber 
für 2023 sehr deutlich auf -0,3 Prozent gesenkt. Die 
Beendigung des Kriegs durch Russland wäre die 
wirksamste Maßnahme, um den düsteren Ausblick 
für die Weltwirtschaft zu verbessern – dies hat auch 
Finanzminister Christian Linder während der Ta-
gung immer wieder betont.

Der IWF revidierte die Prognose für die weltweite 
jahresdurchschnittliche Inflation im Jahr  2022 
nach oben, auf nunmehr 7,2  Prozent für Indust-
rieländer und 9,9  Prozent für Entwicklungs- und 
Schwellenländer.

Aus Sicht des IWF hat die Bekämpfung der Infla-
tion derzeit oberste Priorität. Es gilt, die hohen 
Preissteigerungsraten zu bremsen, um zu verhin-
dern, dass sich die Inflation – über erhöhte Inflati-
onserwartungen  – auf höherem Niveau verfestigt. 
Der IWF empfiehlt eine Kombination aus eher re-
striktiver Finanzpolitik mit zielgerichteten sowie 
befristeten Maßnahmen, um besonders betroffene 
Haushalte und Unternehmen gezielt zu entlasten. 
Laut IWF sollten finanzpolitische Maßnahmen in 

einen glaubwürdigen, stabilitätsorientierten mit-
telfristigen Rahmen eingebettet sein.

IWFKrisenreaktion

Der IWF verfügt insgesamt über gut 
900 Mrd. US-Dollar an grundsätzlich verwendbaren 
Ressourcen. Von diesen sind rund 230 Mrd. US-Dol-
lar aktuell in Kreditprogrammen gebunden; das 
sind etwas weniger gebundene Mittel als zum Hö-
hepunkt der Staatsschuldenkrise  2011/2012. Die 
aktuelle Ressourcenausstattung des IWF erscheint 
deshalb weiterhin trotz der aktuellen Krisen ange-
messen und ausreichend.

Der IWF hat im Rahmen seiner bestehenden Not-
fallhilfen eine zusätzliche Kreditlinie für beson-
ders von den hohen Nahrungsmittelpreisen betrof-
fene Länder geschaffen, ein „food shock window“. 
Länder, die stark unter dem Nahrungsmittel-Preis-
schock leiden, können so rasche zusätzliche finan-
zielle Unterstützung in Form von Krediten erhal-
ten. Die Ukraine ist der erste Anwendungsfall – am 
7. Oktober 2022 wurden 1,3 Mrd. US-Dollar bewil-
ligt und bereits ausgezahlt.

Während der Jahrestagung erfolgte der Startschuss 
zum neuen Resilience and Sustainability Trust 
(RST), der langfristige Strukturanpassungen vor al-
lem in den Bereichen Klima und Pandemievorsorge 
unterstützen soll. Vier Pilotländer, voraussichtlich 
Costa Rica, Barbados, Ruanda und Bangladesch, 
könnten die ersten RST-Kredite erhalten. Deutsch-
land steuert einen Darlehensbeitrag in Höhe von 
6,3 Mrd. Euro bei. Auch den Poverty Reduction and 
Growth Trust, der Kredite für arme Länder zur Ver-
fügung stellt, unterstützt die Bundesregierung er-
neut mit einem Zuschuss in Höhe von 100 Mio. Euro 
zur Zinssubventionierung. So ist sichergestellt, dass 
die ärmsten Länder weiterhin IWF-Kredite zu sehr 
günstigen Konditionen erhalten können.

Die schnelle und umfassende Liquiditätsunterstüt-
zung des IWF ist richtig und wichtig – es handelt 
sich aber immer um unbedingt zurückzuzahlende 
Kredite. Die IWF-Hilfe löst deshalb nicht auf Dauer 
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das Problem zu hoher Schuldenberge, das mehr als 
die Hälfte der Niedrigeinkommensländer betrifft.

Treffen des Lenkungs aus
schusses der Weltbank

Der Lenkungsausschuss der Weltbank (Develop-
ment Committee) tagte am 14.  Oktober  2022. Die 
WBG ist der größte Financier nachhaltiger Ent-
wicklung und trägt maßgeblich zur globalen Ver-
breitung hoher Umwelt- und Sozialstandards bei.

Für die Bundesregierung nahm die Bundesminis-
terin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung Svenja Schulze als deutsche Gouverneu-
rin der Weltbank am Lenkungsausschuss teil. Die 
Diskussionen unter Teilnahme auch von UN-Gene-
ralsekretär António Guterres und der Präsidentin 
der Welthandelsorganisation Ngozi Okonjo-Iweala 
waren geprägt von den globalen Auswirkungen des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und 
die damit verbundene weltweit dramatische Ver-
knappung und Verteuerung von Nahrungsmitteln 
und Energie sowie der fortschreitenden Klimakrise.

Ministerin Svenja Schulze betonte, dass die WBG 
bei der Überwindung globaler Krisen und Heraus-
forderungen eine zentrale Rolle spielen und die 
zukünftige Ausrichtung der Bank insbesondere 
auch die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter 
umfassen müsse. Die Vorsitzende des Lenkungs-
ausschusses, die uruguayische Finanzministerin 
Azucena Arbeleche, nahm die Forderungen der Mi-
nisterin in ihrer Erklärung prominent auf. Minis-
terin Svenja Schulze zufolge müsse die Bank sich 
zudem dem Ausbau sozialer Sicherungssysteme 
angesichts multipler Krisen widmen sowie eine 
Führungsrolle im Kampf gegen die Klima- und Bio-
diversitätskrise einnehmen.

Im Umgang mit der weltweit steigenden Ver-
schuldung wurden IWF und WBG gebeten, dass 
sie weiterhin Schuldenländer mit technischer 
Unterstützung für Schuldenmanagement und 
-restrukturierung und Kapazitätsaufbau insbe-
sondere bei Verhandlungen mit dem Privatsektor 
unterstützen.

 
 
Abbildung 2: Bundesfinanzminister Christian Lindner und IWFChefin Kristalina Georgieva. 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Föderales Forum

 ● Am 27. September 2022 fand im BMF auf Einladung von Staatssekretärin Prof. Dr. Luise 
Hölscher das diesjährige Föderale Forum statt.

 ● Das Forum befasste sich mit den Herausforderungen für die Finanzpolitik und den Finanz-
föderalismus zu Beginn der 20. Legislaturperiode angesichts der Bewältigung der Folgen der 
andauernden COVID-19-Pandemie und des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine. Drängende Themen für die öffentlichen Haushalte ergeben sich insbesondere aus 
der Energiewende, der Digitalisierung und dem demografischen Wandel.

 ● Vortragende waren Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Leiter 
des Walter-Eu cken-Instituts in Freiburg) zu „Finanzpolitischen Herausforderungen für die Haus-
halte von Bund, Ländern und Kommunen angesichts multipler Krisen“ und Prof. Dr. Dr. h. c. 
Karl-Heinz Paqué (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) zum „Verantwortungsföderalis-
mus: Ansätze für eine Neuordnung der Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen“.

 ● Diskutiert wurde in zwei Podiumsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und 
Wissenschaft, moderiert von Prof. Dr. Nathalie Behnke (TU Darmstadt).

 ● In der ersten Debatte ging es um die Auswirkungen von hoher Inflation, steigenden Zinsen 
und der Abschwächung des Wirtschaftswachstums auf die öffentlichen Haushalte und um die 
Konsequenzen für die Finanzpolitik. In der zweiten Diskussion wurden die Entwicklungen im 
Finanzföderalismus erörtert. Insbesondere die zunehmenden gemeinsamen Finanzierungen 
und ihre Auswirkungen auf das föderale Gefüge wurden kritisch beleuchtet.

Herausforderungen für den 
Finanzföderalismus zu Beginn 
der 20. Legislaturperiode

Das diesjährige Föderale Forum des BMF fand im 
Matthias-Erzberger-Saal des BMF statt. Die Veran-
staltung befasste sich mit den Herausforderungen 
für die Finanzpolitik und den Finanzföderalismus 
zu Beginn der 20.  Legislaturperiode. Das Föderale 
Forum ist eine Plattform auf Bundesebene, auf der 
sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung zu aktuellen wie auch 
grundsätzlichen Themen finanzföderaler Art aus-
tauschen können.

Begrüßung durch 
Staatssekretärin Prof. Dr. Luise 
Hölscher

Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher eröffnete 
das Föderale Forum. In ihrer Begrüßungsrede un-
terstrich sie die hohe Aktualität des Themas. Die 
Finanzpolitik stehe vor zahlreichen Herausforde-
rungen, wie der Bewältigung der Folgen der andau-
ernden COVID-19-Pandemie und des völkerrechts-
widrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. 
Gleichzeitig benötigten die Haushalte aller Ebenen 
finanzielle Spielräume für drängende Themen wie 
die Energiewende, die Digitalisierung und den de-
mografischen Wandel.
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Das Land befinde sich somit nicht nur in einer si-
cherheitspolitischen Zeitenwende, sondern auch 
in einer finanzpolitischen Zeitenwende. Daher sei 
eine Diskussion sowohl über die Haushaltslage von 
Bund, Ländern und Kommunen als auch über die 
zukünftige Zusammenarbeit der Gebietskörper-
schaften im föderalen Gefüge unerlässlich.

Finanzpolitische Heraus
forderungen für die Haushalte 
von Bund, Ländern und 
Kommunen angesichts 
multipler Krisen

Am Vormittag wurden die finanzpolitischen He-
rausforderungen der öffentlichen Haushalte vor 
dem Hintergrund der aktuellen Krisen betrachtet. 
Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld skizzierte und analy-
sierte die aktuelle Lage sowie die strukturelle Ent-
wicklung der öffentlichen Haushalte von Bund, 
Ländern und Kommunen.1

Im Vortrag zeigte Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld auf, 
dass sich die Energiekrise deutlich von der Finanz-
krise und der COVID-19-Pandemie unterscheide. 
So seien in den vorherigen Krisen starke fiskalpo-
litische Maßnahmen erforderlich gewesen, um ge-
genzusteuern. Durch die expansive Fiskalpolitik 
habe sich die Staatsverschuldung erhöht und auch 
das föderale Gefüge verändert.

Die Energiekrise zeichne sich im Gegensatz zu den 
vorherigen Krisen durch eine hohe Inflation aus. 
Inflationsprognosen gingen für dieses und auch 
nächstes Jahr von hohen Preissteigerungen aus. Die 
Konjunkturprognosen erwarteten für das 3.  und 
4. Quartal dieses Jahres eine schlechte Wirtschafts-
entwicklung. Auch für das nächste Jahr seien die 
Erwartungen ungünstig.

Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld verdeutlichte, dass sich 
Deutschland in einer stagflationären Phase befinde. 

1 Die Präsentation ist abrufbar unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221141

Die Probleme würden auf der Angebotsseite lie-
gen. Die Nachfrage übersteige das Angebot, was 
zu hohen Preisen führe. Eine expansive Fiskalpo-
litik würde die Nachfrage weiter hochhalten, aber 
keine Auswirkungen auf das Angebot haben. Lie-
ferkettenprobleme und Produktionsstopps durch 
hohe Energiepreise würden weiter bestehen. Daher 
plädierte er dafür, die Regelgrenze der Schulden-
bremse im nächsten Jahr einzuhalten und keine 
Ausnahmeregel zu ziehen.

Hinsichtlich der Finanzstruktur der Gebietskörper-
schaften wies Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld darauf 
hin, dass die Länder und Kommunen mittlerweile 
einen höheren Anteil an den Einnahmen haben 
würden als der Bund. Die Reform der Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen seit dem Jahr  2020 habe 
zu dieser Entwicklung einen deutlichen Beitrag ge-
leistet. Hinsichtlich der Entlastungspakete legte er 
dar, dass der Bund den überwiegenden Teil der fi-
nanziellen Lasten trage.

Entsprechend entfalle ein Großteil des Schulden-
aufbaus auf den Bund. Dies führe dazu, dass der 
Bund zukünftig eine höhere Zinsbelastung haben 
werde als die Länder und Kommunen. Auch vor 
dem Hintergrund steigender Zinsen werde die Be-
lastung deutlich steigen.

Es sei eine deutlich restriktivere Geldpolitik gefor-
dert, auch auf Kosten einer Rezession, um die In-
flation zu bekämpfen. Die aktuelle Anhebung der 
Zinsen reiche nicht aus. Eine expansive, nachfra-
georientierte Finanzpolitik trage zur Inflation bei 
und sei kontraindiziert. Die Wirtschaftspolitik 
müsse daher eine Angebotspolitik sein. So könnten 
steuerpolitische Maßnahmen und Deregulierung 
weitergehende Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Krise sein. Zusätzlich müsse die Abhängigkeit vom 
russischen Gas reduziert werden.

Es schloss sich eine Podiumsdiskussion mit Prof. 
Dr.  Dr. h.  c. Lars P.  Feld, der Finanzministerin des 
Landes Schleswig-Holstein Monika Heinold, dem 
Abgeordneten Dr.  Sebastian Schäfer, dem ers-
ten Bürgermeister der Stadt Mannheim Christian 
Specht und dem parlamentarischen Staatssekretär 
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Dr. Florian Toncar unter der Moderation von Prof. 
Dr. Nathalie Behnke an.

Auf dem Podium herrschte Konsens darüber, dass 
die Bundesrepublik Deutschland sich in einer fi-
nanzpolitischen Zeitenwende befinde. Nach ei-
nem Jahrzehnt mit niedrigen Zinsen und hohen 
Steuereinnahmen seien die öffentlichen Haus-
halte mit hoher Inflation, steigenden Zinsen und 
einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums 
konfrontiert. Hinsichtlich der Therapie gegen die 
wirtschaftliche Krise bestand jedoch Uneinigkeit. 
Entsprechend gingen auch die Meinungen ausein-
ander, ob für die Verschuldungsregel im nächsten 
Jahr eine Ausnahmesituation festgestellt werden 
sollte. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sa-
hen so schwerwiegende Verwerfungen, dass die 
aktuelle Situation als Notsituation im Sinne der 
Schuldenbremse anzusehen sei. Andere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer argumentierten jedoch, 
dass eine expansive Fiskalpolitik zu einer noch hö-
heren Inflation führen würde und auch die zu-
künftigen Tilgungspflichten, die aus einer notsitu-
ationsbedingten Verschuldung hervorgehen, nicht 
vernachlässigt werden dürften. Daher seien eine 
Priorisierung sowie angebotsseitige Maßnahmen 
zuerst zu berücksichtigen.

Die Bundesseite wies zudem darauf hin, dass auf 
den Bundeshaushalt in den nächsten Jahren zahl-
reiche Aufgaben zukommen würden. So sei der 
Bund in der Verantwortung, die Bundeswehr bes-
ser auszustatten und Maßnahmen zur Bewältigung 
von Klimawandel und Energiekrise zu finanzieren. 
Aber auch im Bereich der Sozialversicherungssys-
teme werde der Bund infolge der Auswirkungen 
des demografischen Wandels gefordert sein. Daher 
wurde für die Zukunft eine stärkere Beteiligung der 
Länder und Kommunen an der Krisenbewältigung 
gefordert, als dies in den vorangegangenen Krisen 
erfolgt sei.

Konsens bestand darüber, dass aufgrund der fi-
nanzpolitischen Zeitenwende die öffentlichen Mit-
tel knapper würden und daher Steuergelder effi-
zient eingesetzt werden müssten. Hierzu gehöre 

neben einer Priorisierung der Ausgaben auch eine 
klare Zuständigkeitsverteilung zwischen den föde-
ralen Ebenen in Bezug auf die Aufgaben- und Fi-
nanzierungsverantwortung. Es müsse klar sein, wer 
welche Aufgaben habe und wer sie finanziert. Es be-
stand Einvernehmen darüber, dass eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen den föderalen Ebenen für 
die Bewältigung der Krisen und der Zukunftsauf-
gaben gleichwohl wichtig sei.

Zukünftige Herausforderungen 
im Finanzföderalismus

Am Nachmittag eröffnete Prof. Dr.  Dr. h.  c.  Karl-
Heinz Paqué mit seinem Vortrag zum Thema „Ver-
antwortungsföderalismus: Ansätze für eine Neu-
ordnung der Beziehungen zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen“ den Themenblock zu den zu-
künftigen Herausforderungen im Finanzföderalis-
mus. In dem Vortrag betonte er die Bedeutung des 
Föderalismus für Demokratie und Wohlstand in 
Deutschland sowie die Notwendigkeit, den Födera-
lismus regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen.

Prof. Dr.  Dr. h.  c.  Karl-Heinz Paqué sah trotz der 
letzten Reformen weiteren Anpassungsbedarf, da 
die Zuständigkeiten oft überlappend und nicht 
nachvollziehbar seien. So müsse ein Verantwor-
tungsföderalismus drei Charakteristika aufweisen: 
Die Verwaltungskompetenzen müssten klar abge-
grenzt sein, das Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, 
bezahlt.“) sei umzusetzen und es müsse eine Orien-
tierung am Subsidiaritätsprinzip erfolgen, um Bür-
gernähe zu schaffen.

Das Subsidiaritätsprinzip

besagt, dass eine Angelegenheit nur auf ei
ner höheren Ebene geregelt werden sollte, 
wenn sie auf niedrigerer Ebene nicht effizient 
geregelt werden kann oder dort politische 
Ziele nicht ausreichend verwirklicht werden 
können.
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Der Finanzföderalismus sei u. a. mit seinem Fi-
nanzausgleich, welcher durch die politischen Ent-
scheidungen in der Vergangenheit gewachsen sei, 
sehr kompliziert. Die Verteilungswirkungen seien 
nur schwer verständlich. Zudem seien aufgrund 
der regional sehr unterschiedlichen Finanzkraft 
der Länder Reformen in diesem Bereich schwierig 
durchzusetzen.

Finanzföderalismus

Im Regelfall gibt es im deutschen Föderalis-
mus zwischen Bund und Ländern eine Aus
führungskonnexität (Art. 104a Abs. 1 Grund
gesetz). Diese besagt, dass die Ebene, die 
eine Aufgabe wahrnimmt/ausführt, diese 
auch mit den ihr nach der Verfassung zuste
henden Mitteln finanziert. In Ausnahmefäl
len wird dieses Prinzip durchbrochen. So be
steht z. B. bei den Geldleistungsgesetzen die 
Möglichkeit, dass die Ebene die Kosten trägt, 
die die Aufgabe veranlasst hat, also das Ge
setz erlassen hat. Hier handelt es sich um die 
Veranlassungskonnexität („Wer bestellt, be
zahlt.“). Das Prinzip der Veranlassungskon
nexität gilt zwischen den Ländern und ihren 
Kommunen und ist in allen Landesverfassun
gen verankert.

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué zeigte auch auf, 
dass der Föderalismus in der Vergangenheit, aber 
auch zukünftig, vor großen Herausforderungen 
stehe. Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Co-
rona-Pandemie und die Energiekrise hätten den 
Föderalismus geprägt. Langfristig seien im föde-
ralen Gefüge der demografische Wandel, die Di-
gitalisierung und die Klima- und Energiekrise zu 
bewältigen.

Am Beispiel der Bildungspolitik verwies Prof. 
Dr.  Dr. h.  c.  Karl-Heinz Paqué auf die Vorteile des 
Föderalismus. Eine Abkehr von den grundlegen-
den Zuständigkeiten sei weder notwendig noch 
wünschenswert. Durch die Wettbewerbskompo-
nenten setzten sich gute Erfahrungen durch und 

regionale Besonderheiten könnten durch die Ent-
scheidungsträger vor Ort am besten berücksichtigt 
werden. Aber es gebe auch Herausforderungen wie 
z. B. die Digitalisierung der Schulen, die nicht regio-
nalspezifisch, sondern regionenübergreifend seien. 
Hier müssten Bund und Länder zusammenarbei-
ten. Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué sah im Digi-
talPakt 2.0 ein Beispiel für eine gelungene Koopera-
tion zwischen den föderalen Ebenen.

Im Verantwortungsföderalismus müssten Bereiche 
identifiziert werden, in denen eine vertiefte Zusam-
menarbeit zwischen Bund und Ländern notwen-
dig und lohnenswert ist. Dies gelte u. a. für die Be-
reitstellung kritischer Infrastrukturen. Auch solle 
in Bereichen wie der Bildung eine bessere Stan-
dardisierung und Vergleichbarkeit erzielt werden. 
Gleichzeitig dürften Zuständigkeiten aber nicht 
verwischt werden. So könne der Bund nur Aufga-
ben mit herausragender nationaler Bedeutung fi-
nanzieren, die Setzung gemeinsamer Standards 
koordinieren und Impulsgeber sein. Die Verant-
wortung müsse alleinig bei den Ländern verbleiben.

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué sprach sich ne-
ben einer stärkeren Aufgabenverantwortung auch 
für eine Stärkung der Selbstbestimmung auf der 
Einnahmeseite bei den Ländern aus. So sah er ein 
Zuschlagsrecht der Länder bei der Einkommen-
steuer als einen ersten möglichen Schritt an. Zu-
gleich merkte er jedoch an, dass eine Reform zu 
einer stärkeren Steuerautonomie schwer zu reali-
sieren sei.

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué kommt abschlie-
ßend zu dem Ergebnis, dass die Länder zukünftig 
mehr Verantwortung übernehmen müssten. Der 
Föderalismus stehe vor großen Herausforderun-
gen, die auch Reformen notwendig machten. Aller-
dings seien diese schwer durchsetzbar.

Staatssekretärin Prof. Dr.  Luise Hölscher betonte 
die Bedeutung des Föderalismus für den demokra-
tischen Rechtsstaat und die Notwendigkeit, auf He-
rausforderungen im föderalen Gefüge zu reagie-
ren. Vor diesem Hintergrund sei die kontinuierlich 
wachsende Mitfinanzierung von Länderaufgaben 
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durch den Bund besorgniserregend. Der Bund be-
nötige für seine originären Zuständigkeiten ei-
nen freien Rücken. Auch habe die zunehmende 
Verflechtung der vergangenen Jahre zu einer Ver-
wischung wichtiger Grundprinzipien geführt. Der 
Vorschlag von Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué, 
den Ländern eine höhere Steuerautonomie zu ge-
währen, sei interessant, aber politisch schwer 
durchsetzbar. Daher sollte eine Reformdebatte zu-
nächst auf der Ausgabenseite ansetzen. Es sollte dis-
kutiert werden, wie eine Entflechtung der Finanzen 
von Bund und Ländern erzielt werden könne.

Aus der Sicht von Staatssekretärin Prof. Dr.  Luise 
Hölscher sollte das Konnexitätsprinzips des Grund-
gesetzes wieder stärkere Beachtung finden, d.  h., 
wer eine ihm grundgesetzlich zugewiesene Auf-
gabe wahrnehme, habe sie auch mit den ihr aus der 
Verfassung zustehenden Mitteln zu finanzieren.

Zudem sollten folgende Prinzipien zur Stär-
kung des Finanzföderalismus wieder eingehalten 
werden:

 ● Die Aufgaben- und Finanzierungsregeln des 
Grundgesetzes sollten nicht durch neue Misch-
finanzierungen ausgehöhlt werden.

 ● Vor Beschluss neuer Initiativen mit einer An-
schubfinanzierung des Bundes muss für Bund 
und Länder klar sein: Was ist notwendig und 
auch langfristig finanzierbar?

 ● In Krisen überregionalen Ausmaßes ist es Auf-
gabe des Bundes, schnell und flexibel zu re-
agieren. Dennoch sollte bei künftigen Notlagen 
stärker auf eine ausgewogenere Balance der 
Belastungen zwischen Bund und Ländern ge-
achtet werden.

Zusammenfassend stellte Staatssekretärin Prof. 
Dr. Luise Hölscher fest, dass die stärkere Beachtung 
der Grundprinzipien des Föderalismus – wie klare 
Zuständigkeiten und mehr Transparenz der öffent-
lichen Finanzen – die Wirksamkeit und die Akzep-
tanz der Finanzpolitik erhöhen würde.

An der Diskussion am Nachmittag zu den zukünf-
tigen Herausforderungen im Finanzföderalismus 
nahmen Staatssekretär Wolfgang Förster (Minis-
terium für Finanzen und für Wissenschaft des 
Saarlandes), der Abgeordnete Otto Fricke, die Fi-
nanzdezernentin und ständige Vertreterin des 
Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städte-
tags Verena Göppert sowie Staatsekretärin Prof. 
Dr. Luise Hölscher und Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz 
Paqué unter der Moderation von Prof. Dr. Nathalie 
Behnke teil.

Die Diskutantinnen und Diskutanten bemängel-
ten, dass die verfassungsrechtliche Aufgaben- und 
Lastenverteilung durch Paketlösungen und Förder-
programme in der Vergangenheit wiederholt aus-
gehöhlt worden seien. So beanstandete die Länder- 
und Kommunalseite, dass die Anschubfinanzierung 
des Bundes oft attraktiv sei, um neue Standards zu 
setzen, aber die Folgekosten für die Länder und 
Kommunen problematisch seien, da dann Mittel 
gebunden seien, die an anderer Stelle fehlten. Dies 
führe wiederum zu neuen Verhandlungen mit dem 
Bund. Diese Nachverhandlungen kritisierte wiede-
rum die Bundesseite, da hierdurch die Zuständig-
keiten verwischt würden. Der Bund könne lediglich 
Impulse geben und nicht die dauerhafte Finanzie-
rung von Länderaufgaben übernehmen.

Einig war man sich auf dem Podium, dass die Fi-
nanzbeziehungen zwischen den föderalen Ebenen 
entflochten werden sollten, um wieder eine klare 
Trennung der Zuständigkeiten und der Finanzver-
antwortung zu erlangen. Die bestehenden Misch-
finanzierungen sollten verringert werden. Die 
Länder- und die Kommunalseite sprach sich für 
ungebundene Finanzmittel aus, um eigene Priori-
täten setzen zu können.

Angesichts der Herausforderungen der Krisenbe-
wältigung und der zukünftig wichtigen Zukunfts-
aufgaben im Bereich der Digitalisierung, der klima-
technischen Transformation und der nachhaltigen 
Bildung würden auf alle Ebenen hohe Ausgaben 
zukommen. Hier sollte geprüft werden, ob die Auf-
gabenverteilung nach 70 Jahren noch angemessen 
sei oder eine neue Kompetenzverteilung benötigt 
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würde. Aber auch dann müssten Zuständigkeiten 
klar abgrenzbar sein.

Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher schloss das 
Forum mit dem Fazit, dass es Ansatzpunkte für eine 
Reformierung des deutschen Föderalismus durch-
aus gebe, eine umfangreiche Föderalismusreform 

aber aktuell politisch schwer durchsetzbar er-
scheine. Ein wichtiger Schritt wäre jedoch, den 
Grundprinzipien des Föderalismus – wie der klaren 
Trennung von Zuständigkeiten, der Subsidiarität 
und der Solidarität der föderalen Ebenen unterein-
ander – wieder ein stärkeres Gewicht einzuräumen.
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35. Treffen der Beteiligungsführungen des 
Bundes und der Länder

 ● Das Treffen der Beteiligungsführungen des Bundes und der Länder fand in Präsenz im BMF in 
Berlin und Bonn und in der bewährten Form einer Videokonferenz statt. Über 160 Anmeldun-
gen konnten verzeichnet werden.

 ● Die öffentlichen Unternehmen stehen wie private Unternehmen vor vielfältigen Herausfor-
derungen. Sie agieren in einem hoch dynamischen wirtschaftlichen Umfeld und spüren die 
Auswirkungen beispielsweise des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise, der Corona-Pandemie, der 
Probleme in den Lieferketten und des Fachkräftemangels.

 ● Es ist notwendig, die öffentlichen Unternehmen in der aktuellen Lage krisensicher aufzustellen, 
die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung in diesen Unternehmen weiterhin voranzutreiben, die 
Cybersicherheit zu erhöhen und aktuelle regulatorische Anforderungen umzusetzen.

 ● Daher stand auch der vor zwei Jahren neugefasste Public-Corporate-Governance-Kodex des 
Bundes mit im Blickpunkt, da gute Corporate-Governance-Strukturen einen wichtigen Beitrag 
zu den Herausforderungen unserer Zeit leisten.

Treffen der 
Beteiligungsführungen des 
Bundes und der Länder

Ministerialdirigentin Petra von Wick, Unterab-
teilungsleiterin in der Abteilung VIII des BMF, die 
auch für das Referat Grundsatzfragen der Beteili-
gungsführung zuständig ist, konnte Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aller Länder sowie aller Bun-
desressorts mit Bundesbeteiligungen sowie des 
Bundeskanzleramts und des Bundesrechnungs-
hofs in Berlin und Bonn sowie per Video begrüßen. 
In ihrer Begrüßung wies Petra von Wick auf die be-
sondere Verantwortung der Unternehmen hin, an 
denen der Bund beteiligt ist. Diese erfüllen wichtige 

Aufgaben für das Gemeinwohl des Landes. Die öf-
fentlichen Unternehmen stehen wie rein private 
Unternehmen vor vielfältigen Herausforderungen. 
Sie agieren in einem hochdynamischen wirtschaft-
lichen Umfeld und spüren die Auswirkungen bei-
spielsweise des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise, 
der Corona-Pandemie, der Probleme in den Lie-
ferketten und des Fachkräftemangels. Daher ist es 
notwendig, die öffentlichen Unternehmen in der 
aktuellen Lage krisensicher aufzustellen, die Nach-
haltigkeit und die Digitalisierung in diesen Unter-
nehmen weiterhin voranzutreiben, die Cybersi-
cherheit zu erhöhen und aktuelle regulatorische 
Anforderungen umzusetzen.
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Zwei Jahre neugefasste Grund
sätze guter Unternehmens 
und aktiver Beteiligungs
führung im Bereich des Bundes

Die Neufassung der Grundsätze guter Unterneh-
mens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich 
des Bundes (Grundsätze) wurde am 16.  Septem-
ber 2020 im Bundeskabinett beschlossen.1

Mit den Erfahrungen der ersten zwei Jahre im Um-
gang mit den neuen Grundsätzen und aktuellen 
Entwicklungen für die öffentlichen Unternehmen 
wurde die Konferenz thematisch eröffnet. Eine gute 
Corporate Governance im Sinne des Public-Cor-
porate-Governance-Kodex (PCGK) ist ein wichtiger 

1 Artikel im Monatsbericht Oktober 2021 
nachzulesen unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221151

Eckpfeiler, um die Unternehmensziele gerade auch 
in sehr herausfordernden Zeiten zu erreichen.

Die Referentin zum Thema verwies auf die aktu-
ellen Schwerpunkte des Umsetzungsbedarfs der 
Grundsätze, die vor allem in der aktiven Beteili-
gungsführung mit Fokus auf dem wichtigen Bun-
desinteresse der Beteiligungsunternehmen, dessen 
Konkretisierung in mittelfristigen Wirkungszielen 
und der regelmäßigen Kontrolle seiner wirtschaftli-
chen Umsetzung liegen. Ebenso bilden die nachhal-
tige Unternehmensführung und die Berichterstat-
tung hierüber einen Schwerpunkt in der Umsetzung 
der Grundsätze. Insbesondere die Themen „gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 
Führungspositionen“ und die Umsetzung einer an-
gemessenen und transparenten Vergütung von Ge-
schäftsführungen bestimmten die Zusammenar-
beit mit den Bundesressorts bei der Umsetzung 
der Grundsätze, um auch der Vorbildrolle der Bun-
desunternehmen gerecht zu werden. Weiterer Ar-
beitsschwerpunkt der Umsetzung der Grundsätze 
war die Überprüfung der Wirksamkeit und Ange-
messenheit der Kontrollsysteme der Unternehmen; 
hier setzt der PCGK einen besonderen Schwerpunkt. 
Die Referentin erläuterte weiterhin den aktuellen 
Stand und die Herausforderungen bei der „orga-
nischen“ Umsetzung der Anlagen der Richtlinien, 
den sogenannten Musterverträgen und -vereinba-
rungen für die Anteilseignerinnen und -eigner, Ge-
schäftsführungen, Aufsichtsrätinnen und -räte und 
Mandatsträgerinnen und -träger. In einem Ausblick 
kündigte sie an, dass für das Jahr 2023 ein punktu-
elles Update der Grundsätze geplant sei, das im We-
sentlichen aus gesetzlichen Änderungen resultiere, 
wie beispielsweise dem Finanzmarktstabilisierungs-
gesetz, dem neuen Führungspositionen-Gesetz, 
dem Hinweisgeberschutzgesetz oder aus der neuen 
Nachhaltigkeitsgesetzgebung auf EU-Ebene.

Wesentliche Entwicklungen, die sich für die Bun-
desunternehmen abzeichnen, die im Zusammen-
hang mit dem geplanten Hinweisgeberschutzge-
setz oder den Regelungen, die auf EU-Ebene zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung erarbeitet wer-
den, wurden vorgestellt.

Abbildung 1: Cover der Broschüre „Grund sätze“  
© Bundesministerium der Finanzen
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Compliance aus der Sicht eines 
Bundesunternehmens

Eine Vertreterin des Bundesunternehmens PD-Be-
rater der öffentlichen Hand  GmbH (PD) referierte 
zum Hinweisgeberschutz im Unternehmen. Sie 
führte kurz ins Thema ein und stellte die Rechts-
grundlagen vor. Das sogenannte Hinweisgeber-
schutzgesetz ist eine Festlegung eines EU-weit stan-
dardisierten Schutzes für Hinweisgeber. Grundlage 
ist die EU-Whistleblower-Richtlinie von  2019, 
die in jeweils nationales Recht umzusetzen ist. 
Das Hinweisgeberschutzgesetz tritt demnächst in 
Deutschland in Kraft. Es soll natürliche Personen, 
die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Infor-
mationen über entsprechende Sachverhalte erlangt 

haben und diese an interne oder externe Meldestel-
len weitergeben, rechtlich vor Benachteiligungen 
schützen. Da staatliche Stellen und öffentliche Un-
ternehmen nicht erst den Erlass des Hinweisgeber-
schutzgesetzes abwarten sollen, hat die PD bereits 
Ende  2021 eine Hinweisgebermeldestelle einge-
richtet und im Jahr 2022 ein Whistleblower-Hand-
buch für die PD ausgearbeitet. Als Meldestelle ste-
hen eine Telefonhotline, ein Funktionspostfach 
und eine postalische Adresse zur Verfügung. Die 
Referentin schilderte den Verfahrensablauf von der 
Meldung bis zum Verfahrensabschluss. Abschlie-
ßend erläuterte sie, in welchen Fällen ein Hinweis-
geberschutz bestehe, und die sorgfältige Abwägung 
jedes Einzelfalls.

 
 
Abbildung 2: Teilnehmer des Treffens im Eurosaal beobachten eine Präsentation. 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Risikomanagement als 
wichtiger Teil der Unter
nehmens kontroll systeme 
am Beispiel eines Bundes
unternehmens

Ein Vertreter der Bundesgesellschaft für Endlage-
rung  mbH (BGE) stellte die Endlagerprojekte des 
Bundesunternehmens vor, an dem der Bund zu 
100 Prozent beteiligt ist. Er erläuterte das wichtige 
Bundesinteresse der BGE, das in Errichtung, Be-
triebs und Stilllegung von Endlagern für radioak-
tive Abfälle und der entsprechenden Organisation 
liegt und sich aus der gesetzlichen Verpflichtung 
der öffentlichen Hand ergibt, die Verantwortung 
für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle zu 
tragen. Die verschiedenen Standorte der Endlage-
rung unterliegen unterschiedlichen Risiken, für die 
es kein standardisiertes Risikomanagement-Tool 
gibt. Das Risikomanagement der BGE wird von ver-
schiedensten Rechtsvorschriften tangiert. Es wur-
den die Grundsätze sowie Rollen und Verantwort-
lichkeiten des Risikomanagements bei der BGE 
erläutert. Einen wichtigen Platz für die Befassung 
mit der Risikolage nimmt die direkte Kommunika-
tion zwischen Projektleitungen und ressortzustän-
diger Geschäftsführung sowie – für die übergeord-
neten Risiken – ein Risikoausschuss ein.

Für die Risikoerfassung wurde ein effizientes un-
ternehmensgeeignetes IT-gestütztes Verfahren 
entwickelt. Dieses Excel-Tool wurde vorgestellt. 
Umfang und Größe der Projekte erfordern eine 
quartalsweise Eingabe der Risikoerfassungsda-
ten in ein Risikomanagement-Tool, das in einem 
Risikobericht für die entsprechende Bereichslei-
tung (in einer Risikomanagement-Bereichsdatei) 
mündet. Alle Risiken werden in einer Gesamt-Ri-
sikomanagementdatei zusammengetragen und als 

Risikoquartalsbericht dem vorgenannten Risiko-
ausschuss zur Verfügung gestellt, der sich mit dem 
Bericht beschäftigt. Er analysiert die Risikosituatio-
nen, bewertet die Risikolagen, erörtert und legt ge-
gebenenfalls weitere Maßnahmen fest. Er bewertet 
die geltende Risikobewältigungsstrategie des Un-
ternehmens und passt diese entsprechend an. Die 
Wirksamkeit des Risikoausschusses für das Risi-
komanagement des Unternehmens liegt in der in-
terdisziplinären Zusammensetzung verschiedener 
Fachbereiche, die eine Befassung mit übergreifen-
den Schwerpunktthemen ermöglicht.

Das Risikomanagement-Tool bietet die Möglich-
keit, eine Bandbreite der Auswirkungen der Risi-
koeintritte abzubilden. Das bietet den Vorteil, die 
erkannten Risiken mit den möglichen Auswirkun-
gen auf die Termin- und Kostenlage eines Projekts 
zu verknüpfen, und so für den Projekterfolg beson-
ders sensible Risiken zu erkennen und noch ge-
zielter (und somit wirtschaftlicher) Maßnahmen 
einzuleiten.

Digitalisierung und 
Cybersicherheit

Zum Thema „Aktuelle Lage im Bereich Cybersi-
cherheit für Unternehmen“ referierte ein Vertre-
ter des Bundesamts für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI). Zur Einführung in das Thema 
verdeutlichte er, in welcher Breite unsere Gesell-
schaft heute digital vernetzt sei: beispielsweise in 
Bereichen der Sicherheit, der vernetzten Stadt, 
des vernetzten Zuhauses, des vernetzten Gesund-
heitswesens, der intelligenten Verkehrssysteme 
oder Stromnetze. Ein Eindringen in diese Berei-
che könne kriminell und/oder politisch motiviert 
sein und sei auf den ersten Blick unauffällig und 
schwierig zu entdecken. 
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35. Treffen der Beteiligungsführungen des Bundes und der Länder

Der Referent berichtete, das BSI habe die Erkennt-
nis, dass die IT-Sicherheitslage angespannt bis kri-
tisch sei und die Cyberkriminalität eine stetig zu-
nehmende Bedrohung darstelle. Die zunehmende 
Vernetzung und Abhängigkeiten der Lieferket-
ten erhöhten die Angriffsflächen. Auch ein Krieg 
stelle eine erhöhte Bedrohungslage dar. Als der-
zeit größte Bedrohung für die IT von Unternehmen 
und Organisationen habe das BSI aktuell die soge-
nannte Ransomware (eine kriminelle Erpressungs-
methode) qualifiziert.

Der Referent verwies auf den Leitsatz des BSI, das 
als Cybersicherheitsbehörde des Bundes die In-
formationssicherheit in der Digitalisierung durch 
Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft gestalte. Das BSI 
leiste präventive Unterstützung mit Cybersicher-
heits-Empfehlungen. Im Falle eines Angriffs könne 
technische Unterstützung zur Identifikation und 
Eindämmung des Angriffs bis hin zur Bereinigung 
und Wiederherstellung des Zustandes vor Angriff 
in die IT des Unternehmens oder der Organisation 
gegeben werden. Ebenso könnten Expertinnen und 
Experten für den Wiederaufbau, für Analysen und 
Erkenntnisse und zur Unterstützung des Manage-
ments Hilfe leisten.

Für alle Unternehmensvorstände und Mitglieder 
in Überwachungsgremien von Unternehmen emp-
fahl der Referent das Handbuch „Management von 
Cyber-Risiken: Handbuch für Unternehmensvor-
stände und Aufsichtsräte“, in denen die grundle-
genden Prinzipien für das Umgehen mit Cyber-Ri-
siken in Unternehmen beschrieben werden.2

2 Quelle siehe Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221153

Weitere Themen der 
Konferenz

Ein Kollege der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und Vertreter 
des Eidgenössischen Finanzdepartments gab einen 
interessanten Einblick in das Beteiligungsmanage-
ment der Schweiz. Das strategische Beteiligungs-
management der Freien und Hansestadt Hamburg 
wurde von einem Landesvertreter der Freien und 
Hansestadt Hamburg vorgestellt. Das Bundesun-
ternehmen Lausitzer und Mitteldeutsche Berg-
bau-Verwaltungsgesellschaft  mbH stellte beispiel-
haft seine Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. 
Eine Aufsichtsrätin beim Bundesunternehmen Die 
Autobahn GmbH des Bundes gab einen Erfahrungs-
bericht zur Evaluierung der Aufsichtsratstätigkeit. 
Ein Vertreter der Abteilung Finanzmarktpolitik des 
BMF gab ein Update zum Transparenzregister, das 
vom Bundesverlagsanzeiger geführt wird. Das In-
stitut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.  V. 
informierte mit einer Vertreterin und einem Ver-
treter über Aktuelles im Abschlussprüferrecht, ins-
besondere zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sowie über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs 
in der Abschlussprüfung.

Fazit

Die wiederholt gestiegene Anzahl der Teilnehmen-
den und die ersten positiven Reaktionen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf die Veranstal-
tung beweisen ein fortwährendes Interesse an 
diesem Austauschformat. Vernetztes Arbeiten ist 
gerade für Beteiligungsführungen essenziell zur 
Weiterentwicklung der Unternehmen. Das nächste 
Treffen 2023 ist in Vorbereitung.

51

https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221153




Aktuelle 
Wirtschafts- 
und Finanzlage

Überblick zur aktuellen Lage 54

Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht 55

Steuereinnahmen im Oktober 2022 61

Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich Oktober 2022 66

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis einschließlich September 2022 72

Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen 74



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
November 2022

54

Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nahm im 3. Quartal 2022 gemäß Schnellmeldung des Statisti-
schen Bundesamts in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung um 0,3 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal zu. Das Wachstum wurde nach ersten Angaben vom privaten Konsum getragen.

 ● Trotz dieser überraschend positiven Entwicklung bleiben die konjunkturellen Aussichten weiterhin ge-
trübt. So deuten die vorausschauenden Konjunkturindikatoren wie das ifo Geschäftsklima oder die Auf-
tragseingänge auf eine deutlich gebremste konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Monaten hin. 
Auch die Verbraucherstimmung liegt weiterhin im pessimistischen Bereich.

 ● Die Situation am Arbeitsmarkt zeigt sich mit hohem Beschäftigungsniveau weiterhin grundsätzlich ro-
bust gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Belastungen. Trotz aktuell wieder steigender Kurzarbeit ist 
keine grundlegende Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu erwarten.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Oktober 2022 auf rund 
283,3 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 11,0 Prozent (rund +28,1 Mrd. Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis Oktober 2022 
rund 386,4 Mrd. Euro und lagen damit um 3,7 Prozent (rund -15,0 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden 
Vorjahresniveau. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2022 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungs-
defizit von rund 103,0 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Oktober 2022 um 6,1 Prozent über 
dem Ergebnis vom Oktober 2021. Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern stieg um 9,7 Prozent. Die 
Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 8,0 Prozent zurück. Dies war im Wesentlichen auf die 
Verringerung der Energiesteuersätze in den Monaten Juni bis August 2022 zurückzuführen, die zu einer 
deutlichen Reduzierung des Energiesteueraufkommens in den Monaten August bis Oktober führte.
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Deutsche Volkswirtschaft 
trotzt schwierigen Rahmen
bedingung im 3. Quartal 
überraschend deutlich, aber 
Aussichten weiter eingetrübt

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm gemäß ers-
ter Schätzung des Statistischen Bundesamts im 
3.  Quartal  2022 in preis-, kalender- und saisonbe-
reinigter Rechnung um 0,3 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal zu. In seiner 30 Tage nach Quartalsende 
veröffentlichten Schnellmeldung macht das Statis-
tische Bundesamt noch keine detaillierten Zahlen-
angaben zu einzelnen Komponenten des BIP. Diese 
werden erst mit der Detailmeldung veröffentlicht 
(25.  November  2022). Qualitativ berichtet das Sta-
tistische Bundesamt, dass die gesamtwirtschaftli-
che Dynamik im 3. Quartal 2022 verwendungssei-
tig insbesondere durch Zuwächse beim privaten 
Konsum getragen wurde.

Die Entwicklung des BIP im 3.  Quartal  2022 fiel 
damit  – trotz der schwierigen Rahmenbedingun-
gen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der 
Ukraine, stark steigenden Preisen und anhalten-
den Lieferkettenstörungen  – etwas besser aus als 
von den meisten Beobachtern erwartet. Gleich-
wohl sind die Aussichten für die nächsten Monate 
aber weiterhin deutlich eingetrübt: Es ist grund-
sätzlich weiterhin von einer zunächst sehr schwa-
chen wirtschaftlichen Dynamik und damit insge-
samt einem Rückgang des BIP im Durchschnitt des 
kommenden Jahres auszugehen. So sind die Er-
wartungen der Unternehmen und Konsumenten 
über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in 
den vergangenen Monaten deutlich gefallen und 
liegen auf sehr niedrigem Niveau. Die Unsicher-
heit ist sehr hoch, die Einschätzung der Unterneh-
men zu ihrer aktuellen Geschäftslage hat sich zu-
letzt weiter verschlechtert. Die Auftragseingänge 

sind im September  2022 erneut deutlich gefallen 
und haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Die Ex-
portaussichten werden weiter als pessimistisch 
eingeschätzt.

Im konsumnahen Dienstleistungsbereich dürf-
ten sich die Erwartung, dass die Teuerungsraten in 
der Breite des gesamten Warenkorbs zunächst wei-
terhin hoch bleiben, sowie die hohe Unsicherheit 
zunehmend negativ auswirken. Die Verbraucher-
stimmung und das ifo  Geschäftsklima im Einzel-
handel sind zwar zuletzt nicht weiter gefallen, be-
finden sich aber weiter im deutlich pessimistischen 
Bereich. Die Entlastungspakete der Bundesregie-
rung sowie der wirtschaftliche Abwehrschirm, ins-
besondere die Gas- und Wärmepreisbremse sowie 
die Strompreisbremse, werden aber zunehmend 
stützend auf die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung wirken. So dürfte sich die Unsicherheit über 
die Höhe zukünftiger Energiekosten für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher perspektivisch 
reduzieren, was eine Stabilisierung des Verbrau-
chervertrauens und eine Stützung der privaten 
Konsumausgaben erwarten lässt.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im Oktober 2022 spürbar (+6,1 Pro-
zent) oberhalb des Ergebnisses vom Oktober 2021 
(s. a. Beitrag zur Entwicklung der Steuereinnahmen 
in dieser Ausgabe). Das Plus spiegelt damit die kon-
junkturelle Entwicklung wider, die den Auswir-
kungen des russischen Angriffskriegs in der Ukra-
ine auch im 3.  Quartal überraschend deutlich hat 
trotzen können. Die weitere Entwicklung der Steu-
ereinnahmen bleibt jedoch mit Blick auf die oben 
beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Einfluss-
faktoren mit hoher Unsicherheit behaftet.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1.Q 22 2.Q 22 3.Q 23 1.Q 22 2.Q 22 3.Q 23

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,6 +2,9 +0,8 +0,1 +0,3 +3,9 +1,7 +1,1 

Jeweilige Preise 3.602 +5,8 +1,8 +1,3 +1,1 +8,6 +7,7 +5,5 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.743 +6,7 +0,1 0,1 . +5,3 +3,1 .

Arbeitnehmerentgelte 1.918 +3,5 +1,4 +0,3 . +6,6 +5,6 .

Unternehmens und 
Vermögenseinkommen

825 +15,0 3,0 1,1 . +2,5 3,0 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.031 +2,1 +1,8 +2,8 . +3,8 +6,4 .

Bruttolöhne und gehälter 1.567 +3,7 +1,6 +0,3 . +7,4 +6,2 .

Sparen der privaten Haushalte 316 6,1 4,7 2,3 . 33,3 34,6 .

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Aug 22 Sep 22
Dreimonats-
durchschnitt Aug 22 Sep 22

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

WarenExporte 1.379 +14,3 +2,9 0,5 +2,4 +23,1 +20,3 +17,9 

WarenImporte 1.204 +17,3 +4,9 2,3 +3,8 +37,6 +30,7 +31,4 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

99,1 +3,7 -1,2 +0,6 +0,1 +1,6 +2,6 +1,1 

Industrie³ 97,2 +4,8 0,4 +0,7 +0,5 +2,6 +4,2 +1,8 

Bauhauptgewerbe 115,3 1,3 3,5 0,3 0,6 1,2 2,6 1,2

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,5 +5,2 +1,2 +0,2 +1,9 +7,3 +8,1 +5,4 

Inland 95,1 +3,2 +0,1 +0,7 +0,1 +3,5 +5,0 +2,4 

Ausland 101,8 +7,2 +2,3 0,3 +3,6 +11,0 +10,9 +8,1 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,9 +17,9 2,0 4,0 1,6 3,8 10,8 8,8

Inland 106,4 +15,8 2,6 +0,5 5,0 7,1 2,5 8,5

Ausland 116,0 +19,3 1,7 7,0 +0,8 1,5 15,9 9,0

Bauhauptgewerbe . . 6,0 . 8,9 15,6 . 10,7

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

117,0 +0,7 1,4 +0,9 0,7 1,5 0,6 2,1

Handel mit Kfz 113,6 +2,2 +3,1 . +5,3 +0,7 . 4,7

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Warenexporte und 
Warenimporte im September 
rückläufig

Der Saldo der Warenhandelsbilanz betrug im Sep-
tember 3,7 Mrd. Euro. Es verzeichneten sowohl no-
minale Warenexporte als auch nominale Waren-
importe nach merklichen Anstiegen im August 
Rückgänge gegenüber dem Vormonat. Die Waren-
exporte gingen im September kalender- und sai-
sonbereinigt um 0,5  Prozent gegenüber dem Vor-
monat zurück. Sie liegen damit aber weiter deutlich 
über dem Vorjahresniveau (+20,3 Prozent). Die no-
minalen Warenimporte fielen im September kalen-
der- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gegenüber 
dem Vormonat. Im Vorjahresvergleich lagen die 
nominalen Einfuhren um 30,7 Prozent höher.

Das Minus in nominaler Rechnung gegenüber dem 
Vormonat dürfte insbesondere auf die Preisent-
wicklung zurückzuführen sein: Sowohl Import- als 

auch Exportpreise waren im September verglichen 
mit dem Vormonat rückläufig. Die gegenüber dem 
Vorjahr fortgesetzt  – insbesondere auch preisbe-
dingt  – hohen Steigerungsraten der nominalen 
Warenimporte spiegeln sich entsprechend in den 
Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer wider, 
die im Oktober 2022 erneut sehr deutlich über dem 
Vorjahresniveau lagen (+30,2 Prozent).

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren 
verbesserte sich gemäß ifo Exporterwartungen im 
Oktober 2022 zwar leicht, aber auf weiterhin sehr 
niedrigem Niveau. Die vorliegenden Indikatoren 
zu Lieferengpässen zeigten dagegen eine leichte 
Entspannung an. So nahm laut Kiel Trade Indica-
tor weltweit der Stau von Containerschiffen zuletzt 
auf sehr hohem Niveau etwas ab und Frachtra-
ten auf internationalen Routen waren tendenzi-
ell rückläufig. Die Aussichten für die kurzfristige 
Entwicklung des deutschen Außenhandels bleiben 
aber insgesamt angesichts immer noch sehr hoher 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Aug 22 Sep 22 Okt 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,61 3,0 +26 +13 +8 31 +21 +65 

Erwerbstätige, Inland 44,98 +0,1 +12 +0 . +490 +448 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,58 +0,1 +31 . . +573 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Index

gegenüber 
Vorjahr  

in Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Aug 22 Sep 22 Okt 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22

Importpreise 110,4 +13,4 +4,3 0,9 . +32,7 +29,8 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 114,7 +10,5 +7,9 +2,3 . +45,8 +45,8 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,3 +1,9 +0,9 +7,9 +10,0 +10,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22

Klima 1,7 +1,1 +3,9 +1,7 6,2 6,3 15,6 15,6

Geschäftslage +21,8 +22,1 +27,5 +26,6 +22,9 +22,4 +15,4 +14,6 

Geschäftserwartungen 22,7 17,9 17,2 20,5 31,6 31,2 42,2 41,6

1 Stand: Oktober 2022; Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal 2022: Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts (28. Oktober 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Energiepreise und abgeschwächter globaler Nach-
frage weiterhin deutlich gedämpft.

Produktion im September 
wieder etwas gestiegen

Die Produktion im Produzierende Gewerbe stieg 
zum Ende des 3.  Quartals  2022 wieder etwas, 
konnte aber nur einen Teil des Rückgangs im Au-
gust aufholen. Preis-, kalender- und saisonbereinigt 
nahm die Produktion um 0,6  Prozent gegenüber 
dem Vormonat zu. Im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat lag die Produktion arbeitstäglich bereinigt um 
2,6  Prozent höher. Auch die Industrieproduktion 
wurde im September im Vormonatsvergleich um 
0,7  Prozent erhöht. Innerhalb der Industrie stieg 
die Produktion von Konsumgütern und Investiti-
onsgütern jeweils an, während die Produktion von 
Vorleistungsgütern leicht zurückging.

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe stieg 
im September um 0,2 Prozent gegenüber August. Er 
lag mit einem Plus von 7,7  Prozent deutlich über 
dem Vorjahresniveau.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
sanken im September um 4,0  Prozent gegenüber 
dem Vormonat und setzten damit den anhalten-
den Abwärtstrend fort. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat lagen die Auftragseingänge deutlich um 
10,8 Prozent niedriger. Dies spiegelte sich u. a. auch 
in den eingetrübten Erwartungen der Automobil-
branche wider, die gemäß ifo  Institut im Oktober 
deutlich gefallen waren. Ursächlich waren hierfür 
die viel pessimistischeren Einschätzungen zu Auf-
trägen und Nachfrage.

Stark gestiegene Energiepreise dürften weiterhin 
belastend gewirkt haben, was sich im erneuten 
Rückgang der Produktion in den energieintensiven 
Industriezweigen zeigt. Im Vorjahresvergleich sind 
die Folgen des Krieges dort deutlich sichtbar: Wäh-
rend die Produktion im Produzierenden Gewerbe 
2,6  Prozent über Vorjahresniveau gelegen hat, ist 
die Produktion in den energieintensiven Industrie-
zweigen mit einem Minus von rund 10  Prozent 

stark rückläufig gewesen. Belastend wirkten wei-
terhin auch die Materialknappheiten und Liefer-
kettenstörungen, wenngleich sich laut ifo  Institut 
die Situation der befragten Firmen im Oktober  – 
auf stark betroffenem Niveau  – gegenüber dem 
Vormonat leicht entspannt hat (63,8  Prozent der 
befragten Firmen berichteten im Oktober von Eng-
pässen, nach 65,8 Prozent im September).

Die reale Bauproduktion sank im September leicht 
um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zuletzt 
planten wieder mehr Unternehmen des Bauhaupt-
gewerbes, die Preise zu erhöhen. Zudem war das 
ifo  Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe im Ok-
tober erneut merklich gesunken, wobei sowohl die 
aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen 
pessimistischer eingeschätzt wurden.

Reale Einzelhandelsumsätze 
im September leicht gestiegen

Nach dem Rückgang im Vormonat stiegen die re-
alen Einzelhandelsumsätze im September wieder 
etwas. Sie expandierten in kalender- und saisonbe-
reinigter Rechnung um 0,9 Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat la-
gen die Einzelhandelsumsätze real um 0,9 Prozent 
niedriger, nominal aber um 9,9 Prozent höher. Ins-
gesamt ergab sich im 3. Quartal 2022 in preis-, ka-
lender- und saisonbereinigter Rechnung ein Minus 
von rund 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Nach Einzelbereichen stiegen die realen Um-
sätze im Bereich Lebensmittel wieder deutlich um 
2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat an. Im Ein-
zelhandel mit Nicht-Lebensmitteln war ein Um-
satzplus von 2,4  Prozent zu verzeichnen. Dabei 
verbuchte insbesondere der Handel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren ein erheb-
liches Umsatzplus von 9,9 Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Beim Internet- und Versandhandel war 
ein Anstieg von 5,8  Prozent gegenüber August zu 
verzeichnen. Der reale Umsatz im Gastgewerbe ist 
im August um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormo-
nat gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat war 
der reale Umsatz um 16,9 Prozent höher; nominal 
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lag der Umsatz um 26,2 Prozent über dem Niveau 
des Vorjahresmonats.

Insgesamt liegen die Stimmungsindikatoren für den 
privaten Konsum am aktuellen Rand auf sehr niedri-
gem Niveau. Laut ifo Institut hat sich das Geschäfts-
klima für Handel und Dienstleistungen im Okto-
ber nur leicht verbessert. Der Einzelhandel schätzte 
seine aktuelle Lage zwar als leicht verbessert ein, die 
Erwartungen für die weitere Entwicklung gingen 
aber noch einmal vom bereits Rekord-Tiefstand zu-
rück. Nach zum Teil deutlichen Rückgängen in den 
Vormonaten berichtet die Gesellschaft für Konsum-
forschung im Oktober 2022 von einer Stabilisierung 
der Verbraucherstimmung auf sehr niedrigem Ni-
veau und prognostiziert für November 2022 nur ei-
nen leichten Anstieg des Konsumklimas.

Arbeitsmarkt insgesamt weiter 
robust

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt sich auf 
hohem Beschäftigungsniveau weiterhin grund-
sätzlich robust gegenüber den gesamtwirtschaftli-
chen Belastungen durch den russischen Angriffs-
krieg in der Ukraine. Sowohl die aktuelle Lage als 
auch der Ausblick haben sich jedoch nicht weiter 
verbessert.

Die Kurzarbeit wurde im August wieder leicht aus-
geweitet: Nach Hochrechnung der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) erhielten 106.000  Beschäftigte 
konjunkturelles Kurzarbeitergeld, 12.000  Perso-
nen mehr als im Juli. Die Zahl der bei der BA ein-
gegangenen Anzeigen für Kurzarbeit lag im Okto-
ber bei 82.000  Personen, deutlich mehr als in den 
Vormonaten. 68 Prozent der Anzeigen entfielen da-
bei auf Beschäftigte aus dem Produzierenden Ge-
werbe, das besonders durch die starke Verteuerung 
von Energie belastet ist. Von den pandemiebeding-
ten Hochwerten für angezeigte Kurzarbeit sind die 
Zahlen aber weit entfernt.

Die Erwerbstätigkeit lag im August bei 45,6  Mil-
lionen  Personen, wobei sich saisonbereinigt ein 

Beschäftigungsaufbau von 4.000  Personen gegen-
über Juli ergab. Gegenüber dem Vorjahresmonat 
lag der Anstieg bei 0,9 Prozent. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung lag nach Hochrech-
nung der  BA im Juli bei 34,6  Millionen Personen 
(+1,7 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Frühin-
dikatoren für die Beschäftigungsaussichten sind 
am aktuellen Rand etwas weiter gesunken und lie-
gen jetzt auf eher neutralem Niveau.

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen lag 
im Oktober nach Ursprungswerten bei 2,44 Millio-
nen (-21.000 Personen gegenüber Vorjahresmonat). 
Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosenzahl gegen-
über dem Vormonat geringfügig um 8.000  Perso-
nen zu. Der im Oktober zu beobachtende leichte 
Anstieg der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit 
hängt nicht mehr mit der Erfassung ukrainischer 
Arbeitsloser zusammen, deren Zahl gegenüber dem 
Vormonat etwas gesunken ist. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenquote verblieb bei 5,5  Prozent (nach 
Ursprungswerten 5,3 Prozent). Die Lohnsteuerein-
nahmen stiegen im Oktober 2022 gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 13,0 Prozent. Insgesamt spie-
gelt die Aufkommensentwicklung die aufwärts-
gerichtete Entwicklung am Arbeitsmarkt in den 
letzten zwölf Monaten wider – trotz bereits im Jah-
resverlauf erfolgter beträchtlicher aufkommens-
mindernder Steuererleichterungen als Reaktion 
auf die stark gestiegenen Energiepreise.

Inflationsrate legt auf sehr 
hohem Niveau nochmals zu

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) stieg 
im Oktober 2022 auf stark erhöhtem Niveau noch-
mals etwas und lag nach Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamts mit 10,4 Prozent erneut im 
zweistelligen Bereich. Maßgeblicher Treiber blieb 
der Preisindex für Energie, wobei sich hier die Sen-
kung des Umsatzsteuersatzes für Erdgaslieferun-
gen und Fernwärme von 19 Prozent auf 7 Prozent 
dämpfend ausgewirkt haben dürfte.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden in Prozent

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Allerdings sind hohe Teuerungsraten nicht auf 
Energie beschränkt. So betrug der Anstieg des 
Teilindex des Verbraucherpreisindex für Waren 
17,8 Prozent, darunter neben 43,0 Prozent für Ener-
gie auch sehr hohe 20,3 Prozent für Nahrungsmit-
tel. Die Zuwachsrate bei Dienstleistungen erreichte 
4,0 Prozent, wobei sich darunter Wohnungsmieten 
mit einer Rate von 1,8 Prozent verteuerten.

Für die nächsten Monate ist zunächst weiterhin 
mit stark erhöhten Inflationsraten zu rechnen. Ge-
mäß Befragungen des ifo  Instituts planen am ak-
tuellen Rand etwas mehr als die Hälfte der befrag-
ten Unternehmen, ihre Preise in den kommenden 
Monaten zu erhöhen. Das gilt insbesondere für den 
Bereich der Lebensmittel, in dem fast alle befrag-
ten Firmen angaben, die Preise erhöhen zu wollen.
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Steuereinnahmen im Oktober 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Oktober 2022 um 6,1 Prozent 
über dem Ergebnis vom Oktober 2021. Das Aufkom-
men der Gemeinschaftsteuern stieg um 9,7  Pro-
zent. Maßgeblich hierfür war die starke Zunahme 
des Lohnsteueraufkommens sowie der Steuern 
vom Umsatz  – hier der Einfuhrumsatzsteuer. Die 
Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 
8,0 Prozent zurück. Dies war im Wesentlichen auf 
die Verringerung der Energiesteuersätze in den 
Monaten Juni bis August 2022 durch das Gesetz zur 
Änderung des Energiesteuerrechts zur temporären 
Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe (Ener-
giesteuersenkungsgesetz) zurückzuführen, die zu 
einer deutlichen Reduzierung des Energiesteuer-
aufkommens in den Monaten August bis Oktober 
führte. Die Einnahmen aus den Ländersteuern ver-
zeichneten einen Rückgang um 21,2 Prozent, maß-
geblich bedingt durch Einnahmerückgänge bei den 
aufkommensstärksten Ländersteuern Grunder-
werb- und Erbschaftsteuer.

EUEigenmittel

Im Berichtsmonat Oktober  2022 verringerte sich 
die Abführung von EU-Eigenmitteln (inklusive 
Zölle) um 27,9  Prozent und kumuliert bis Okto-
ber um 2,8 Prozent gegenüber dem Oktober 2021. 
Die monatlichen Anforderungen der Europäischen 
Union (EU) orientieren sich grundsätzlich an dem 
jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU und vertei-
len sich in der Regel recht gleichmäßig auf die ein-
zelnen Monate. Der Jahreshaushalt der EU liegt in 
diesem Jahr in einer ähnlichen Größenordnung 
wie im Vorjahr.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Oktober 2022

In den Monaten Januar bis Oktober 2022 war kumu-
liert ein merkliches Plus bei den Steuereinnahmen 

insgesamt (ohne Gemeindesteuern) gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum zu verzeichnen (+9,3  Prozent). 
Dies war zum Teil bedingt durch die insbesondere 
im 1. Halbjahr noch schwache Vergleichsbasis 2021 
infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie sowie der im Zusammenhang da-
mit ergriffenen gesetzlichen und untergesetzlichen 
steuerlichen Maßnahmen. So stiegen die Steuer-
einnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) im 
1.  Halbjahr  2022 um 17,5  Prozent gegenüber dem 
Vergleichszeitraum an.

Der deutliche Anstieg der Steuereinnahmen im 
bisherigen Jahresverlauf bis einschließlich Okto-
ber 2022 war auf den kräftigen Anstieg des Aufkom-
mens der Gemeinschaftsteuern zurückzuführen 
(+11,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum). 
Dagegen gab es bei den Einnahmen aus den Bun-
dessteuern (-0,8 Prozent) und aus den Ländersteu-
ern (+ 0,6 Prozent) nur leichte Veränderungen.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Oktober  2022 einen Zuwachs um 
17,1  Prozent gegenüber dem Ergebnis vom Ok-
tober  2021. Im Wesentlichen war dies auf die ge-
wachsenen Einnahmen des Bundes aus den Ge-
meinschaftsteuern (+15,6  Prozent gegenüber 
Oktober 2021) zurückzuführen. Hierbei spielte ne-
ben dem allgemeinen Anstieg des Aufkommens 
aus den Gemeinschaftsteuern um 9,7  Prozent ge-
genüber Oktober  2021 der Rückgang der im Rah-
men des Finanzausgleichs an die Länder zu leis-
tenden Festbeträge eine Rolle. Diese waren im 
Oktober  2021 aufgrund der Kompensationszah-
lungen an Länder und Gemeinden für Einnahme-
ausfälle aus den zur Minderung der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie ergriffenen steuerlichen 
Maßnahmen sehr hoch. Zudem verringerte sich 
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die Abführung von Eigenmitteln aus dem Bundes-
haushalt gegenüber dem Vorjahreszeitraum be-
trächtlich. Dies trug ebenfalls zur Steigerung der 
Einnahmen des Bundes im Vorjahresvergleich 
bei. Dagegen reduzierten deutlich geringere Ein-
nahmen aus den Bundessteuern (-8,0  Prozent ge-
genüber Oktober 2021) das Aufkommen des Bun-
des. Zudem fielen die vom Bund an die Länder 
gezahlten Bundesergänzungszuweisungen und 

Regionalisierungsmittel im Oktober  2022 etwas 
höher aus als im Vergleichszeitraum.

Die Länder verbuchten im Oktober 2022 einen An-
stieg ihrer Steuereinnahmen nach Verrechnung 
von Bundesergänzungszuweisungen um 2,9  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einnah-
men aus Ländersteuern verringerten sich im Vor-
jahresvergleich um 21,2  Prozent. Dem gegenüber 
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2022

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 19.375 +13,0 179.375 +3,9 225.850 +3,4

Veranlagte Einkommensteuer 1.204  7,9 56.911 +10,6 75.600 +4,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.224  16,9 27.384 +30,6 32.700 +19,4

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge

390  48,3 5.835  28,9 7.000  30,2

Körperschaftsteuer 593 X 33.741 +17,3 44.300 +5,2

Steuern vom Umsatz 23.210 +8,3 235.720 +15,9 283.450 +13,0

Gemeinschaftsteuern insgesamt 45.996 +9,7 538.965 +11,0 668.900 +7,7

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 1.174 +18,3 4.781 +31,0 5.886 +18,9

erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 1 X 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 1.175 +18,3 4.782 +31,0 5.886 +18,9

Bundessteuern

Energiesteuer 2.465  26,9 23.112  10,2 34.100  8,1

Tabaksteuer 1.436 +7,4 11.198  3,6 14.350  2,6

Alkoholsteuer 172  3,6 1.758 +8,8 2.170 +3,9

Versicherungsteuer 758 +5,8 13.863 +4,6 15.650 +4,5

Stromsteuer 567 +0,6 5.673 +2,9 6.850 +2,4

Kraftfahrzeugsteuer 756 +7,0 8.108  0,2 9.470  0,8

Luftverkehrsteuer 126 +66,8 922 +133,2 1.170 +106,8

Solidaritätszuschlag 462 +14,8 9.391 +11,0 11.800 +7,0

Übrige Bundessteuern 124 +8,1 1.192 +4,0 1.454 +2,5

Bundessteuern insgesamt 6.866  -8,0 75.216  -0,8 97.014  -1,2

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 608  14,7 7.810 +2,1 9.400  4,3

Grunderwerbsteuer 1.089  26,0 14.656  2,2 17.800  2,9

Rennwett und Lotteriesteuer 202  21,2 2.161 +14,4 2.588 +10,9

Biersteuer 54 +5,5 507 +3,6 595 +1,8

Übrige Ländersteuern 33 +13,2 506 +8,1 580 +8,1

Ländersteuern insgesamt 1.986  -21,2 25.640 +0,6 30.963  -2,1

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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standen höhere Einnahmen aus dem Länderanteil 
an den Gemeinschaftsteuern. Der Anstieg des Län-
deranteils fiel mit 5,6  Prozent allerdings wesent-
lich geringer aus als der des Bundesanteils. Dies 
war auf die oben erwähnte Änderung der Umsatz-
steuerfestbeträge zurückzuführen. Die Einnahmen 
der Gemeinden aus ihrem Anteil an den Gemein-
schaftsteuern stiegen um 2,9 Prozent.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Ok-
tober 2022 deutlich um 10,7 Prozent über dem Auf-
kommen im Vorjahresmonat. Die für das Aufkom-
men grundsätzlich maßgebliche Entwicklung am 
Arbeitsmarkt war trotz der schwierigen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen weiterhin robust 
(siehe Bericht zur konjunkturellen Entwicklung in 

dieser Ausgabe). Das aus dem Lohnsteueraufkom-
men gezahlte Kindergeld stieg um 0,4 Prozent ge-
genüber Oktober 2021. Im Ergebnis lag das kassen-
mäßige Lohnsteueraufkommen 13,0  Prozent über 
dem Vorjahresmonat. Auch aufgrund der kräftigen 
Entwicklung in der 1.  Jahreshälfte lag das kassen-
mäßige Lohnsteueraufkommen in den Monaten 
Januar bis Oktober 2022 – trotz des Minderungsef-
fekts aufgrund der Energiepreispauschale im Vor-
monat  – kumuliert um 3,9  Prozent über dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im Oktober 2022 wurden rund 0,6 Mrd. Euro Kör-
perschaftsteueraufkommen brutto vereinnahmt, 
gegenüber einem Auszahlungsvolumen von 
0,2 Mrd. Euro im Oktober 2021. Die Einnahmen in 
diesem Monat resultierten aus der Veranlagung der 
Vorjahre. Der Saldo aus Nachzahlungen und Erstat-
tungen hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 

2022

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 651 +30,0 5.493 +32,4 6.650 +29,8

MehrwertsteuerEigenmittel 395 +6,9 3.949 +6,9 4.840 +9,6

BNEEigenmittel 1.594  46,0 22.070  14,3 26.430  7,9

EU-Eigenmittel insgesamt 2.756  -27,9 32.671  -2,8 39.300 +2,8

Bund³ 23.622 +17,1 267.175 +11,5 338.002 +7,8

Länder³ 26.499 +2,9 307.401 +10,0 377.996 +6,5

EU 2.756  -27,9 32.671  -2,8 39.300 +2,8

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.797 +2,9 42.848 +2,0 54.115 +0,3

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

56.673 +6,1 650.095 +9,3 809.413 +6,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zur Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im Oktober 2022

Monatsbericht des BMF 
November 2022

beträchtlich verbessert. Allerdings sind die monat-
lichen Veranlagungsergebnisse von verschiedenen 
Faktoren wie z.  B. dem Erklärungseingang oder 
dem Abschluss von Betriebsprüfungen abhängig 
und unterliegen unterjährig starken Schwankun-
gen. Aus dem Aufkommen wurden in Summe ge-
ringe Beträge an Forschungs- und Investitions-
zulagen mit einem Volumen von insgesamt rund 
6,0  Mio.  Euro gezahlt, sodass der Einfluss auf das 
Körperschaftsteueraufkommen marginal war. Im 
Oktober 2022 lag somit das kassenmäßige Körper-
schaftsteueraufkommen bei rund 0,6 Mrd. Euro. In 
den Monaten Januar bis Oktober  2022 ergab sich 
kassenmäßig kumuliert ein Zuwachs um 17,3 Pro-
zent gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Im Oktober 2022 lag das Aufkommen aus veranlag-
ter Einkommensteuer brutto um 2,1  Prozent un-
ter dem Betrag des Vorjahresmonats. Wie bei der 
Körperschaftsteuer war das Aufkommen in die-
sem Monat durch das Veranlagungsgeschehen be-
dingt. Die aus dem Aufkommen geleisteten Erstat-
tungen an Arbeitnehmer stiegen um 6,6  Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Weitere Abzüge ergaben 
sich in geringem Ausmaß durch Investitions-, For-
schungs- und Eigenheimzulagen. Im Ergebnis lag 
das kassenmäßige Aufkommen aus der veranlagten 
Einkommensteuer im Oktober  2022 um 7,9  Pro-
zent unter dem Vorjahresmonat. In den Monaten 
Januar bis Oktober 2022 war kumuliert ein Anstieg 
um 10,6  Prozent gegenüber dem Niveau des Vor-
jahreszeitraums zu verzeichnen.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Oktober  2022 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 19,0 Pro-
zent unter dem im Oktober  2021. Das Aufkom-
men wird maßgeblich durch die Einnahmen der 
Kapitalertragsteuer aufgrund von Dividenden-
ausschüttungen von Unternehmen bestimmt. Die 

Ausschüttungstermine verschieben sich regelmä-
ßig im Jahresverlauf. Der Oktober zählt traditio-
nell nicht zu den aufkommensstarken Monaten. In 
solchen Monaten kann das Aufkommen größeren 
Schwankungen gegenüber dem Vorjahr unterlie-
gen, ohne dass daraus notwendigerweise Schluss-
folgerungen gezogen werden können. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden rund 24  Mio.  Euro 
Erstattungen durch das Bundeszentralamt für 
Steuern geleistet (-64,6  Prozent gegenüber Ok-
tober 2021). Insgesamt ergab sich damit ein Rück-
gang des Kassenaufkommens der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag um 16,9 Prozent gegenüber 
Oktober 2021. Mit Blick auf das kumulierte Ergeb-
nis im bisherigen Jahresverlauf bis Oktober  2022 
lag das kassenmäßige Aufkommen aus den nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um 30,6  Prozent 
über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge lag im Oktober 2022 um 
48,3  Prozent und kumuliert über die Monate Ja-
nuar bis Oktober 2022 um 28,9 Prozent unter dem 
Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums, 
in dem infolge von Kursgewinnen an den Finanz-
märkten relativ hohe Veräußerungserträge gene-
riert worden sein dürften.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
Oktober  2022 um 8,3  Prozent über dem Niveau 
des Vorjahresmonats. Die Einnahmen aus der (Bin-
nen-)Umsatzsteuer verringerten sich leicht um 
0,2  Prozent; die Einnahmen aus der Einfuhrum-
satzsteuer stiegen dabei deutlich um 30,2  Prozent 
gegenüber Oktober  2021. Das beträchtliche Plus 
bei der Einfuhrumsatzsteuer spiegelte den im Vor-
jahresvergleich deutlich gestiegenen Wert der Wa-
renimporte wider, wozu insbesondere auch der 
sehr starke Anstieg der Importpreise beitrug. Da 
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die Einfuhrumsatzsteuer bei der (Binnen-)Um-
satzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden kann, 
führen steigende Einnahmen bei der Einfuhrum-
satzsteuer tendenziell zu einer schwächeren Ein-
nahmeentwicklung bei der (Binnen-)Umsatzsteuer. 
Die unterjährige Entwicklung des Aufkommens 
der Steuern vom Umsatz unterliegt generell star-
ken Schwankungen, die bei der Einfuhrumsatz-
steuer seit Anfang  2021 durch bereits mehrfach 
aufgetretene Verschiebungen eines Teils der kas-
senmäßigen Buchungen in den Folgemonat ver-
stärkt wurden.

Auch hinsichtlich der Bewertung der Entwicklung 
im bisherigen Jahresablauf sind Besonderheiten 
zu berücksichtigen, die die Vergleichsbasis im Vor-
jahr betreffen (vergleiche die Ausführungen dazu 
im Monatsbericht des BMF vom Oktober  2022). 
Der starke Anstieg kumuliert für die Monate Ja-
nuar bis Oktober 2022 von 15,9 Prozent gegenüber 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums ist also in si-
gnifikanten Teilen auf die schwache Vergleichsba-
sis zurückzuführen.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt 
lag im Oktober  2022 um 8,0  Prozent unter dem 
entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahres-
monat. Im Wesentlichen war dies auf einen star-
ken Rückgang des Energiesteueraufkommens um 
26,9 Prozent gegenüber dem Oktober 2021 infolge 

der temporären Absenkung der Energiesteuer auf 
Kraftstoffe durch das Energiesteuersenkungsgesetz 
zurückzuführen, die sich mit zweimonatiger Verzö-
gerung in den Kasseneinnahmen zeigt. Rückgänge 
im Vergleich zum Vorjahresmonat ergaben sich 
auch bei der Alkoholsteuer (-3,6  Prozent) und der 
Kaffeesteuer (-1,4  Prozent). Das Aufkommen aus 
dem Solidaritätszuschlag stieg im Berichtsmonat 
aufgrund des Anstiegs seiner Bemessungsgrundla-
gen um 14,9 Prozent gegenüber Oktober 2021. Zu-
wächse zeigten weiterhin die Versicherungsteuer 
(+5,8  Prozent), die Tabaksteuer (+7,4  Prozent), die 
Kraftfahrzeugsteuer (+7,0 Prozent) sowie die Luft-
verkehrsteuer (+66,8 Prozent). Der starke Zuwachs 
bei der Luftverkehrsteuer im Vorjahresvergleich 
ist mit dem Wiederanstieg des Flugverkehrs nach 
den pandemiebedingt sehr schwachen Vorjahren 
zu erklären.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Ok-
tober  2022 um 21,2  Prozent unter dem Ergebnis 
aus dem Oktober 2021, maßgeblich bedingt durch 
den Rückgang der Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer (-26,0 Prozent) und der Erbschaftsteuer 
(-14,7  Prozent). Bei den Rennwett- und Lotterie-
steuern ergab sich ein Rückgang um 21,2  Prozent 
gegenüber Oktober  2021. Zuwächse verzeichne-
ten dagegen die Feuerschutzsteuer um 12,8  Pro-
zent und die Biersteuer um 5,5 Prozent gegenüber 
Oktober 2021.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Oktober 2022

Einnahmen
Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen 
sich im Zeitraum Januar bis Oktober  2022 auf 
rund 283,3  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnah-
men um 11,0 Prozent (rund +28,1 Mrd. Euro) höher 
als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steu-
ereinnahmen (inklusive der davon abzusetzenden 
EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen um 11,4  Prozent 
(rund +27,0 Mrd. Euro) gegenüber der Vorjahrespe-
riode. Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz wa-
ren dabei um 22,0 Prozent (rund +20,3 Mrd. Euro) 
und aus Einkommen- und Körperschaftsteuer 
um 10,1 Prozent (rund +12,0 Mrd. Euro) höher als 
vor einem Jahr. Die Verringerung der Energie-
steuersätze in den Monaten Juni bis August  2022 
durch das Gesetz zur Änderung des Energiesteu-
errechts zur temporären Absenkung der Energie-
steuer für Kraftstoffe hat geringere Einnahmen 
aus der Energiesteuer zur Folge (von Januar bis Ok-
tober  2022 -10,2  Prozent beziehungsweise rund 
-2,6  Mrd.  Euro). Durch die im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um rund 4,1 Mrd. Euro höhere Zah-
lung von Regionalisierungsmitteln für den öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) an die Länder 
ergab sich eine Minderung der Einnahmen des 
Bundeshaushalts. Darin enthalten ist die Auszah-
lung zusätzlicher Regionalisierungsmittel zum 
Ausgleich von Einnahmeausfällen des ÖPNV durch 
die Corona-Pandemie (1,2 Mrd. Euro) sowie zur Fi-
nanzierung des 9-Euro-Tickets (2,5 Mrd. Euro).

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 5,8  Prozent (rund +1,1  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis Oktober 2022 rund 386,4 Mrd. Euro und 

lagen damit um 3,7 Prozent (rund -15,0 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 
ökonomischen Arten gegliedert lagen die kon-
sumtiven Ausgaben etwa auf dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums (+0,3  Prozent beziehungs-
weise rund +1,0  Mrd.  Euro). Dabei gab es gegen-
läufige Effekte: Ausgabenerhöhend wirkte, dass 
die laufenden Zuschüsse an Sozialversicherun-
gen das Vorjahresniveau um 9,0  Prozent bezie-
hungsweise rund 12,5  Mrd.  Euro überschritten. 
Darin enthalten waren einerseits höhere Leistun-
gen des Bundes an den Gesundheitsfonds und 
den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für 
durch die SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Be-
lastungen von insgesamt rund 12,6  Mrd.  Euro so-
wie andererseits geringere Ausgaben aufgrund des 
Wegfalls der Zuweisungen für das Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser (3,0  Mrd.  Euro). Darüber 
hinaus wurden von Januar bis Oktober 2022 rund 
3,1  Mrd.  Euro mehr an Zuschüssen zur Beschaf-
fung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 veraus-
gabt als vor einem Jahr. Der laufende Sachaufwand 
stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 13,1 Pro-
zent beziehungsweise rund 3,6  Mrd.  Euro an, was 
maßgeblich auf die Kosten im Zusammenhang mit 
der Anlegung und Auflösung von Gasreserven zu-
rückzuführen war. Für diesen Zweck wurden bis 
Oktober  2022 rund 1,5  Mrd.  Euro verausgabt. Der 
allgemeine Anstieg des Zinsniveaus hatte zur Folge, 
dass sich die Zinsausgaben im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum – ausgehend von einem vergleichs-
weise niedrigen Niveau – um rund +10,9 Mrd. Euro 
erhöhten. Die Verringerung der Ausgaben im Ver-
gleich zum Vorjahr beruhte vor allem auf gerin-
geren Zuschüssen an Unternehmen (-39,5 Prozent 
beziehungsweise rund -23,2 Mrd. Euro) und gerin-
geren Zuweisungen an Verwaltungen (-20,7  Pro-
zent beziehungsweise rund -10,9  Mrd.  Euro). Der 
Rückgang der Zuschüsse an Unternehmen war vor 
allem auf geringere Corona-Unternehmenshilfen 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2021 Soll 2022
Ist-Entwicklung 
Oktober 2022¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 556,6 495,8 386,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 3,7

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 341,0 356,2 283,3

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 11,0

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 313,5 328,4 263,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 11,4

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -215,6 -139,6 -103,0

Deckung/Verwendung: 215,6 139,6 103,0

Kassenmittel (Mrd. Euro)   169,7

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,0 0,5 0,5

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 215,4 138,9 - 67,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 () Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

zurückzuführen. Für diesen Zweck wurden von Ja-
nuar bis Oktober  2022 rund 10,5  Mrd.  Euro auf-
gewendet. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 
waren es rund 33,5 Mrd. Euro. Im September 2021 
wurden dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ 
einmalig 16 Mrd. Euro zugewiesen, womit sich der 
deutliche Rückgang der Zuweisungen an Verwal-
tungen erklären lässt.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrach-
teten Zeitraum auf rund 28,3 Mrd. Euro. Damit la-
gen sie um 36,2  Prozent (rund -16,0  Mrd.  Euro) 
unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, insbe-
sondere, da die unterjährigen Liquiditätshilfen an 
die Bundesagentur für Arbeit von Januar bis Ok-
tober  2022 um etwa 15,3  Mrd.  Euro geringer aus-
fielen als im Vorjahreszeitraum. Am Ende des 
Haushaltsjahres  2021 wurden die unterjährig ge-
währten Hilfen, die bis zum Schluss des Haushalts-
jahres nicht zurückgezahlt werden konnten, in ei-
nen Zuschuss an die Bundesagentur umgewandelt. 

Die Sachinvestitionen lagen von Januar bis Okto-
ber 2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2022 wies der 
Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von rund 
103,0 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Oktober 
2021

Oktober 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 100.399 18,0 110.061 22,2 75.578 79.874 +5,7

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.224 2,4 12.304 2,5 7.594 7.368 3,0

Verteidigung 46.550 8,4 52.300 10,5 35.807 38.734 +8,2

Politische Führung, zentrale Verwaltung 20.576 3,7 23.393 4,7 17.309 18.080 +4,5

Finanzverwaltung 5.981 1,1 6.310 1,3 4.772 4.890 +2,5

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.985 5,2 32.211 6,5 19.522 18.286 -6,3

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.912 0,9 4.484 0,9 4.182 3.162 24,4

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.259 2,9 20.264 4,1 10.055 10.085 +0,3

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

281.133 50,5 248.486 50,1 241.136 216.273 -10,3

Sozialversicherungen einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

147.057 26,4 130.769 26,4 133.681 118.209 11,6

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 97.343 17,5 99.465 20,1 87.871 89.610 +2,0

 Krankenversicherung 18.887 3,4 15.940 3,2 16.071 13.136 18,3

 Arbeitslosenversicherung 16.935 3,0 1.000 0,2 17.385 2.058 88,2

Arbeitsmarktpolitik 42.109 7,6 41.233 8,3 35.118 34.903 0,6

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.748 3,9 21.085 4,3 18.614 18.706 +0,5

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

10.090 1,8 9.800 2,0 8.555 7.944 7,1

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.038 2,0 11.729 2,4 9.234 9.633 +4,3

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

2.159 0,4 2.182 0,4 1.749 1.769 +1,2

Sonstige soziale Angelegenheiten 67.506 12,1 50.952 10,3 51.276 41.912 18,3

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 16.959 3,0 20.703 4,2 12.336 15.955 +29,3

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.270 0,4 3.603 0,7 1.239 1.428 +15,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.320 0,2 2.159 0,4 882 1.070 +21,3

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.953 0,4 2.158 0,4 1.070 851 -20,5



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

69

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich Oktober 2022

Monatsbericht des BMF 
November 2022

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Oktober 
2021

Oktober 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

5.705 1,0 15.075 3,0 4.061 6.724 +65,6

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.796 0,3 2.920 0,6 894 1.039 +16,3

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 801 0,1 1.261 0,3 606 808 +33,4

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 29.781 5,4 28.836 5,8 17.792 17.677 -0,7

Straßen 8.451 1,5 9.452 1,9 5.546 6.227 +12,3

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.139 2,5 11.587 2,3 6.684 6.314 5,5

Allgemeine Finanzwirtschaft 89.432 16,1 34.659 7,0 28.607 29.286 +2,4

Grund und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

84.467 15,2 14.936 3,0 23.334 13.036 44,1

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

3.881 0,7 16.234 3,3 4.344 15.229 +250,6

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 495.791 100,0 401.340 386.353 -3,7

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2021

Oktober 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 510.835 91,8 450.772 90,9 357.023 358.057 +0,3

Personalausgaben 36.498 6,6 37.399 7,5 31.102 32.243 +3,7

Aktivbezüge 27.237 4,9 27.832 5,6 22.982 23.780 +3,5

Versorgung 9.261 1,7 9.566 1,9 8.121 8.462 +4,2

Laufender Sachaufwand 38.670 6,9 60.854 12,3 27.172 30.739 +13,1

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.083 0,2 1.122 0,2 794 859 +8,2

Militärische Beschaffungen 17.068 3,1 20.427 4,1 11.086 11.499 +3,7

Sonstiger laufender Sachaufwand 20.518 3,7 39.306 7,9 15.291 18.380 +20,2

Zinsausgaben 3.855 0,7 16.204 3,3 4.318 15.201 +252,0

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 427.989 76,9 334.807 67,5 293.291 278.700  -5,0

an Verwaltungen 117.438 21,1 46.842 9,4 52.485 41.601  20,7

an andere Bereiche 310.551 55,8 287.964 58,1 240.806 237.099  1,5

darunter:

Unternehmen 83.683 15,0 54.656 11,0 58.751 35.516  39,5

Renten, Unterstützungen u. a. 32.557 5,8 35.623 7,2 27.750 29.203 +5,2

Sozialversicherungen 172.478 31,0 167.875 33,9 138.665 151.211 +9,0

Sonstige Vermögensübertragungen 3.824 0,7 1.509 0,3 1.140 1.174 +3,0

Investive Ausgaben 45.782 8,2 51.541 10,4 44.317 28.296  -36,2

Finanzierungshilfen 39.321 7,1 44.034 8,9 40.032 24.046  -39,9

Zuweisungen und Zuschüsse 33.788 6,1 37.942 7,7 20.298 18.854  7,1

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

2.363 0,4 4.821 1,0 19.411 4.889  74,8

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

3.170 0,6 1.271 0,3 323 303  6,2

Sachinvestitionen 6.461 1,2 7.506 1,5 4.285 4.250  -0,8

Baumaßnahmen 3.920 0,7 4.461 0,9 2.657 2.676 +0,7

Erwerb von beweglichen Sachen 2.453 0,4 2.883 0,6 1.571 1.417  9,8

Grunderwerb 88 0,0 162 0,0 57 158 +177,2

Globalansätze 0 0,0 -6.521 -1,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 495.791 100,0 401.340 386.353  -3,7

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2021

Oktober 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern 313.545 91,9 328.435 92,2 236.560 263.589 +11,4

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 277.795 81,5 300.437 84,3 213.084 245.846 +15,4

Einkommen und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins 
und Veräußerungserträge)

162.587 47,7 162.957 45,8 119.234 131.252 +10,1

davon:

Lohnsteuer 92.671 27,2 93.358 26,2 68.937 73.995 +7,3

Veranlagte Einkommensteuer 30.746 9,0 29.718 8,3 21.867 24.185 +10,6

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 13.695 4,0 16.125 4,5 10.443 13.633 +30,5

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge 

4.413 1,3 3.784 1,1 3.610 2.567  28,9

Körperschaftsteuer 21.062 6,2 19.972 5,6 14.378 16.871 +17,3

Steuern vom Umsatz 113.126 33,2 135.270 38,0 92.425 112.755 +22,0

Gewerbesteuerumlage 2.082 0,6 2.210 0,6 1.424 1.839 +29,1

Energiesteuer 37.120 10,9 30.650 8,6 25.746 23.112  10,2

Tabaksteuer 14.733 4,3 15.220 4,3 11.611 11.198  3,6

Solidaritätszuschlag 11.028 3,2 11.150 3,1 8.458 9.391 +11,0

Versicherungsteuer 14.980 4,4 15.650 4,4 13.248 13.863 +4,6

Stromsteuer 6.691 2,0 6.850 1,9 5.514 5.673 +2,9

Kraftfahrzeugsteuer 9.546 2,8 9.560 2,7 8.123 8.108  0,2

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.084 0,6 2.132 0,6 1.611 1.760 +9,2

Kaffeesteuer 1.058 0,3 1.060 0,3 872 874 +0,2

Luftverkehrsteuer 566 0,2 1.115 0,3 395 922 +133,4

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

363 0,1 387 0,1 278 313 +12,6

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 2 3 +50,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.071 X 10.512 X 7.653 8.161 +6,6

BNEEigenmittel der EU 28.683 X 29.600 X 25.765 24.277  5,8

MehrwertsteuerEigenmittel der EU 4.416 X 4.740 X 3.695 4.344 +17,6

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 9.458 X 9.744 X 7.723 11.872 +53,7

Zuweisung an die Länder für KfzSteuer und 
LkwMaut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.472 8,1 27.751 7,8 18.659 19.743 +5,8

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.342 1,6 5.358 1,5 2.791 2.943 +5,4

Zinseinnahmen 346 0,1 409 0,1 267 383 +43,4

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.304 0,4 1.283 0,4 1.009 989  2,0

Einnahmen insgesamt¹ 341.017 100,0 356.186 100,0 255.219 283.332 +11,0

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich September 2022

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit fiel 
am Ende des Berichtszeitraums erheblich besser 
aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Er 
betrug Ende September rund 24,4  Mrd.  Euro und 
verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreswert 
um rund 24,9 Mrd. Euro.

Die Ausgaben der Länder wuchsen im Vergleich 
zum Vorjahr geringfügig um +0,4  Prozent. Die 
Einnahmen wuchsen um rund +7,6  Prozent. Im 

Wesentlichen war die positive Entwicklung der 
Einnahmen auf die sich fortsetzende sehr gute Ent-
wicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. 
Die Steuereinnahmen erhöhten sich um 11,7 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich September  2022 sind im statistischen 
Anhang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2022 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis September – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis September –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in Sondervermögen, die über den 
Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mitfi-
nanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW). Der RSF und das SV BW 
werden nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu 
den betrachteten Stichtagen keine Kreditaufnah-
men vorgelegen haben. Die Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF dient dabei 
zum einen der Finanzierung von Aufwendungen 
für Stabilisierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 
Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) oder der Reka-
pitalisierung von Unternehmen gemäß § 22 StFG. 
Zum anderen nimmt der Bund für FMS und WSF 
auch Kredite auf, die gemäß §  9 Abs.  5  StFG und 
§  23  StFG als konditionsgleiche Darlehen an An-
stalten des öffentlichen Rechts durchgeleitet wer-
den. Die Aufnahme dieser Kredite über den Bund 
dient der Kostenersparnis durch die günstigeren 
Finanzierungskonditionen des Bundes.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie von 
FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von Dar-
lehen für Anstalten des öffentlichen Rechts und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31.  Dezember  2021 Kredite in 
Höhe von 1.438,4  Mrd.  Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 31. Oktober 2022 auf 
1.498,2 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 59,8  Mrd.  Euro ging auf den Finanzierungsbe-
darf des Bundes für den Haushalt und die Sonder-
vermögen einschließlich Darlehensfinanzierung zu-
rück. Wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 wird 
auch die Kreditaufnahme im Jahr 2022 im Vergleich 
zu früheren Jahren erhöht sein. Dies liegt u. a. daran, 
dass ein großer Teil des zusätzlichen pandemiebe-
dingten Kreditbedarfs der Jahre 2020 und 2021 über 
Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten finanziert wor-
den ist, die nunmehr fällig werden und refinanziert 
werden müssen. Der Bund beabsichtigt, das hohe 
ausstehende Volumen dieser kurzlaufenden Wert-
papiere mittelfristig sukzessive abzubauen.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme ge-
genüber dem 31.  Dezember  2021 resultierte aus 
neuen Aufnahmen im Volumen von 403,5 Mrd. Euro, 
denen Fälligkeiten im Volumen von 343,7 Mrd. Euro 
gegenüberstanden. Bis zum 31.  Oktober  2022 wur-
den für die Verzinsung aller auch in früheren Jah-
ren aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
15,8 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Oktober 2022 wurden 97,4 Mrd. Euro an Bundes-
wertpapieren emittiert. Der Schwerpunkt lag mit 
97,0  Mrd.  Euro bei den konventionellen Bundes-
wertpapieren. Sie verteilten sich auf 10,0 Mrd. Euro 
30-jährige Bundesanleihen, 48,5 Mrd. Euro 10-jäh-
rige Bundesanleihen1, 10,0 Mrd. Euro Bundesobli-
gationen, 8,5 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen 

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7 und 15jährigen Bundesanleihen zu den 10jährigen 
Bundesanleihen gezählt. Seit dem Jahr 2022 werden keine 
7jährigen Anleihen mehr begeben.
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und 20,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes. In inflationsindexierten Bun-
deswertpapieren wurden 0,4  Mrd.  Euro begeben. 
Im Oktober  2022 wurden keine Grünen Bundes-
wertpapiere begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswertpa-
pieren erhöhten sich im Oktober  2022 insbeson-
dere durch eine außerordentliche Aufstockung in 
den Eigenbestand von 54,0 Mrd. Euro, mit der dem 
Repo-Markt besonders nachgefragte Bundeswert-
papiere zur Verfügung gestellt werden sollen. Da-
rüber hinaus gibt die Aufstockung dem Bund zu-
sätzlich Flexibilität, einen kurzfristig auftretenden 
außerordentlichen Finanzierungsbedarf im Rah-
men des Maßnahmenpakets des Bundes zur Be-
wältigung der Energiekrise zu decken. Insgesamt 
erhöhte sich der Eigenbestand um 52,7 Mrd. Euro 
auf 201,7 Mrd. Euro. Neben der außerordentlichen 
Aufstockung resultierte die Veränderung im We-
sentlichen aus bei regelmäßigen Emissionen zu-
rückbehaltenen Emissionsanteilen in Höhe von 
14,3 Mrd. Euro und Sekundärmarktkäufen in Höhe 
von 6,1 Mrd. Euro, denen Sekundärmarktverkäufe 
in Höhe von 20,0 Mrd. Euro gegenüberstanden. Am 
31. Oktober 2022 entfielen 93,7 Prozent der Kredit-
aufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes für 
Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung. 6,3  Prozent der Kreditaufnahme ent-
fielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Oktober 2022 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 40,9  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 38,4 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehens-
finanzierung) wurden im Oktober  2022 saldiert 
0,5 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31. Oktober 2022 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.404,1 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 31.  Dezember  2021 um 56,1  Mrd.  Euro. 
Mit 55,5  Mrd.  Euro entfiel fast die gesamte Erhö-
hung im bisherigen Jahresverlauf auf den Bun-
deshaushalt, dessen Bestand auf 1.361,9 Mrd. Euro 
anstieg. Die Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung haben sich im bisherigen Jahresver-
lauf nur sehr geringfügig verändert, sodass sich per 
31. Oktober 2022 der Bestand der Kreditaufnahme 
für den ITF um 0,2 Mrd. Euro auf 16,3 Mrd. Euro, 
der Bestand der Kreditaufnahme des FMS für Kre-
dite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG um 
0,2 Mrd. Euro auf 22,9 Mrd. Euro und der Bestand 
der Kreditaufnahme des WSF für Kredite für Re-
kapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG um 
0,3 Mrd. Euro auf 2,9 Mrd. Euro erhöht hat.

Entwicklung der Kreditauf
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr  2019 werden für den FMS Kredite 
zur Refinanzierung von an die FMS Wertmanage-
ment (FMS-WM) durchzuleitende Darlehen ge-
mäß §  9 Abs.  5  StFG aufgenommen. In ähnlicher 
Weise erfolgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditauf-
nahme für den WSF zur Gewährung von Darlehen 
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Finan-
zierung von Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG. 
Die Aufnahme dieser Kredite über den Bund dient 
der Kostenersparnis durch die günstigeren Finan-
zierungskonditionen des Bundes. Im Oktober 2022 
wurden für den FMS zu diesem Zweck keine neuen 
Kredite aufgenommen und keine Kredite fällig. 
Der Bestand von 55,0  Mrd.  Euro am 31.  Dezem-
ber 2021 erhöhte sich durch Veränderungen im bis-
herigen Jahresverlauf bis zum 31. Oktober 2022 auf 
60,0 Mrd. Euro. Zur Darlehensfinanzierung für den 
WSF wurden im Oktober 2022 2,0 Mrd. Euro Kre-
dite aufgenommen und keine Kredite getilgt. Der 
Bestand von 35,4 Mrd. Euro am 31. Dezember 2021 
hat sich im Jahresverlauf bis zum 31. Oktober 2022 
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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um insgesamt 1,3  Mrd.  Euro auf 34,1  Mrd.  Euro 
verringert. Seit Jahresbeginn stieg der Bestand der 
Kredite zur Darlehensfinanzierung insgesamt auf 
94,1 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten für den Monat Oktober 2022 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung)

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 
Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup-
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die mo-
natliche Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf 
der Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die 
Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung 
der Kreditaufnahme auf die Finanzierungsins-
tru mente, sowohl für die bisherige Aufnahme im 
Jahr  2022 als auch für den gesamten Bestand per 
31.  Oktober  2022. Den größten Anteil der Kredit-
aufnahme im bisherigen Jahresverlauf machten mit 
181,4 Mrd. Euro beziehungsweise 45,0 Prozent die 
(teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes aus, gefolgt von den 
10-jährigen Bundesanleihen mit 71,2  Mrd.  Euro 
beziehungsweise 17,7 Prozent. Zu diesem Segment 
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werden hier auch die im Jahr 2020 neu eingeführ-
ten 7 und 15-jährigen Bundesanleihen gezählt. Per 
31.  Oktober  2022 waren über 99  Prozent des Be-
stands der Kreditaufnahmen des Bundes in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 

den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Oktober 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2022 Oktober Oktober

31. Oktober 
2022 Oktober Oktober

Insgesamt 1.493.679 42.872 -38.355 1.498.197 4.518 -553

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.359.816 40.469 38.355 1.361.931 2.115 498

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832 93  22.925 93 

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000   60.000  

Investitions und Tilgungsfonds 16.190 84  16.275 84 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.705 226  2.931 226 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

32.136 2.000  34.136 2.000 55

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.376.761 42.375 38.355 1.380.781 4.020 575

30jährige Bundesanleihen 303.416 5.525  308.941 5.525 68

10jährige Bundesanleihen 615.422 9.055  624.478 9.055 407

Bundesobligationen 208.509 3.926 17.721 194.714 13.795 97

Bundesschatzanweisungen 111.674 5.388  117.062 5.388 141

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

137.740 18.481 20.634 135.587 2.153 2

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 71.498 373  71.871 373 41

Grüne Bundeswertpapiere 35.527 124  35.651 124 17

Schuldscheindarlehen 5.420   5.420  1

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474   4.474  

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Oktober 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2022 Oktober Oktober

31. Oktober 
2022 Oktober Oktober

Insgesamt 1.401.543 40.872 -38.355 1.404.061 2.518 -498

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.359.816 40.469 38.355 1.361.931 2.115 498

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832 93  22.925 93 

Investitions und Tilgungsfonds 16.190 84  16.275 84 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.705 226  2.931 226 

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.284.625 40.375 38.355 1.286.645 2.020 520

30jährige Bundesanleihen 303.416 5.525  308.941 5.525 68

10jährige Bundesanleihen 585.422 9.055  594.478 9.055 407

Bundesobligationen 172.209 3.926 17.721 158.414 13.795 97

Bundesschatzanweisungen 92.324 3.388  95.712 3.388 86

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

131.254 18.481 20.634 129.101 2.153 2

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 71.498 373  71.871 373 41

Grüne Bundeswertpapiere 35.527 124  35.651 124 17

Schuldscheindarlehen 5.420   5.420  1

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474   4.474  

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

12.879 X X 13.434 555 X

Rücklage gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)

9.057 X X 9.081 24 X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres 
(§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand  
30. September 

2022

Aufnahme 
(Zunahme) 

Oktober

Tilgungen 
(Abnahme) 

Oktober

Bestand  
31. Oktober 

2022

Bestands-
änderung 

(Saldo) 
Oktober

Zinsen 
Oktober

Insgesamt 92.136 2.000  94.136 2.000 55

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000   60.000  

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

32.136 2.000  34.136 2.000 55

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.  
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte CoronaKrise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im Oktober 2022 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im Oktober 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

30. September 
2022 Oktober Oktober

31. Oktober 
2022 Oktober

Umlaufvolumen insgesamt 1.632.250 97.400 -40.000 1.689.650 57.400

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.518.500 97.000 40.000 1.575.500 57.000

30jährige Bundesanleihen 344.000 10.000  354.000 10.000

10jährige Bundesanleihen 673.500 48.500  722.000 48.500

Bundesobligationen 238.500 10.000 19.500 229.000 9.500

Bundesschatzanweisungen 125.000 8.500  133.500 8.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 
(inklusive Kassenemissionen)

137.500 20.000 20.500 137.000 500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 76.250 400  76.650 400

30jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 12.600   12.600 

10jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 63.650 400  64.050 400

Grüne Bundeswertpapiere 37.500   37.500 

30jährige Grüne Bundesanleihen 10.000   10.000 

10jährige Grüne Bundesanleihen 17.500   17.500 

Grüne Bundesobligationen 10.000   10.000 

Eigenbestände -149.001 - - -201.697 -52.696

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Finanz und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

5./6. Dezember 2022 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

16./17. Januar 2023 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

13./14. Februar 2023 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

23./24. Februar 2023 Treffen der G20Finanzministerinnen und Finanzminister und Notenbankgouverneurinnen und 
gouverneure in Bangalore, Indien

13./14. März 2023 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

17. bis 23. April 2023 Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der G20
Finanzministerinnen und minister und Notenbankgouverneurinnen und gouverneure in 
Washington, D.C., USA

28./29. April 2023 Eurogruppe und informeller ECOFINRat Stockholm, Schweden

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Verfahrensschritte

16. März 2022 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2023 und Finanzplan bis 2026

10. bis 12. Mai 2022 Steuerschätzung

1. Juli 2022 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und Finanzplan bis 2026

5. August 2022 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

6. bis 9. September 2022 1. Lesung Bundestag

16. September 2022 1. Durchgang Bundesrat

25. bis 27. Oktober 2022 Steuerschätzung

22. bis 25. November 2022 2./3. Lesung Bundestag

16. Dezember 2022 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2022 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2023  
und des Finanzplans bis 2026
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

Januar 2023 Dezember 2022 27. Januar 2023

Februar 2023 Januar 2023 21. Februar 2023

März 2023 Februar 2023 21. März 2023

April 2023 März 2023 21. April 2023

Mai 2023 April 2023 19. Mai 2023

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Deutsche Haushaltsplanung 2023 (de/en)

Wirkungsbericht – Grüne Bundeswertpapiere 2020 (de/en)

Bundesfinanzministerium – ein Haus, das zählt.

Was Steuern sind und wozu wir sie zahlen (de/en)

Wie Alterseinkünfte besteuert werden

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

EMail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmfmonatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

 Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2021

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2021/2022

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


Redaktionelle Hinweise

Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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